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Michael Eule 

Erstellung und Auswahl von (schriftlichen) Prüfungsaufgaben 
nach § 36 Satz 1 BBiG und § 33 Abs. 1 Satz 1 HwO 
Prüfungsausschüssecontra zuständige Stelle 

1. Problemstellung 

Nach § 36 Satz 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und § 33 Abs. 1 
Satz 1 Handwerksordnung (HwO) errichten die zuständigen Stel­
len (bzw. die Handwerkskammer) für die Abnahme der Abschluß­
prüfung (bzw. der Gesellenprüfung) Prüfungsausschüsse . Aus dem 
Wortlaut des Berufsbildungsgeset'zes und der Handwerksordnung 
ergibt sich nicht eindeutig, ob die Zuständigkeit der Prüfungs­
ausschüsse die Erstellung und die Auswahl von schriftlichen 
Prüfungsaufgaben umfaßt oder ob dies eine Aufgabe der (Ver­
waltung der) zuständigen Stelle ist. Diese Frage hat nicht nur 
Bedeutung insbesondere für die Vereinheitlichung der Prüfungs­
aufgaben; von ihrer Beantwortung hängt ab, ob der Prüfungsaus­
schuß ihm ungeeignet erscheinende Prüfungsaufgaben ablehnen 
oder ändern darf . 

2. Stand der Rechtsprechung 

ln der Rechtsprechung gibt es, soweit ersichtlich, bisher nur drei 
einander widersprechende Entscheidungen des Verwaltungsge­
richts München (Beschluß vom 02 .06.1976 [1 j), des Oberverwal­
tungsgerichts Harnburg (Urteil vom 22.12.1977 [2]) und des Ver­
waltungsgerichts Düsseldorf (Urteil vom 29 .01 .1982 - Akten­
zeichen 15 K 3673/81) . 

2.1 Verwaltungsgericht München: 
Prüfungsausschüsse nicht zuständig 

Der Beschluß des Verwaltungsgerichts München war eine Ent· 
scheidung im Eil-Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Anord­
nung nach § 123 Verwaltungsgerichtsordnung. Entscheidungen 
im Eilverfahren beruhen auf einer .. zwangsläufigen summarischen 
Überprüfung" [3]. 

ln diesem Verfahren hatte der Vorsitzende eines Prüfungsaus­
schusses beantragt, der Industrie- und Handelskammer aufzu. 
geben, .. die Prüfung nicht ohne sein Einvernehmen durchzuführen 
und die vorgesehenen programmierten Prüfungsaufgaben nicht 
zu verwenden, da sie nicht geeignet seien, ein ausreichendes Bild 
vom Kenntnisstand der Prüflinge zu vermitteln" [4]. 

Die Kammer des Verwaltungsgerichts war der Auffassung, daß 
es nicht zum (notwendigen) Aufgabenbereich der Prüfer gehöre, 
die Prüfungsaufgaben zu erstellen oder auszuwählen: § 14 der 
Prüfungsordnung gebe der Industrie- und Handelskammer die 
Möglichkeit, überregional erstellte Prüfungsaufgaben zu überneh­
men. Es gebe kein höherrangiges Recht, daß die Aufgaben nicht 
durch andere Personen als Prüfer erstellt werden dürften. Es gebe 
keinen allgemeinen Prüfungsgrundsatz, daß die Prüfer auch die 
Prüfungsaufgaben selbst auszuwählen hätten, vielmehr überwö­
gen im schriftlichen Prüfungswesen die Fälle , in denen Prüfungs­
fragen und die Bewertung der Lösungen von verschiedenen Per­
sonen erarbeitet bzw. vorgenommen würden, ohne daß dies in 
oberstgerichtlichen Entscheidungen in Frage gestellt worden 
wäre. Das Berufsbildungsgesetz enthalte keine ausdrückliche 
Regelung. Die in der Kommentierung zu § 36 BBiG vertretenen 
Auffassungen zum Aufgabenbereich der Prüfer träfen nur den 
Fall, wenn keine überregionalen Aufgaben vorhanden seien . 
Dem Beschluß ist insofern zu folgen, als es keinen allgemeinen 
bundesrechtlichen Rechtssatz und keinen allgemeinen Prüfungs­
grundsatz gibt, daß die schriftlichen Prüfungsaufgaben nur durch 
den Prüfungsausschuß selbst oder durch Prüfer erstellt oder aus­
gewählt werden dürfen . Der Beschluß des Verwaltungsgerichts 
München sollte im übrigen nicht überbewertet werden, da er nur 

aufgrund einer summarischen Prüfung in einem Eilverfahren 
erging. Die Entscheidung enthält außer der Feststellung, daß das 
Berufsbildungsgesetz keine ausdrückliche Regelung enthalte, 
keine Auseinandersetzung mit Sinn und Zweck von § 36 BBiG . 
Die Argumentation, daß der die Prüfungsfragen erarbeitende 
Ausschuß nach § 37 Abs. 2 BBiG besetzt sei, ist wenig überzeu: 
gend. Eine Besetzung des (externen) Aufgabenerstellungsaus­
schusses nach § 37 Abs. 2 BBiG könnte eine nach § 36 BBiG 
rechtswidrige Zuständigkeitsverteilung zwischen Prüfungsaus­
schuß und zuständiger Stelle nicht heilen. 

2.2 Oberverwaltungsgericht Hamburg: 
Prüfungsausschüsse zuständig 

in dem vom Oberverwaltungsgericht Harnburg entschiedenen 
Rechtsstreit hatte ein Berufsschullehrer als Mitglied des von der 
Industrie- und Handelskammer gebildeten .. Ausschusses zur Ver­
abschiedung der Prüfungsaufgaben für den Großhandel" eine Ent­
schädigung für die von ihm erstellten Prüfungsaufgaben verlangt. 
Das Oberverwaltungsgericht verurteilte die Industrie- und Han ­
delskammer zur Zahlung einer geringen Entschädigung. Die 
Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers wurde vom Bundesver­
waltungsgericht zurückgewiesen [5]; das Urteil ist daher rechts­
kräftig. Der Senat des Oberverwaltungsgerichts argumentierte 
zur Frage der Zuständigkeit für die Erstellung und Fest legung 
von Prüfungsaufgaben wie folgt : 

.. Eine bloße Wortinterpretation in der Weise, daß der Prüfungs­
ablauf in Vorbereitung, Abnahme und Nachbereitung unterglie­
dert und in diesem Schema die Erarbeitung von Prüfungsaufgaben 
der Vorbereitung zugeschlagen wird, verfehlt den Sinn des 
Gesetzes. § 36 Satz 1 BBiG kann nur aus dem Regelungszusam­
menhang verstanden werden, in dem er st eht. Im 4 . Abschnitt 
des Berufsbildungsgesetzes ist das gesamte Prüfungswesen in der 
Berufsbildung den ,zuständigen Stellen' im Sinne des § 75 BBiG 
.. . aufgetragen . . .. 

ln ihren Bereich gehört insbesondere auch die gesamte Abwick­
lung der Abschlußprüfungen einschließlich sämtlicher vorberei ­
tenden und abschließenden Maßnahmen. Als einzige Institutio­
nen, die im Prüfungswesen bei und von den zuständigen Stellen 
zu bilden sind, sieht das Gesetz die Prüfungsausschüsse vor. Das 
Gesetz kennt keine lnstitutionalisierung von Funktionen der 
Vorbereitung und der Nachbereitung außerhalb der Ausschüsse, 
etwa bei Prüfungsämtern. Daraus folgt, dar! auch diese Funktio­
nen im Grundsatz von den Prüfungsausschüssen wahrgenommen 
werden müssen. Sicherlich kann die technische Abwicklung des 
Prüfungsverfahrens weitgehend unter Verantwortung der zustän­
digen Stellen außerhalb der Prüfungsausschüsse geschehen; zu 
denken ist hier z. B. an die Erstellung von Übersichten über die 
Prüfungsleistungen, die Zuteilung von Prüfungsräumen, die Fer­
tigung der Prüfungszeugnisse und dergleichen. Die Verantwortung 
für den Prüfungsinhalt jedoch liegt bei den Prüfungsausschüssen. 
Ihnen obliegen alle diesbezüglichen Entscheidungen und sonsti· 
gen Maßnahmen. in diesem Sinne ist somlt der Begriff .Abnahme' 
in § 36 Satz 1 BBiG zu verstehen . 

Zu dem umschriebenen Aufgabenkreis der Prüfungsausschüsse 
gehört insbesondere auch die Wahl der Aufgaben, di.e von den 
Prüflingen bearbeitet werden sollen . Diese sich aus dem Gesetz 
ergebende Verpflichtung ist in § 14 Abs. 1 (der Pr.üfungsord ­
nung) so formuliert, daß der jeweilige Prüfungsausschuß die Prü­
fungsaufgaben ,beschließt' . . . . Ist ein Gremium für eine 
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scheidung zuständig, so schließt das -wenn nicht ausnahmsweise 
anderes bestimmt sein sollte - immer die Befugnis, in der Regel 
auch die Pflicht mit ein, die Grundlagen für die Beschlußfassung 
- hier also Entwürfe von Prüfungsaufgaben - vorher zu erste!· 
len .. . " Zur Möglichkeit, Prüfungsaufgaben durch eine andere 
Stelle erarbeiten zu lassen, führt das Oberverwaltungsgericht 
aus [6] : "Erst recht ist damit (mit dem Erlaß des Berufsbildungs­
gesetzes, d. Verf.) ausgeschlossen, daß in einem Land die durch 
Gesetz bestimmte für die Ausbildung ,zuständige Stelle' ihr zuge­
wiesene Funktionen an eine andere Körperschaft überträgt. Das 
wäre nur zulässig, wenn das Gesetz eine entsprechende Ermäch­
tigung enthielte. Daran fehlt es jedoch für das Prüfungswesen. 
Somit gibt es keine rechtliche Handhabe, die Erarbeitung der 
Aufgaben für die schriftliche Prüfung im Wege der ,Übertragung' 
zu einer Angelegenheit der Beigeladenen (die Schulbehörde, 
d. Verf.) zu machen. Ebenso ist es nicht erlaubt, daß eine Bin­
dung der Prüfungsausschüsse an anderweitig erarbeitete Auf­
gaben . .. vorgesehen wird, wenn diese nicht binnen einer 
bestimmten Frist Änderungen beschließen ." Hiervon trennt das 
Oberverwaltungsgericht die Frage, ob sich die Industrie- und 
Handelskammer bei der Erarbeitung von Prüfungsaufgaben der 
Hilfe anderer Personen bedienen kann, was es für zulässig hält . 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Harnburg hat erhebliche 
Bedeutung für die Auslegung des § 36 Satz 1 BBiG. Der eigent­
liche Streitpunkt war zwar der Entschädigungsanspruch für die 
Aufgabenerstellung. Der entscheidende Senat stützte sich in 
sei·nem Urteil aber gerade auf die weite Zuständigkeit der Prü­
fungsausschüsse nach§ 36 Satz 1 BBiG. Dieses Urteil muß daher 
auch bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten der Prüfungsaus­
schüsse und der zuständigen Stellen berücksichtigt werden. 

2.3 Verwaltungsgericht Düsseldorf: 
Prüfungsordnungcontra Berufsbildungsgesetz 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat eine Klage von Prüfungs­
ausschußmitgliedern und einer Gewerkschaft auf Einsichtnahme 
in die Prüfungsaufgaben vor der Beschlußfassung über die Auf­
gaben abgewiesen, weil die Aktivlegitimation fehle (7]. 
Das Urteil enthält dennoch wichtige Ausführungen: Nach § 14 
der anwendbaren Prüfungsordnung (entspricht § 14 der Muster­
prüfungsordnung) beschließt der Prüfungsausschuß die Prüfungs­
aufgaben, wobei er gehalten ist, überregional erstellte Aufgaben 
zu übernehmen. Die Kammer des Verwaltungsgerichts geht davon 
aus, daß zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung dieser Aufgabe 
eine Einsicht des Prüfungsausschusses in die vorgesehenen Prü· 
fungsaufgaben erforderlich sei; anderenfalls hätte der Prüfungs­
ausschuß z. B. nicht die Möglichkeit, die Übereinstimmuog der 
Aufgaben mit den in der Ausbildungsordnung geregelten Prü­
fungsfächern zu überprüfen . 

Die Kammer hat jedoch gleichzeitig Bedenken, ob § 14 Prüfungs-· 
ordnung mit § 36 Satz 1 BBiG vereinbar ist: Nach dem Berufs­
bildungsgesetz obliege es der zuständigen Stelle, für die 
Abnahme der Abschlußprüfung Prüfungsausschüsse zu errichten . 
Es erscheint der Kammer höchst zweifelhaft, ob bei der schrift­
lichen Prüfung die "Abnahme" der Prüfung die Erstellung und 
Auswahl der Prüfungsaufgaben mit umfasse oder nicht nur die 
Bewertung der Prüfungsarbeiten . Im Prüfungswesen sei es allge­
mein üblich, daß schriftliche Prüfungsaufgaben von einem Prü­
fungsamt ausgegeben werden. An diesen Rechtszustand, der auch 
im Bereich der beruflichen Bildung einschließlich des Handwerks 
geherrscht habe, habe der Gesetzgeber bei Erlaß des Berufsbi 1-
dungsgesetzes ohne sachliche Änderung angeknüpft. Es spreche 
viel dafür, daß für die Stellung der schriftlichen Aufgaben die 
"zuständige Stelle" zuständig und § 14 der Prüfungsordnung 
daher wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht unwirksam 
sei. Die materielle Rechtsfrage ist von der Kammer nicht ent­
schieden worden . 

3. Pro und kontra in der Literatur 

Die Zuständigkeit des Prüfungsausschusses für die Auswahl und 
Erstellung von Prüfungsaufgaben nach § 36 Satz 1 BBiG und 

§ 33 Abs. 1 Satz 1 HwO ist bisher unzureichend behandelt . 
Gedon-Spiertz [8] und Eyermann-Fröhler-Honig [9] äußern sich 
zu der Frage nicht. Haase- Richard -Wagner äußern sich ohne 
Begründung dahingehend, daß der Prüfungsausschuß die Prüfungs­
aufgaben bestimme und sich von dritter Seite erstellter Prü­
fungsaufgaben bedienen könne (1 0]. Klebe in Siegert-Musielak 
(11] gibt ohne Begründung nur einen Hinweis, daß bei Verwen­
dung programmierter Prüfungsteile diese zunächst vom Prüfungs­
ausschuß als Prüfungsaufgaben beschlossen werden müßten. 

Rischar (12] teilt die "Durchführung" der Abschlußprüfungen in 
die Phasen Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit auf . Zur 
Vorbereitung zählt er Ausschreibung, Festlegung des Termins, 
die Beschaffung der notwendigen Prüfer und Räume sowie "das 
Erstellen der Aufgaben durch den Prüfungsausschuß", wobei er 
auf das oben genannte Urteil des OVG Harnburg verweist. Zur 
Durchführung rechnetRischar die Ermittlung und die Bewertung 
der Prüfungsergebnisse, zur Nacharbeit die Mitteilung der Ergeb­
nisse, das Verfassen und Überreichen der Zeugnisse. Rischar hält 
bei der Auswahl von Prüfungsaufgaben eine Beteiligung von Per­
sonen für unzulässig, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sind, und bezieht sich dabei auf die Entscheidung des Verwal­
tungsgerichts Freiburg vom 29 .01 .1976 (13]. Diese Entscheidung 
kann jedoch nicht ohne weiteres verallgemeinert werden . Das 
Verwaltungsgericht Freiburg hatte eine Meisterprüfung für 
rechtswidrig erklärt, weil zur Bestimmung des Meisterstücks ein 
Dritter (der Leiter des Vorbereitungskurses) hinzugezogen wor­
den war, der nicht der Verschwiegenheitspflicht nach § 3 der 
einschlägigen Prüfungsordnung unterlag. Wegen der möglichen 
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht sah das Verwaltungs­
gericht die Chancengleichheit nicht gewährleistet. ln allen Prü­
fungsordnungen dürfte zwar die Verschwiegenheitspflicht für 
Prüfungsausschußmitglieder festgelegt sein (14] . Eine generelle 
Unzulässigkeit der Au_!gabenauswahl durch Dritte, die nicht dem 
Prüfungsausschuß angehören, kann daraus nicht geschlossen wer­
den. Im Rahmen der technischen Durchführung erhalten ohne­
hin auch andere Personen Kenntnis von den schriftlichen Prü­
fungsaufgaben, z. B. bei der Vervielfältigung . Es ist nur eine all­
gemeine Schlußfolgerung möglich, daß eine Beteiligung solcher 
Personen bei der Aufgabenerstellung oder -auswahl nicht zulässig 
ist, die nicht der Schweigepflicht unterliegen . 

Weber (15] schließt sich in Ergebnis und Argumentation voll 
dem Urteil des OVG Harnburg (16] an, wonach durch den Begriff 
der "Abnahme" in § 36 Satz 1 BBiG auch die Wahl der Aufgaben 
und die Befugnis zum Erstellen von Prüfungsaufgaben abgedeckt 
seien. 

Für die Aufgabenerstellung bzw. -auswahl durch die zuständige 
Stelle sprechen sich aus Hess-Löns [ 17], Knopp-Kraegeloh [ 18], 
Schieckei-Oestreicher (19]sowie Herkert (20]. 

Hess-Löns (21] vertreten ohne Begründung und unter Bezug auf 
den Beschluß des Verwaltungsgerichts München vom 02.06.1976 
die Auffassung, daß der Prüfungsausschußvorsitzende keinen 
Anspruch darauf hat, die Prüfungsaufgaben selbst auszuwählen . 

Knopp-Kraegeloh (22] weisen zu § 36 Satz 1 BBiG nur darauf 
hin, daß es "nicht typischerweise zur Abnahme der Abschluß­
prüfung (gehört), die schriftlichen Prüfungsaufgaben durch den 
Prüfungsausschuß selbst auswählen zu lassen" und daß in der 
Praxis "vielfach auf überregional erstellte schriftliche Prüfungs­
aufgaben zurückgegriffen (wird)". 

Schieckei-Oestreicher (23] verweist ohne eigene Stellungnahme 
auf den o. g. Beschluß des Verwaltungsgerichts München vom 
02.06.1976 und ohne Hinweis auf den Widerspruch zwischen 
beiden Entscheidungen darauf, daß nach dem o. g. Urteil des 
OVG Harnburg vom 22 .12.1977 zur Tätigkeit im Prüfungsaus­
schuß auch die Erarbeitung von Prüfungsaufgaben gehört . 

Herkert (24] sieht für die Aufgabenerstellung und -auswahl ein 
"originäres Recht" der zuständigen Stelle. Herkert stützt sich 
auf die Gegenüberstellung des Gesetzeswortlautes von§ 34 Abs. 1 
Satz 1 ("Abschlußprüfungen durchzuführen") und § 36 Satz 1 
BBiG ("Abnahme der Abschlußprüfung") . Das "Durchführen" 
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teilt Herkert auf in die ,.gesamte Vorbereitung in formeller und 
materieller Hinsicht (z. B. Ausschreibung, Terminbestimmungen, 
Raumbeschaffung sowie Prüfungsaufgabenerstellung), die 
Abnahme (Ermittlung und Bewertung der Prüfungsleistungen) 
sowie die Nachbereitung (z. B. Mitteilung der Ergebnisse sowie 
Erstellung der Zeugnisse einschließlich ihrer Aushändigung)" (25]. 
Als ,.Abnahme" sieht Herkert im Rahmen der Prüfungsdurch­
führung den zwischen der Vor- und Nachbereitung liegenden Teil 
der Prüfung an [26] . Herkert weist darauf hin, daß es ständiger 
Handhabung entspreche, daß die Abnahme der Abschlußprüfung 
durch die Prüfungsausschüsse nicht ohne weiteres die Erstellung 
und Auswahl der Prüfungsaufgaben für die schriftliche und prak­
tische Prüfung umfasse . Hieran habe der Gesetzgeber angeknüpft . 
Diese Auslegung des Begriffs Abnahme sei auch in anderen Berei­
chen üblich . Bei einer anderen Auslegung sei der Prüfungsaus­
schuß tatsächlich und zeitlich überfordert, und es bestehe die 
Gefahr, daß ganz unterschiedliche Aufgaben erstellt würden 
oder daß der Prüfungsausschuß keine Aufgabe erarbeite oder 
mangels Mehrheit keine beschließen könne [27]. Er verweist 
unter Ablehnung des oben genannten Urteils des OVG Harnburg 
[28] auf den Beschluß des VG München [29]. 

4. Stellungnahme 

Für die Entscheidung der Frage, ob schriftliche Prüfungsaufgaben 
vom Prüfungsausschuß erstellt oder zumindest ausgewählt werden 
müssen, können allgemeine Grundsätze des Prüfungsrechts nicht 
herangezogen werden (s.o.) . Maßgebend ist allein die Interpre­
tation der §§ 34, 36 BBiG (und §§ 31, 33 HwO) und der Vor­
schriften der jeweiligen Prüfungsordnung . 

4.1 Verantwortung der zuständigen Stelle 

Für das gesamte Prüfungswesen im vierten Abschnitt des zweiten 
Teils des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung sind 
die zuständigen Stellen (für das Handwerk nach § 74 BBiG, für 
die anderen Gewerbebetriebe nach§ 75 BBiG die Industrie- und 
Handelskammern) verantwortlich . Diese Verantwortung um­
faßt auch die Abnahme der Abschlußprüfung nach § 36 Satz 1 
BBiG (entsprechend § 33 Abs . 1 Satz 1 HwO); dies folgt daraus, 
daß die erforderlichen Prüfungsausschüsse im Bedarfsfalle von 
der zuständigen Stelle eingerichtet und ihre Mitglieder nach 
§ 37 BBiG berufen werden müssen. Daraus folgt jedoch noch 
nicht, daß die Geschäftsführung der zuständigen Stelle die Prü­
fungsaufgaben erstellen oder auswählen müßte. Die Prüfungsaus­
schüsse sind besondere Organe der zuständigen Stelle. Ihrer Ver­
pflichtung zur Durchführung von Abschlußprüfungen kommt 
die zuständige Stelle im wesentlichen gerade durch ihre Prüfungs­
ausschüsse nach. 

4.2 Auslegung nach dem Wortlaut und Prüfungspraxis 

Die Auffassung, nach der grundsätzlich die Geschäftsführung der 
zuständigen Stelle die Prüfungsaufgaben zu erstellen und auszu­
wählen hat, stützt sich insbesondere auf den Wortlaut von § 34 
Abs. 1 Satz 1 und § 36 Satz 1 BBiG. Diese Auslegung entspricht 
nicht der Zielrichtung der Vorschriften . 

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BBiG regelt nur, daß überhaupt Abschlußprü­
fungen in allen anerkannten Ausbildungsberufen durchgeführt 
werden müssen, so daß es Ausbildung ohne Prüfung durch die 
zuständige Stelle nicht geben darf . § 34 BBiG betrifft insgesamt 
Verpflichtungen gegenüber dem Prüfling, dagegen enthält § 34 
BBiG keine Zuständigkeitsregelung. Eine Zuständigkeitsregelung 
für die Abschlußprüfung enthält nur§ 36 BBiG. 

Der unterschiedliche Regelungszweck der §§ 34 und 36 BBiG 
darf beim Rückgriff auf den Wortlaut nicht unberücksichtigt 
bleiben. 

Ein Hinweis auf die anderweitige Praxis, wonach die schriftlichen 
Prüfungsaufgaben überwiegend nicht durch die Prüfungsaus­
schüsse erstellt oder ausgewählt werden, kann wenig überzeugen. 
Für die meisten anderen Prüfungen sind ausdrücklich durch 
Rechtsnormen gesonderte Prüfungsämter eingerichtet (z. B. 
Lehrer, Juristen, Mediziner) [30]. 

Die Rechtslage nach dem Berufsbildungsgesetz unterscheidet sich 
wesentlich von solchen Prüfungen. Die Geschäftsführung der 
zuständigen Stelle ist kein (verselbständigtes) Prüfungsamt. Als 
einzige Institution für den Bereich Prüfungswesen sieht das Berufs­
bildungsgesetz die Prüfungsausschüsse vor [31] (entsprechend 
auch Handwerksordnung) . 

Ein weiteres Argument ist die angebliche Anknüpfung des Gesetz­
gebers an die ständige Handhabung [32]. Hierfür finden sich in 
den Gesetzesmaterialien keinerlei Hinweise [33]. Die Gesetzes­
materialien äußern sich überhaupt nicht zur Zuständigkeitsab­
grenzung bei Abschlußprüfungen. 

4.3 Vereinheitlichung der Prüfungen und Praktikabilität 

Die von Herkert gesehenen Gefahren tatsächlicher und zeitlicher 
Überforderung, unterschiedlicher Prüfungsaufgaben, fehlender 
Prüfungsaufgaben oder der Unmöglichkeit der Beschlußfassung 
[34] erfordern nicht notwendigerweise eine Aufgabenerstellung 
oder -auswahl außerhalb des Prüfungsausschusses. 

Soweit keine überregionalen Prüfungsaufgaben vorliegen, werden 
häufig ohnehin die Prüfungsaufgaben von den Prüfungsausschuß­
mitgliedern erstellt . An dieser Stelle kann jedoch nicht auf die 
Bedingungen eingegangen werden, die für die Erstellung ange­
messener Prüfungsaufgaben durch Prüfungsausschüsse und ihre 
Mitglieder erforderlich sind . 

Die Möglichkeit zur Vereinheitlichung der Prüfungen besteht 
auch bei der Auswahl der Aufgaben durch die Prüfungsausschüsse. 
Die Prüfungsausschüsse haben ebenso wie die Geschäftsführungen 
der zuständigen Stellen die Möglichkeit, überregionale oder kam­
mereinheitliche Prüfungsaufgaben zu übernehmen oder auch 
abzulehnen. 

Das Argument der Vereinheitlichung bedarf auch näherer Prü­
fung. Die Vereinheitlichung soll eine Vergleichbarkeit der Prü­
fungsergebnisse erreichen. Eine vollständige Vergleichbarkeit 
könnte nur erreicht werden, wenn Aufgabenstellung und Bewer­
tung vollkommen gleich wären. Aber schon von einem Abschluß­
prüfungstermin zum nächsten Abschlußprüfungstermin und 
(ohne überregionale Aufgaben) zwischen den einzelnen Prüfungs­
bezirken können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden [35]. 
Hinsichtlich der Bewertung sind verbindliche Bewertungsricht­
linien, Anleitungen oder Hinweise nicht zulässig; Bewertungs­
maßstäbe dürfen nach § 41 Satz 2 BBiG (entspr. § 38 Abs . 1 
Satz 2 HwO) nur in der Prüfungsordnung selbst vorgesehen wer­
den [36] . Die Prüfungsordnungen gelten in der Regel für alle 
Berufe gleichermaßen und können berufsbezogene oder gar kon­
krete Bewertungsmaßstäbe nicht enthalten . 

Durch die Aufgaben können ohnehin immer nur Ausschnitte der 
in der Ausbildungsordnung festgelegten Prüfungsanforderungen 
abgeprüft werden. Für die Vereinheitlichung sollte daher weniger 
auf gleiche oder gleichartige, sondern auf gleichwertige Prüfungs­
aufgaben geachtet werden [37] . Für die Gleichwertigkeit von 
Prüfungsaufgaben ist es nicht erforderlich, daß überregionale 
Prüfungsaufgaben zum gleichen Zeitpunkt in der Prüfung ange­
wandt werden . Es wäre z. B. ausreichend, wenn ein Aufgaben­
pool mit gleichwertigen Aufgaben zur Verfügung stände, aus 
dem der Prüfungsausschuß die Aufgaben auswählen kann. 

Durch die Vielfalt der Prüfungsaufgaben an sich ist die Chancen­
gleichheit der Prüflinge noch nicht beeinträchtigt . Die Prüfungs­
aufgaben dürfen vor der Prüfung nicht bekannt sein. Dies bedeu­
tet, daß auch im Falle überregionaler Prüfungsaufgaben von 
Prüfungstermin zu Prüfungstermin unterschiedliche Aufgaben 
gestellt werden müssen [38] . Ein Verstoß gegen die Chancen­
gleichheit kann erst dann angenommen werden, wenn die Prü­
fungsaufgaben im Hinblick auf die Prüfungsanforderungen nicht 
mehr gleichwertig sind. 

Eine Befugnis der Prüfungsausschüsse, Prüfungsaufgaben zu 
erstellen oder auszuwählen, muß nicht dazu führen, daß mögli­
cherweise überhaupt keine Prüfungsaufgaben erstellt werden, 
wie es von Herkert befürchtet wird [39]. Diese Befugnis der Prü­
fungsausschüsse schließt nicht aus, daß die Geschäftsführung der 
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zuständigen Stelle überregionale Prüfungsaufgaben zur Auswahl 
bereitstellt oder in Zusammenarbeit mit den Schulbehörden oder 
einzelnen Berufsschullehrern Prüfungsaufgaben erstellt und dem 
Prüfungsausschuß vorschlägt [ 40]. Dies entspräche der Verant­
wortung der zuständigen Stelle, die auch die Unterstützung der 
Prüfungsausschüsse als ihrer Organe umfaßt. 

Der Prüfungsausschuß ist durch das Stichentscheidungsrecht des 
Vorsitzenden nach § 39 Abs. 2 Satz 2 BBiG (entsprechend § 35 
Satz 5 HwO) entscheidungsfähig und aufgrund seiner Aufgaben­
stellung zu einer Entscheidung verpflichtet. Sollte es im kaum 
vorstellbaren Ausnahmefall nicht zu Beschlüssen über die Auf· 
gaben kommen, wären die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
gegebenenfalls nach § 37 Abs. 3 Satz 5 BBiG (entsprechend § 34 
Abs. 6 Satz 1 HwO) abzuberufen. Die von Herkert angegebenen 
Gefahren stehen daher einer Aufgabenerstellung oder -auswahl 
durch die Prüfungsausschüsse nicht entgegen. 

4.4 Paritätische Beschlußfassung über die Aufgaben 

Für die Aufgabenerstellung und -auswahl durch die Prüfungsaus­
schüsse und deren Verantwortung für den Prüfungsinhalt spricht 
auch die Struktur der Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungs­
gesetz . Durch die Prüfungsaufgaben werden die Prüfungsanforde­
rungen der Ausbildungsordnung in Breite, Tiefe und Aktualität 
der jeweils verlangten Fertigkeiten und Kenntnisse konkretisiert . 
Die Erstellung von Prüfungsaufgaben kommt in ihrer inhaltlichen 
Bedeutung der Festlegung von Bewertungsmaßstäben in Prüfungs­
ordnungen nach § 41 Satz 2 BBiG und Regelungen für die Berufs­
bildung nach § 46 Abs. 1 Satz 2, § 47 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit 
§ 46 Abs. 1 Satz 2, § 48 Abs. 2, § 49 i. V. mit § 48 Abs. 2 BBiG 
nahe, in denen auch Prüfungsanforderungen festgelegt werden. 
Diese Regelungen werden nach §58 Abs. 2 Satz 1 BBiG von 
dem paritätisch besetzten Berufsbildungsausschuß beschlos­
sen [ 41] . Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeauftragte haben 
jeweils die Hälfte der Stimmen, §56 Abs. 1 Satz 2 BBiG. Die 
Geschäftsführung der zuständigen Stelle wird dagegen nicht von 
paritätisch besetzten Organen gewählt oder berufen . Der Haupt­
geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer wird von der 
Vollversammlung der Kammerzugehörigen bestellt, § 7 Abs. 1 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie­
und Handelskammern (42] (IHKG). Kammerzugehörige sind nur 
die selbständigen Gewerbetreibenden, § 2 IHKG. Es wäre ein 
Bruch in der Systematik, wenn die inhaltlichen Regelungen ein­
schließlich Bewertungsgrundsätzen und Prüfungsanforderungen 
(soweit sie nicht in staatlichen Regelungen enthalten sind) sowie 
die Bewertung von Prüfungsleistungen paritätisch besetzen Orga­
nen übertragen wären und nur die Aufgabenfestlegung nicht. 

Der Paritätsgedanke war bei Erlaß des Berufsbildungsgesetzes 
einheitliche Vorstellung aller Parteien: 

Im Entwurf eines Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetzes der SPD [ 43] 
war in den §§ 40 bis 42 für die "Ausschüsse für Berufsausbil· 
dung" Drittelparität (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, öffentliche 
Körperschaften) vorgesehen. Im Entwurf eines Berufsausbil­
dungsgesetzes der CDU/CSU und FDP [44] war in§ 43 für die 
Arbeitsausschüsse für Berufsausbildung der Industrie· und Han· 
delskammern und der Handwerkskammern sowie im "Bundes­
kuratorium für betriebliche Berufsausbildung" nach § 46 Abs. 1 
Satz 1 Halbparität vorgesehen. 

Das für das Berufsbildungsgesetz Gesagte gilt in ähnlicher Weise 
für die Handwerksordnung mit der Besonderheit der Drittelver­
tretung der Gesellen in der Vollversammlung nach § 93 Abs. 1 
Satz 2 HwO und der Beschlußfiktion nach § 44 Abs. 3 Satz 1 
HwO . 

4.5 Überregionale Aufgabenerstellungsausschüsse 

Auf die Beschlußfassung über die Prüfungsaufgaben durch den in 
gleicher Zahl mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeauftragten 
sowie mit Lehrern besetzten Prüfungsausschuß kann nicht des­
halb verzichtet werden, weil ein überregionaler Aufgabenerstel­
lungsausschuß zahlenmäßig ebenso besetzt ist. Eine Delegation 
von Entscheidungsbefugnissen im Prüfungswesen auf Stellen 

außerhalb der zuständigen Stelle ist im Berufsbildungsgesetz und 
in der Handwerksordnung nicht vorgesehen und wegen der gesetz­
lichen Zuständigkeitsregelung auch nicht zulässig (45] . Die Zu­
ständigkeiten und das Berufungsverfahren nach §§ 36, 37, BBiG 
dürfen nicht umgangen werden; dies gilt insbesondere für das 
Vorschlagsrecht der Gewerkschaften und selbständigen Vereini­
gungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zielsetzung, die im Bezirk der zuständigen Stelle bestehen, und 
für das Berufungsrecht der Geschäftsführung der zuständigen Stel­
len, die insoweit die Arbeitgeber des Bezirks vertritt [46]. Da die 
Entscheidungskompetenz über Prüfungsaufgaben nicht auf 
externe Stellen übertragen werden darf, sondern nur Aufgaben­
vorschläge eingeholt werden dürfen, kann dem Erfordernis einP.r 
Entscheidung durch ein paritätisches Gremium nur durch den 
dafür vorgesehenen Prüfungsausschuß entsprochen werden . Für 
die Interpretation von § 36 Satz 1 BBiG ist es unerheblich, ob 
statt der gesetzlichen Regelung zur Erreichung der Paritätsvor­
stellung aus §§ 36, 37 BBiG auch eine andere Lösung wie z. B. 
paritätisch besetzte überregionale Aufgabenerstellungsausschüsse 
mit Entscheidungskompetenz möglich gewesen wären; diese 
Lösungen sind nur de lege ferenda möglich. 

Aus § 36 Satz 1 BBiG und § 33 Abs. 1 Satz 1 HwO ergibt sich 
daher, daß die Festlegung der schriftlichen Prüfungsaufgaben Teil 
der Abnahme der Abschlußprüfung durch den Prüfungsausschuß 
sind. Der Prüfungsausschuß muß daher die schriftlichen Prüfungs­
aufgaben beschließen, er kann aus vorgelegten Vorschlägen aus­
wählen oder diese ändern. Dies gilt entsprechend für Zwischen­
prüfungen nach § 42 Satz 2 i. V. mit § 36 Satz 1 BBiG und 
§ 39 Satz 2 i. V . mit§ 33 Abs. 1 Satz 1 HwO. 

4.6 § 14 Prüfungsordnung 

Eine Berücksichtigung der Prüfungsordnungen führt zum selben 
Ergebnis. Nach § 14 der Musterprüfungsordnung beschließt der 
Prüfungsausschuß auf der Grundlage der Ausbildungsordnung 
die Prüfungsaufgaben; er ist gehalten, überregional erstellte 
Prüfungsaufgaben zu übernehmen . Die Formulierung "ist ge­
halten" schließt die Beschlußfassung des Prüfungsausschusses 
nicht aus, sondern setzt die Entscheidung des Prüfungsaus­
schusses gerade voraus. Es handelt sich um eine Soll-Vorschrift, 
von der bei Vorliegen wichtiger Gründe abgewichen werden 
kann . Die Verantwortung für den Prüfungsinhalt bleibt dennoch 
beim Prüfungsausschuß [ 47] . Der Prüfungsausschuß muß über­
prüfen, ob die Prüfungsaufgaben der Ausbildungsordnung ent­
sprechen [ 48]. 
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Erarbeitung eines "Prüfungsrahmens" 
für die Abschlußprüfung der Gärtner 
Ein Erfahrungsbericht 

Der Erfahrungsbericht beschreibt am Beispiel der Abschluß­
prüfung für Gärtner, wie Prüfungsinhalte mit Hilfe eines ,,Prüfungs­
rahmens" präzisiert werden können . Eine Präzisierung ist erfor­
derlich, da man im Regelfall die Prüfungsaufgaben nicht un­
mittelbar aus den rechtlichen Vorgaben ableiten kann. Durch 
diesen Ansatz wird es möglich, die Entwicklung von Prüfungs­
aufgaben zu vereinfachen . Im Bericht werden für diesen An­
wendungsfall die einzelnen Arbeitsschritte bei der Erstellung 
des Prüfungsrahmens skizziert und dessen Aufbau dargestellt. 
Auszüge daraus sollen verdeutlichen, wie die darin enthaltenen 
Prüfungsziele, Musteraufgaben, Angaben über Prüfungsniveaus 
usw. die Vorbereitung der Prüfung erleichtern können . 

Es wird vorgeschlagen, im Rahmen von Modellversuchen unter 
kontrollierten Bedingungen zu untersuchen, inwieweit die Er­
fahrungen aus diesem Einzelfall allgemein anwendbar sind . 

1. Einleitung 
2. Zur Konzeption des Prüfungsrahmens 

3. Die einzelnen Arbeitsschritte 

4. Das Ergebnis 

5. Einige Folgerungen 

1. Einleitung 

Anfang 1979 plante das Berufsamt Berlin*) als zuständige Stelle 
für die Berufsausbildung in den Betrieben der Landwirtschaft in 
Berlin, Fortbildungsmaßnahmen für Prüfer in der Abschlußprü­
fung für Gärtner durchzuführen. Zunächst war an eine herkömm­
liche Prüferschulung mit Betonung der Verfahren (z. B. "Metho­
dik mündlicher Prüfungen") gedacht, auf Vorschlag des Ver­
fassers wurde aber die Festlegung der Prüfungsinhalte in den 
Mittelpt,Jnkt der Bemühungen gestellt. Die Aktivitäten, die- mit 
Unterbrechungen - bis zum Herbst 1981 dauerten, führten 
schließlich zu einem "Prüfungsrahmen" für einen Teil der Ab­
schlußprüfung. Über die dabei gewonnenen Erfahrungen soll 
hier zusammenfassend referiert werden. Dies mag vielleicht auch 
deswegen von Interesse sein, weil es für diese Maßnahmen zwar 
keine Auflagen oder Planungszwänge gab, aber dafür ein vermut­
lich härteres Kriterium : die Bereitschaft der Prüfer, in ihrer Frei­
zeit ohne Vergütung dieses Vorhaben über einen längeren Zeit­
raum hinweg überhaupt durchzuführen. 

2. Zur Konzeption des Prüfungsrahmens 

Ausgangspunkt war die Überlegung, daß man mit den Prüfungs­
inhalten beginnen muß, wenn man berufliche Prüfungen 

* ) Berufsamt Berlin, Geneststr. 5, 1000 Berl in 62 
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verbessern will (vgl. REISSE, 1981) und daß sich dabei auch 
Antworten auf Fragen ergeben, die anscheinend mehr in den Be­
reich Prüfungsmethod ik oder -organisation gehören . Um die Dis­
kussion um Prüfungsinhalte nicht im luftleeren Raum anzusiedeln 
und um gleichzeitig ein verwendbares Produkt zu erhalten, sollte 
ein Prüfungsrahmen erarbeitet werden. Ein Prüfungsrahmen in 
diesem Sinne ist eine Präzisierung, Konkretisierung und Aktuali­
sierung der vorgegebenen Prüfungsinhalte, zumeist für einen fest­
gelegten Teil einer bestimmten beruflichen Prüfung. Der Prüfungs­
rahmen soll die Entwicklung von Prüfungsaufgaben erleichtern, 
ohne jedoch Prüfungs- oder Aufgabenerstellungsausschuß im 
unvertretbaren Umfang einzuengen (siehe Abschnitt 4) . Ein 
Prüfungsrahmen ist zu unterscheiden von einer Aufgabensamm­
lung oder -bank , die teilweise ähnliche Funktionen erfüllt . 

3. Die einzelnen Arbeitsschritte 

Die einzelnen Arbeitsschritte bei der Entwicklung des Prüfungs­
rahmens sind in Übersicht 1 (s . Seite 7) dargestellt . 

Der Ablauf zeigt zunächst die enge Verkopplung von Qualifi­
zierungsmaßnahmen für die Prüfer (Arbeitsschritte 1 4 7) der 
Erarbeitung des Prüfungsrahmens (Arbeitsschritte 3: 5: 6.'8. 9 
bis 11, 15), von Entscheidungsprozessen über die Erarbeitung 
und Verwendung d ieses Instruments (Arbeitsschritte 2, 12) und 
der Anwendung dieser Hilfe für die Aufgabenerstellung (Ar­
beitsschritte 13, 14) . Auch der fließende Übergang von der Präzi­
sierung der Prüfungsinhalte über die Entwicklung von Aufgaben­
typen und Musteraufgaben zur eigentlichen Aufgabenerstellung 
wird hier deutlich . 

Ergänzend sei noch zu einzelnen Arbeitsschritten mitgeteilt: 

Zu 1 : Diese Einführungsveranstaltungen hatten den Charakter 
eines Erfahrungsaustausches zu allen Fragen, die aus der 
Sicht der Prüfer wichtig erschienen. 

Zu 2 : ln diesem Zusammenhang wurde auch über die Entwick­
lung eines Prüfungsrahmens als Voraussetzung für Ver­
besserungen diskutiert und entschieden sowie der Be­
reich dafür vorläufig eingegrenzt (Kenntnisprüfung in 
der Abschlußprüfung) . Für die Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppen ist folgender Aspekt wichtig: ln Prü­
fungsausschüssen ist häufig eine klare Arbeitste ilung üb­
lich, bei der sich der beteiligte Berufsschullehrer um die 
schriftliche Prüfung kümmert und die Prüfer aus den 
Betrieben die praktische Prüfung übernehmen . Bei einer 
zu starren Abgrenzung kann das u. a. dazu führen, daß 
die schriftliche Prüfung zu wenig Praxisbezug aufweist. 
Um diese Gefahr zu verhindern und um prüfungsrecht­
liche Aspekte zu beachten, wurde daher auch bei der 
Kenntnisprüfung eine Zusammenarbeit von Berufsschul­
lehrern und Betriebspraktikern (als Arbeitgeber- und Ar­
beitnehmervertreter) in der üblichen formlosen Weise 
real isiert. 

Zu 3: Was in den einzelnen Prüfungsgebieten und -teilgebieten 
zu prüfen ist, muß unterschiedlichen Quellen entnommen 
werden . Daher waren Zuordnungen notwendig, z. B. der 
Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes, was ke ineswegs 
immer leicht war. Dies erforderte Überlegungen und 
Entscheidungen über den Inhalt eines Prüfungsgebietes, 
über besonders wichtige Inhalte und solche, die in der 
Zwischenzeit seit Erlaß der Ausbildungsordnung keine 
große Rolle mehr spielen oder regional für Berliner 
Gärtner uninteressant sind. Dabei war der Lernziel­
katalog Gartenbau (JÜRGENSEN , 1974) eine gute Hilfe , 
auch für Arbeitsschritt 5. 

Zu 5 : Arbeitsschritt 3 hatte zu einer Synopse von Prüfungsin­
halten geführt, die in der vorliegenden Form fü r d ie Auf­
gabenentwicklung nicht praktikabel war. Daher wurde­
zunächst nur für das Prüfungsfach .. Besonderes Fach­
wissen" zusammenfassend 32 bzw. 34 Prüfungsziele für 
Garten- und Landschaftsbau bzw. Zierpflanzenbau 

(zwei in der Prüfung zu berücksichtigende Spezialisie­
rungsformen) festgelegt, was weitere inhaltliche Diskus­
sionen und Entscheidungen notwendig machte. 

Zu 6 : Mit diesem Schritt wurde der Übergang von der Präzi­
sierung der Inhalte zur Aufgabenentwicklung vollzogen . 
Dabei führte die Zuordnung .. alter" Aufgaben zu einem 
sehr bemerkenswerten Ergebnis: Diese Aufgaben bezogen 
sich in relativ konstanter Weise auf nur etwa ein Drittel 
der Prüfungszielet Der überwiegende Teil der sehr sorg­
fältig und aufwendig ermittelten Prüfungsziele, die die 
Prüfer als besonders wichtig ansahen , wurde b isher noch 
nie berücksichtigt! 

Zu 8 Besonders bei diesen Arbeitsschritten wurde die gute 
und 9: Zusammenarbeit zwischen Berufsschullehrern und Be­

triebspraktikern im Prüfungsausschuß deutlich, die sich 
jeweils aufgrund ihrer unterschiedlichen Qaulifikationen 
und Sichtweisen auch bei der Kenntnisprüfung hervor­
ragend ergänzen konnten. 
Übrigens wurden - u . a . wegen der nicht sehr großen 
Zahl von Prüfungsteilnehmern und wegen der zu geringen 
Erfahrungen mit diesen inhaltlich neuen Aufgaben - fast 
ausschließlich Prüfungsaufgaben in herkömmlicher Form 
(nicht programmiert) verwendet. 

Zu 10: Die abschließende Durchsicht führte noch zu kleineren 
Korrekturen einiger Prüfungsziele, auch wurden Vor­
schläge im Prüfungsrahmen über das Prüfungsverfahren 
aufgenommen (die Kenntnisprüfung bei Gärtnern ist 
schriftlich und mündlich durchzuführen). Als Entschei­
dungshilfe diente die bisherige Praxis und die Empfeh­
lungen zu mündlichen Prüfungen (BUNDESAUSSCHUSS, 
1976, vgl. 1. Vorbemerkung). 

Zu 11 : Einleitung und Verwendungshinweise wurden vom Ver­
fasser ergänzt. 

Zu 12 : Auf die hier angegebene Vorstellung des Ergebnisses in 
einer Veranstaltung für alle Prüfer wurde bisher aus Zeit­
gründen verzichtet, da die Vorsitzenden der Ausschüsse 
und eine zeitweise größere Anzahl von Mitgliedern in das 
Verfahren einbezogen war. Dagegen wurde der Prüfungs­
rahmen im Berufsbildungsausschuß der zuständigen 
Stelle vorgestellt, der auch beschloß, der Rahmen solle 
.. den Mitgliedern der entsprechenden Prüfungsausschüsse, 
den Ausbildungsbetrieben und der Berufsschule in aus­
reichender Anzahl zur Verfügung gestellt und ab der 
Prüfung im Sommer 1982 angewandt werden" (vgl. 
Niederschrift Sitzung des Ausbildungsausschusses des 
Berufsamtsam 10. November 1981, TOP 3). 

4. Ergebnis 
Wie aus Übersicht 2 (s. Seite 8) ersichtlich, stehen jetzt als 
nis zwei Varianten des Prüfungsrahmens für unterschiedliche Ziel­
gruppen zur Verfügung (vgl. BERUFSAMT 1981 a) -d)) . Die Fas­
sung I ( .. Für Auszubildende .. ") enthält nur einzelne Musterauf­
gaben , da eine Verbreitung der gesamten Aufgabensammlung 
(Fassung II) abgelehnt wurde wegen der damit verbundenen Ent­
wertung der Prüfungsaufgaben (vgl. KRUMM, 1971) und wegen 
der Förderung des .. Prüfungsdrills" durch solche Sammlungen, 
dagegen erschien eine einheitliche Information der Prüfungsteil­
nehmer über Prüfungsinhalte und Aufgabenformen zwingend 
notwend ig. 
Die Fassung II ( .. Für Prüfer" ) enthält neben der Aufgabensamm­
lung auch Hinweise zur Aufgabenerstellung. Dazu werden -wie 
der folgende Auszug zeigt - die Angaben über d ie Prüfungs­
niveaus bei den Prüfungszielen erläutert und vorgeschlagen, bei 
der Zusammenstellung eines Aufgabensatzes ein einfaches 
Schema (Prüfungsniveau-Prüfungsinhalte-Matrix) zu Hilfe zu 
nehmen : 

.. Zunächst sollten Sie berücksichtigen , daß bei den Prüfungsauf­
gaben verschiedene Niveaus (oder Stufen) mögl ich sind. So 
können sich Prüfungsfragen beziehen auf 
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Übersicht 1: Arbeitsschritte bei Entwicklung eines Prüfungsrahmens 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Beispiel: Berufsamt Berlin (als zuständige Stelle) 
Abschlußprüfung Gartenbau 
Kenntnisprüfung für Garten- und Landschaftsbau (Gala) und Zierpflanzenbau (Zier), 
insbesondere für das Prüfungsgebiet .,Besonderes Fachwissen" 

Informations- und Diskussionsveranstaltungen für alle Prüfer. Themen : 
Probleme und Lösungsvorschläge, Zwischen- und Abschlußprüfungen im 
Gartenbau allgemein, ausbildungszielorientierte Prüfungen 

' Entscheidung über die Erarbeitung eines Prüfungsrahmens: Anwendungsbereich 
(s.o.), beteiligte Prüfer, Organisation, Vorgehen 

' Zuordnung von Inhalten des Ausbildungsrahmenplans der AO .,Gärtner" und 
des Rahmenlehrplans .,Gärtner" der Berliner Berufsschulen (sowie des Lern-
zielkatalogs .,Gärtner") zu den Prüfungsgebieten und -teilgebieten entsprechend 
den Prüfungsanforderungen in der AO 

t 
Information über Lernzielformulierung und Lehrziel stufen, Diskussion über 
Schlüsselqualifikationen im Bereich Gartenbau und deren Berücksichtigung 
bei Prüfungsaufgaben 

• Zusammenfassung der aus unterschiedlichen Quellen stammenden Prüfungs-
inhalte/-ziele und Formulierung von Prüfungszielen zu den Prüfungsgebieten 
und -teilgebieten (bisher nur für .,Besonderes Fachwissen" bei Gala und Zier) 

' Zuordnung von Aufgaben aus den letzten Prüfungen zu den einzelnen 
Prüfungszielen 

t 
Information über Grundsätze für das Schreiben von Prüfungsaufgaben 

l 
Arbeitsteilige Erstellung ergänzender Prüfungsaufgaben zu den einzelnen 
Prüfungszielen 

' Durchsicht, Überarbeitung und Ergänzung der Aufgabenentwürfe 

' Abschließende und ggf. Ergänzung des Prüfungsrahmens; 
soweit noch nicht erfolgt, FestlegunQ des Prüfungsverfahrens 
(schriftlich oder münd I ich) 

' Erarbeitung von Einleitung und Verwendungshinweisen für den Prüfungs-
rahmen 

' Vorstellung des Prüfungsrahmens in einer Veranstaltung für alle Prüfer, 
ggf. auch Vorstellung in anderen Gremien (Berufsbildungsausschuß) 

• Information von Ausbildungsbetrieben, Berufsschule und Auszubildenden 

' Probeweise Anwendung in der Abschlußprüfung 

' Überarbeitung des Prüfungsrahmens 

Ergebnis: 
1. Entwurf 

Ergebnis: 
2. Entwurf 

Ergebnis: 
3. Entwurf 

Ergebnis: 
4. Entwurf 

Ergebnis: 
Erprobungsfassung 

Ergebnis: 
Endfassung 

7 
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Übersicht 2: Aufbau des Prüfungsrahmens 

Titel 

Zielgruppe 

Inhalt 

a) Fassung I 

a) Prüfungsrahmen 

a) Auszubildende, Ausbildungsbetriebe 
und Berufsschule 

1. Einleitung 

b) Prüfungsrahmen 

Aufgabensammlung 

b) Fassung II 

Hinweise zur Aufgabenstellung 

b) Nur Mitglieder der Prüfungsausschüsse 

(Zielsetzung, Erarbeitung, Herausgeber usw.) 

2 . Prüfungsanforderungen (Ausbildungsordnung) 

3 . Gliederung Prüfungsrahmen 
(Übersicht Prüfungsgebiete, -themen, -ziele) 

4 . Hinweise zur Verwendung des Prüfungsrahmens 

a) bei der Prüfungsvorbereitung I b) bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben 

5 . Nach Prüfungsgebieten und Themen gegliedert 

Prüfungsziel 

- zwei Musteraufgaben 

- Wissen von Begriffen (= Begr.Wiss .) : z. B. Erntezeitpunkt, 
Pflanzennamen 
nennen, 

- Wissen von Methoden (= Meth .Wiss.) : z. B. verschiedene Me­
thoden der Un­
krautbekämp­

- Verständnis (= V erst.) : 

- Anwendung (=Anw.): 

- Beurteilung (= Beurt.) : 

fung beschreiben, 

z. B. erklären, warum 
ein bestimmtes 
Arbeitsverfahren 
besonders vorteil­
haft ist, 

z. B. erläutern, wie 
man in einer kon­
kreten Arbeitssi­
tuation vorgeht, 
z. B. wenn ein 
Arbeitsgerät ver­
sagt, Schnitt­
blumen zu sor­
tieren sind usw., 

z. B. von Pflanzen-
arten und -sorten. 

Bei jedem Ausbildungs- bzw. Prüfungsziel ist angegeben, auf 
welches Prüfungsniveau sich die Aufgaben höchstens beziehen 
sollen . 

Wichtig ist nun , daß die Prüfungsaufgaben sich insgesamt nicht 
nur auf unterschiedliche Gebiete und Prüfungsthemen verteilen 
sollen, sondern auch unterschiedlich Prüfungsniveaus berück­
sichtigt werden. Entscheidend ist es, nicht zuviel Wissensfragen 
zu stellen . Dazu kann eine kleine Tabelle hilfreich sein (Prüfungs­
niveau -Prüfungsinhalts-Matri x), mit der Sie die Zusammen­
stellung ei nes Aufgabensatzes " planen und kontrollieren" .(vgl. 
Übersicht 3) . 

"In d ieser Tabelle entspricht jeder Strich einer der 15 Aufgaben, 
die in diesem Bespiel recht gut nach Inhalt und Niveau verteilt 
sind ." 

b) zusätzlich : 

Angaben über Prüfungsniveau (taxonomisches 
Niveau der Aufgaben) und Prüfungsverfahren 

alle sonstigen bisher entwickelten Aufgaben 

Übersicht 3: Prüfungsniveau-Prüfungsinhalte-Matrix (Beispiel) 
als Hilfe für die Aufgabenerstellung (Auszug aus 
dem Prüfungsrahmen für Gärtner, Fassung II für 
Prüfer) 

Wissen Verständnis Anwendung Beurteilung 

Begriffe Methoden t 

a) Pflanzen 
und II I 3 
Sortenkunde 

b) Kulturver· 
fahren und 
Arbeitsvor· 

II III 111 8 

gänge 

c) Material· 
I I II 4 kunde 

2 3 4 5 1 15 

ln Übersicht 4 sind eine Reihe von Prüfungszielen mit jeweils 
einem Aufgabenbeispiel aus dem Prüfungsrahmen (Fassung II 
für Prüfer) dargestellt. Damit soll folgendes verdeutlicht werden: 

Der Katalog enthält nicht nur herkömmliche Ziele, wie "Bei 
marktgängigen Arten: Pflanzen nach äußeren Merkmalen 
unterscheiden" (Zierpflanzenbau, Nr. 2), sondern auch Zielan­
gaben, die auf bisher in Prüfungen vernachlässigte Qualifi­
kationen hinweisen, die auch für andere Berufe bedeutsam 
sind, z . B. "Vorgehen bei der Fehlersuche und bei der Be­
seitigung von Störungen an wichtigen Maschinen beschrei­
ben" (Nr. 24 bzw. 27) und "Bedienungsanleitungen und 
Wartungsvorschriften erläutern und anwenden" (Nr. 26 
bzw. 29). 

Der Prüfungsrahmen umfaßt Zielangaben und Aufgabenbei­
spiele für unterschiedliche Prüfungsniveaus, auch wenn die 
Zuordnung nicht immer eindeutig sein wird. Es wurde darauf 
geachtet, auch genügend Ziele für anspruchsvollere Niveaus 
(Verständnis, Anwendung, Beurteilung) zu formulieren. 
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Weiter wurde versucht, eine genügende Anzahl von Aufgaben 
zu erarbeiten, die konkrete Arbeitssituationen beschreiben 
und die Lösung der dort benannten Probleme (auf der Ebene 
der schriftlichen oder mündlichen Lösungsbeschreibung) er­
fordern. Etwa ein Viertel der insgesamt vorliegenden 264 Auf­
gaben kann dieser Kategorie "Situationsaufgabe" zugerechnet 
werden . Die Aufgaben durch genügend Abbildungen und 
Skizzen zu konkretisieren, stieß leider auf technische Schwie­
rigkeiten. 

Schließlich zeigen die Beispiele auch, daß hier angestrebt 
wurde, Aufgabenformen zu finden, die als Muster für eine 
Anzahl ähnlicher Aufgaben dienen können, die sich alle auf 

das gleiche Prüfungsziel beziehen ("ausbildungszielorientierte 
Aufgabentypen"). Dies wird u. a. bei Nr. 26, Aufgabe 3., 
Garten- und Landschaftsbau, deutlich: hier haben die Prüfer 
schon im Prüfungsrahmen festgehalten, daß sie die gleiche 
Frage bezogen auf eine Fräse oder auf einen Winkelschleifer, 
Rüttler, Rasenmäher stellen können. Um diesen Ansatz zu 
verdeutlichen, wurden bei den Aufgabenbeispielen in der 
Tabelle die "konstanten" Teile der Aufgabenbeispiele (die 
"Aufgabenform") gegenüber den "variablen" Teilen hervor­
gehoben. Mit diesem Vorgehen soll eine Lösung für ein Haupt­
problem bei der Aufgabenentwicklung versucht werden: 
nämlich neue Aufgaben zu finden, ohne auf Randgebiete 
ausweichen zu müssen. 

Übersicht 4: Ausschnitte aus "PRÜFUNGSRAHMEN-Aufgabensammlung - Hinweise zur Aufgabenerstellung für die KENNTNIS­
PRÜFUNG im Gebiet ,2. Besonderes Fachwissen' in der Abschlußprüfung der GÄRTNER- Garten- und Landschaftsbau"*l 

3 

+ (2) 

6 

+ (1) 

8 

I - Garten- und Landschaftsbau - I 
Prüfungsgebiet: a) Pflanzen- und Sortenkunde 

Thema: Pfl a nzenken ntn isse 

Im Garten- und Landschaftsbau gängige Gehölz- und Staudenarten (bzw. -sorten) nach 
gestalterischen Gesichtspunkten zuordnen 

Wählen Sie 5 Gehölzarten aus, die auf 5 m breiten Rabatten - gestaffelt von etwa 0,1 m 
bis 5 m Höhe (ausgewachsene Höhe) -gepflanzt werd&n sollen. 

Prüfungsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Herrichten des Arbeitsplatzes 

Gesichtspunkte für das Herrichten des Arbeitsplatzes - insbesondere der Baustelle - an 
Beispielen beschreiben 

Der Mittelstreifen einer stark befahrenen Straße soll begrünt werden. Beschreiben Sie, 
welche vorbereitenden Arbeiten erforderlich sind. 

Prüfungsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Herrichten des Arbeitsplatzes 

Verschiedene Verfahren zum Verpflanzen vorhandener Gehölze mit den dazu notwen­
digen Geräten und Maschinen an Beispielen beschreiben 

* ) Hervorhebungen der Aufgabenform bei den Aufgabenbeispielen nicht im Orig inal 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl c: c: c: ::J 
c: .r:: 

Q) "0 "0 
::J .r:: 

Q) "0 c: - c: - 0 '"' =c ·.::: .r:: E 
Q) -Cl .... :; ·.::: c: 

Q) Q) Q) c: Q) .r:: '" lll > <( lll 
(.) E "' 
XI 

Prüfungs· 

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 
c: c: c: c: .r:: 
Q) "0 ::J ::J .r:: 

Q) "0 c: "0 - .!:! - c: - 0 Q) -=c .r:: .... Q; ::J 
·.::: c: 

Q) Q) c: QJ .r:: '" lll > <( lll (.) E "' 
.X 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 
c: ·c: c: c: .r:: ::J Q) "0 "0 

::J .r:: 
Q) "0 c: - .!:! - c: ·;;; - 0 =E QJ t - =c .r:: .... ::J 

·.::: c: 
QJ QJ QJ c: QJ .r:: '" lll > <( lll 

(.) E "' 
X 
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+ (1) 

14 

( 1) 

18 

+ (1) 

24 

(7) 

26 
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Eine zu hohe Hainbuchenhecke soll wegen Bauarbeiten vorübergehend verpflanzt werden. 

Schildern Sie kurz das dazu erforderliche Verfahren. 

Prüfungsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Pflege des Standortes 

Geräte, Maschinen, M1ttel und 1hre Wirkungen beschreiben zum/zur 

Sichern der Pflanzen durch Verankerung 

Frost- und Verdunstungsschutz 

Ausbringen von Schutz- und Deckansaaten 

Bodenlockerung 

Wildkrautbekämpfung 

ln einer Gehölzpflanzung sollen Quecken bekämpft werden. Welche Möglichkeiten 
stehen Ihnen dabei zur Verfügung? 

Prüfu ngsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Arbeiten an der Pflanze 

Zeitpunkte für das Schneiden, Formen und Binden von Gehölzen und Stauden nennen 

Wann muß Rittersporn (Delphinium) geschnitten werden, um ein zweites Blühen zu er­
möglichen? 

Prüfungsgebiet: c) Materialkunde 

Thema: Maschinen und Geräte : Wartung 

. . .. 
Vorgehen be1 der Fehlersuche und be1 der Bese1t1gung von Storungen an w1cht1gen 
Maschinen beschreiben 

Beim Sichelmäher bewegt sich trotz laufenden Motors der Messerbalken nicht. Beschrei­
ben Sie das Vorgehen, um die Fehlerquelle zu finden! 

Prüfungsgebiet: c) Materialkunde 

Thema: Maschinen und Geräte : Wartung 

Bedienungsanleitungen und Wartungsvorschriften erläutern und anwenden 

BWP 3/82 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 
c: ·c: c: c: ..c: 
Q) "0 :::J :::J .\:! ..c: 

Q) "0 c: "0 .\:! ::: 0 "" 
c: ·c;; 'P =c ·;: ..c: .... Q) t:: .... 

Cl .... ;;: :::J i c: 
Q) 

Q) Q) c: Q) '::J 
Cl :::!: > <! Cl tJ E "' 
1-H X I 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 
c: c: c: c: ..c: 
Q) "0 :::J :::J .\:! ..c: 

Q) "0 c: "0 - .\:! .... c: ·- 'P 0 '"' Q) .... .... Q) t:: .... =c ·;: ..c: 
"' ;;: ·;: c: Cl .... Q; :::J 

Q) Q) c: Q) ..c: ' ::J 
Cl :::!: > <! Cl E 

--3 XI 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. Cl Cl 
c: c: c: c: ..c: 
Q) "0 :::J :::J .\:! ..c: 

Q) "0 c: "0 .\:! .... c: ·c;; 'P .... 0 '"' =c ·;: ..c: .... Q) t:: .... 
Cl .... ;;: :::J 

·;: c: 
Q) Q) Q) c: Q) ..c: ' ::J 

Cl :::!: > <! Cl tJ E "' 
X 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. Cl Cl c: c: c: :::J 
c: ..c: 

Q) "0 "0 .\:! ..c: 
Q) c: .\:! -"0 c: ·c;; 'P .... 0 '"' Q) =c ·;: ..c: .... ;;: t:: 
Cl .... :::J c: 
Q) Q) Q) c: Q) ..c: ' ::J 

Cl :::!: > <! Cl tJ E "' 
X I 
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(3) 

30 

+ (3) 

15 

+ (2) 

23 

+ (3) 

25 

Geben Sie an, welche (5) Informationen Sie aus einer Bedienungsanleitung für eine Fräse 
(oder Winkelschleifer, Rüttler, Rasenmäher) entnehmen können. 

Prüfungsgebiet: c) Materialkunde ' 

Thema: Materialien: Verwendung 

Einwirkung von Wasser, Frost, Erddruck, Wind an Beispielen darstellen 

Begründen Sie, warum die Einbautiefe bei Palisaden 1f3 der Länge betragen soll. 

I - Zierpflanzenbau einschließlich Staudengartnerel - I 

Prüfungsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Arbeiten an der Pflanze 

Auswirkungen der Kultur· und Pflegemaßnahmen auf die Pflanzenentwicklung nennen 

Was erreicht man, wenn man Pelargonien mit CCC behandelt? 

Prüfungsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Aufbereitung 

Verschiedene Verpackungs- und Versandmethoden beschreiben 

Erläutern Sie in Stichworten das Verpacken (Wickeln) einer Topfpflanze, die bei einer 
Außentemperatur von -2 °C im Freien transportiert werden soll 

Prüfungsgebiet: b) Kulturverfahren und Arbeitsvorgänge 

Thema: Lagerung 

An Beispielen uber Lagerungsmöglichkeiten von Pflanzen- und Pflanzenteilen berichten 

11 

Prüfungs· 

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 
c: ·c: c: c: 
Cl) " 

::J ::J .!:! Cl) " c: " .!:! '+- c: ·a; -;:; 
'+- 0 '"' ·;:::: Cl) t '+- " Cl ::J 

·;:::: c: 
Cl) Cl) Cl) c: Cl) o::> 

::::E > <{ u E CO CO "' 
XI 

Prüfungs· 

niveau verfahren 

Wiss. Cl Cl 
c: c: c: c: 
Cl) " 

::J ::J .!:! " c: " .!:! 
0 '"' 

c: ·a; -;:; 
Cl) t '+- :0 

Cl ::J 
·;:::: c: 

Cl) 
Cl) Cl) c: Cl) o::> 

CO ::::E > <{ CO l;l E 

t-H X I 

Prüfungs· 

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl ·c: c: c: ::J 
c: 

Cl) " " 
::J .!:! Cl) " c: .!:! '+- 0 c: ·a; -;:; 

'+- Cl) t '+- :0 ·;:::: ·;:::: 
Cl ::J c: 
Cl) 

Cl) Cl) c: Cl) o::> 
::::E > <{ u E CO CO "' 

; X I 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 
c: c: c: c: 
Cl) " 

::J ::J .!:! Cl) 

" c: " - .!:! - c: ·a; -;:; - 0 Cl) t -:0 ·;:::: ·;:::: 
Cl Q; ::J c: 
Cl) Cl) c: Cl) o::> 

CO ::::E > <{ CO u E "' 
.X 
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+ (1) 

Sie bekommen am Wochenende eine verspätete Sendung von Chrysanthemen-Jungpflanzen. 

Wie lagern Sie die Pflanzen bis zum Arbeitsbeginn am Wochenanfang, wenn wieder Ar­
beitskräfte zur Verfügung stehen? 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. "' Cl Cl 

Prüfungsgebiet: c) Materialkunde c c c c ..c 
C1l ""0 ::::1 ::::1 ..c 

"' ""0 c ""0 -
Thema: Maschinen und Geräte: Wartung 

.... 0 "" 
c "Qj ;:::; .... 
"' :0 ·;: ..c .., t .... 

Cl 
.., 

::::1 c 

"' "' "' c "' '" al > <( al tJ E "' 

Vor ehen bei der Fehlersu 
. . .. X 

27 g ehe und be1m Bese1t1gen von Storungen an den Maschmen , 
Geräten und Einrichtungen der Ausbildungsstätte beschreiben 

+ (1) 
Die Heizungsanlage (Ölheizung) geht auf Alarm und der Chef ist nicht erreichbar. 
Was können Sie unternehmen? 

Prüfungs-

niveau verfahren 

Wiss. Cl Cl 

Prüfu ngsgebiet: c) Materialkunde c c c c ..c 
"' ""0 ::::1 ::::1 ..c 

"' ""0 c ""0 

Thema: Maschinen und Geräte : Wartung 
.... 0 '"' 

c ;:::; .... 
"' 

-
·;: ..c .., :<= ""0 
Cl 

.., 
::::1 .c c 

"' "' "' c "' '"' - al > <( al tJ E "' 
X 

29 Bedienungsanleitungen und Wartungsvorschriften erläutern 

+ (1) Was bedeutet es, wenn Sie auf der Betriebsanleitung lesen .. Kraftstoff 1 : 25"? 

5. Einige Folgerungen 
Der vorliegende Bericht bezieht sich auf einen Komplex von 
Vorschlägen , wie man Prüfungen (und speziell die Aufgabenent­
wicklung) inhaltlich verbessern kann. Die Präzisierung von Prü­
fungsinhalten - wie hier - in Form eines Prüfungsrahmens er­
scheint dabei als geeignetes Mittel, um eine Brücke zu schlagen 
zwischen den globalen, aus unterschiedlichen Quellen stammen­
den Vorgaben für d ie Prüfungsinhalte und den konkreten 
Prüfungsaufgaben . Wenn- wie in unserem Anwendungsbeispie I­
im Prüfungsrahmen neben Prüfungszielen bzw. -inhalten noch 
Musteraufgaben aufgeführt werden, sind einige schwierige 
Fragen der Aufgabenentwicklung geklärt und die Erstellung von 
Prüfungsaufgaben kann routineartig ablaufen . 

Dargestellt wurden Erfahrungen, die bei einer ansatzweisen Rea­
lisierung dieser Verbesserungsvorschläge unter wenig kontrol­
lierten Bedingungen in einem formlosen Rahmen gemacht 
wurden. Insofern handelt es sich um eine Art .. Erkundungs­
versuch " , der jedoch zu eigentlichen Untersuchungen und probe­
weisen Entwicklungen unter kontrollierten Bedingungen ermun­
tern sollte : einmal , weil die Ergebnisse das nahelegen , zum 
anderen, weil hier offensichtlich ein starkes Interesse der Prü­
fungspraxis zu vermuten ist . Dabei muß man berücksichtigen , 
daß sehr unterschiedliche Verfahren und Ergebnisformen denk­
bar sind, wenn man Prüfungsinhalte präzisieren will . Beispiels­
weise würde es eine andere Form der Anordnung von Prüfungs­
zielen und Muste raufgaben auch erlauben, komplexere Aufgaben 
vorzusch lagen, die mehrere Zielaspekte berücksichtigen . 

Bei solchen weiterführenden Untersuchungen und Erprobungen 
- die etwa im Rahmen von Modellversuchen zu realisieren 

wären - könnten die Fragen untersucht werden, die sich vermut­
lich bei der Lektüre dieses Berichts aufdrängen . Beispielhaft soll 
nu r ein Fragenkomplex angeschnitten werden: Wie erwähnt 
(siehe oben Abschnitt 3 , Arbeitsschritt 6) ließen die hier ge­
machten Erfahrungen auf eine beachtliche Differenz zwischen 
.,legitimen" Prüfungsrahmen und .,praktizierten" Prüfungsin­
halten schließen. Gibt es vielleicht generell so etwas wie .. heim­
liche Prüfungsanforderungen" als ungeschriebene und praktisch 
wirksame Festlegung dessen , was ., in der Prüfung drankommt"? 
Vielleicht als Möglichkeit für alle Beteil igten - Prüfer w ie Prüf­
linge - das Ritual der Prüfung für alle befriedigend hinter sich 
zu bringen, auch wenn rechtliche Vorgaben und Funktionser­
füllung der Prüfung dabei etwas an den Rand rücken? Was 
passiert nun, wenn in solchen Fällen ein Prüfungsrahmen umge­
setzt wird, der dann ja eine fakt ische Ausweitung der Prüfungs­
inhalte bedeutet? Hier wird deutlich, daß bei der Verwendung 
eines Prüfungsrahmens (oder sonstiger Instrumentarien für d ie 
Präzisierung der Prüfungsziele) auch Informations- und Ausbil ­
dungsprobleme beachtet werden müssen. Jedenfalls wäre es für 
den Prüfungsteilnehmer sicher nachteil ig, plötzl ich von einer 
Prüfung zur anderen herkömmliche Inhalte im Sinne .,heimlicher 
Prüfungsanforderungen" durch Inhalte aufgrund e ines .,legi­
timen" Prüfungsrahmens zu ersetzen . - Insgesamt sind bei der 
Einführung und Anwendung eines Prüfungsrahmens noch eine 
Reihe von Fragen zu klären , die hier nicht behandelt werden . 

Trotz dieser und anderer ungelöster Probleme und trotz fehlen ­
der genauer Untersuchungen sollte sich der Leser doch ermuntern 
lassen, den einen oder anderen Vorschlag schon einmal bei der 
Entwicklung von Prüfungsaufgaben in der Praxis anzuwenden . 
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Weiterentwicklung der Ausbildung des Hüttenfacharbeiters 
Eine Zwischenbilanz zum Modellversuch in Duisburg 

Am 27 .04.1982 haben die Vertreter der am Kollegstufenversuch 
für Hüttentechnik in Duisburg beteiligten Betriebe, der Kolleg­
schule, der Wissenschaftlichen Begleitung und des Bundesinsti ­
tuts für Berufsbildung gemeinsam folgende Zwischenbilanz des 
Versuchs gezogen : 

1. Zielsetzungen und Organisation des Modellversuchs 

Ausgangspunkt für die Einrichtung des Wirtschaftsmodellver­
suchs zur ,.Weiterentwicklung der Ausbildung des Hüttenfach· 
arbeiters mit dem Ziel der Vermittlung zusätzlicher schulischer 
Abschlüsse (Doppelqualifikation)" war die von den beteiligten 
Betrieben als notwendig erkannte Attraktivitätssteigerung der 
hüttenmännischen Ausbildung . Aufgrund der technischen Ent­
wicklung seit 1966 haben sich die fachlichen Anforderungen an 
den Hüttenfacharbeiter verändert bzw. sind gestiegen. ln der 
Liste der Berufswünsche stand die Ausbildung zum Hüttenfach­
arbeitertrotz Jugendarbeitslosigkeit weiterhin nicht auf den vor­
deren Plätzen; die Nachfrage nach qualifizierten Bewerbern 
konnte nicht gedeckt werden. 

Die Notwendigkeit, die Ausbildung des Hüttenfacharbeiters wei­
ter zu entwickeln und auch im dualen System Möglichkeiten zum 
gleichzeitigen Erwerb gestufter schulischer Abschlüsse mit dem 
Facharbeiterabschluß zu schaffen, führten 1979 in Duisburg 
zum Antrag für die Einrichtung eines Kollegstufenversuchs im 
Schwerpunkt Rohstoffe/Werkstoffe. Das heißt: Es soll der Ver­
bund von beruflich /betrieblicher und allgemeiner Bildung bei 
gleichzeitiger Modernisierung der Ausbildungsinhalte im Rahmen 
der geltenden Ausbildungsordnung für den Hüttenfacharbeiter 
erprobt werden . Der Gleichwertigkeit von beruflicher und allge­
meiner Bildung wird dabei große Bedeutung zukommen. Bei der 
Durchführung ist dazu eine inhaltliche und organisatorische Fein­
abstimmung der betrieblichen und schulischen Ausbildung vor 
Ort erforderlich . 

Für die Beteiligung der Betr iebe an dem Kollegstufenversuch für 
Hüttentechnik standen folgende Erwartungen im Vordergrund : 

o Durch die Verbindung von beruflichem und allgemeinem Ler· 
nen wird die berufliche Flexibilität und Mobilität des ausge­
bildeten Hüttenfacharbeiters erhöht, 

o durch die Anpassung der Ausbildung an den Stand der tech­
nischen und berufspädagogischen Entwicklung und die Schaf-

fung eines Systems von Möglichkeiten der Höherqualifizierung 
wird die Ausbildung insgesamt attraktiver. 

Die Verknüpfung von beruflicher und allgemeiner Bildung in der 
Ausbildung zum Hüttenfacharbeiter und die angestrebte Weiter­
entwicklung der Ausbildung bedingte für die betriebliche Ausbil­
dung erhebliche inhaltliche und organisatorische Veränderungen, 
die im Rahmen eines Wirtschaftsmodellversuchs vorbereitet, 
erprobt und wissenschaftl ich begleitet werden sollten. 

Seit dem 01 .07 .1979 führen die Thyssen AG, Werke Harnborn 
und Ruhrort, und die Krupp Stahl AG, Werk Rheinhausen, 
einen anteilig mit Mitteln des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft vom Bundesinstitut für Berufsbildung geförderten 
Modellversuch zur .. Weiterentwicklung der Ausbildung des Hüt­
tenfacharbeiters mit dem Ziel der Vermittlung zusätzlicher schu­
lischer Abschlüsse (Doppelqualifikation)" - im folgenden als 
Wirtschaftsversuch bezeichnet - durch und beteiligen sich an 
der wissenschaftlichen Begleitung. Zusätzlich beteiligen sich die 
Mannesmannröhren-Werke AG , Hüttenwerke Huckingen seit 
Oktober 1980 an der unter der Leitung von Prof . Dr.-lng. Sanf­
leber, Universität Gesamthochschule Duisburg, stehenden wissen­
schaftlichen Begleitung des Modellversuchs. Die wissenschaftliche 
Begleitung bildet durch die Beteiligung von Lehrern der Kolleg­
schule zugleich auch eine Brücke zwischen dieser und der Wirt­
schaft. 

Der berufsbegleitende Unterricht findet für alle Duisburger Aus­
zubildenden in der Hüttentechnik in der Städt. Kollegschule und 
Fachschule für Technik DU-Nord statt. Der Unterricht wurde im 
Zuge des Kollegstufenversuchs auf zwei Tage pro Woche mit 
16 Wochenstunden erweitert. Die Auszubildenden/Schüler besu­
chen in der Kollegschule je nach schulischer Vorbildung Bildungs­
gänge mit unterschiedlichen Zielen : 

Bildungsgang A 

Bildungsgang B 

Bildungsgang D 

Hüttenfacharbeiter + Fachoberschulreife 
(3 Jahre dual) 

Hüttenfacharbeiter + Hauptschulabschluß 
(3 Jahre dual) 

Hüttenfacharbeiter + Fachhochschulreife 
(2 Jahre dual bis zur Facharbeiterprüfung und 
1 Jahr vollschulisch bis zum Erwerb der Fach-
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Berufsgrundbil­
dungsjahr Metall­
technik als 

hochschulreife; ab Schuljahr 1982/83 besteht 
zusätzlich die Möglichkeit zum Besuch der 
Klasse 13 mit dem Ziel, die allgemeine Hoch­
schulreife zu erwerben). 

10. Bildungsjahr = dual, als 1. Jahr der Hüttenfacharbeiteraus­
bildung bei Fortsetzung im Bildungsgang A 
oder B. 

Wegen der für den Kollegstufenversuch für .. Hüttentechnik" 
konstitutiven Verknüp.fung von beruflicher und allgemeiner Bil­
dung ist eine isolierte Beurteilung des bisherigen Verlaufs des 
Wirtschaftsmodellversuchs nicht sinnvoll. V ielmehr ist der Kaileg­
stufenversuch als Ganzes zu betrachten, wenn auch hier unter 
dem Blickwinkel des Wirtschaftsmodellversuchs. 

Im bisherigen Verlauf des Modellversuchs deutet sich an, daß 
eines der Ziele, nämlich die Steigerung der Attraktivität des Aus­
bildungsberufs Hüttenfacharbeiter, erreicht werden kann. Die 
Entwicklung der Ausbildungsplatznachfrage (zumindest als 
Zweitwunsch) und die gestiegenen Einstellungszahlen seit Beginn 
des Versuchs sprechen für diese Annahme. Eine Befragung der 
Auszubildenden nach den Entscheidungsgründen für die Wahl 
des Ausbildungsberufs hat ergeben, daß das Angebotder Doppel­
qualifikation mit ein Grund für die Wahl dieser Ausbildung war. 

2. Vorliegende Ergebnisse aus Zwischen- und Abschlußprüfungen 

Der 1. Versuchsjahrgang (Einstellungsjahr 1979) im Bildungs­
gang D hat im Sommer 1981 rlie Facharbeiterprüfung abgelegt. 
Von den 29 Prüfungsteilnehmern haben nach 2jähriger Ausbil­
dung 26 die Prüfung bestanden, zwei haben die Facharbeiterqua­
lifikation durch die Wiederholung der Fertigkeitsprüfung im 
Winter 1981/82 erworben. 

Die durchschnittlichen Leistungen der Teilnehmer des Modell­
versuchs waren in der Kenntn isprüfung gut; in der Fertigke its­
prüfung waren ihre Leistungen in der Arbeitsprobe (aus dem 
Bereich der Grundfertigkeiten Metall) nicht ausreichend, in der 
Situationsaufgabe (aus dem Bereich der hüttenmännischen Fer­
tigkeiten) befriedigend und zusammengefaßt ausreichend. 

Neben der Facharbeiterqualifikation konnten die Absolventen 
des .. D"-Zuges die Berechtigung zur Aufnahme in die Fachhoch- · 
schulreifeklasse erwerben. 

Grundlage dieser Berechtigung bildeten der genehmigte ..Bil­
dungsgang verkürzte Ausbildung zum Hüttenfacharbeiter 
(D-Zug)" und die Vereinbarung zwischen der Niederrheinischen 
IHK zu Duisburg und dem Kultusminister des Landes NW zur 
Anrechnung von Teilen der Facharbeiterprüfung auf schulische 
Abschlußnoten der städtischen Kollegschule Duisburg -Nord vom 
25.01.1981. Das heißt, die Ergebnisse der Facharbeiterprüfung 
dienen neben den Klassenarbeiten und der mündlichen Beteili ­
gung am Unterricht zur Findung der schulischen Abschlußnoten. 
An der Klassenkonferenz unter dem Vorsitz des Schulleiters 
nehmen der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 
des Facharbeiterprüfungsausschusses als Gäste teil. Von den 29 
Schülern des .. D"-Zuges konnte die Konferenz aufgrund der 
Abschlußnoten 25 Schülern die Berechtigung zum Besuch der 
Fachhochschulreifeklasse bescheinigen. 

Die Ergebnisse der im Sommer 1981 abgelegten Zwischenprüfung 
in den Bildungsgängen A und B (Einstellungsjahrgang 1979) 
und D (Einstellungsjahrgang 1980) zeigen- bei in den einzelnen 
Beurteilungsbereichen deutlich unterschiedlichen Leistungs­
ergebnissen -insgesamt ein eher schwaches Bild und geben Anlaß 
für eine nähere Untersuchung der Zusammenhänge . 

Unter diesen Voraussetzungen fällt bei einer differenzierten 
Betrachtung der Zwischenprüfungsergebnisse auf, daß die Aus­
zubildenden/Schüler des Bildungsgangs D (Einstellungsjahrgang 
1980) trotz erheblich verkürzter Ausbildungszeit sowohl in der 

Kenntnisprüfung als auch in der Fertigkeitsprüfung deutlich 
bessere Leistungen erbracht haben als die Teilnehmer der beiden 
anderen Bildungsgänge. 

3. Probleme der lernorganisatorischen Abstimmung 

ln den ersten Zwischenberichten der Betriebe wurden die inhalt­
lichen und organisatorischen Veränderungen der Ausbildung im 
Rahmen des Modellversuchs bzw. die diesbezüglich begonnenen 
Arbeiten vorgestellt. Im Vordergrund des im I. Quartal 1982 
vorgelegten internen gemeinsamen 2. Zwischenberichtes der 
Betriebe an das BIBB stehen die sich aus der Verkürzung der 
betrieblichen Ausbildungszeiten und der zeitlichen Organisation 
des berufsbegleitenden Unterrichts im Kollegstufenversuch erge­
benden Probleme für die betriebliche Ausbildung sowie eine erste 
Einschätzung über die Wirkung dieser Versuchsbedingungen auf 
den Ausbildungserfolg des 1. Versuchsjahrgangs (Einstellungs­
jahrgang 1979) anhand der Zwischenprüfungsergebnisse bzw. 
Ergebnisse der Facharbeiterprüfung des Bildungsgangs D. 

Die Betriebe sehen in der Verringerung der betrieblichen Ausbil­
dungszeiten durch die Einführung des 2. Schultages mit dem 
Beginn des Modellversuchs, den Verzicht auf den Werkschul­
unterricht und die sich notwend ig auch auf die betriebliche Aus­
bildungsorganisation auswirkende Bildungsgangdifferenzierung 
im Kollegstufenversuch tendenziell versuchsbedingte Erschwer­
nisse der Ausbildung . Erschwerend hinzu kommt außerdem die 
zusätzliche Ausbildungszeitverkürzung auf 2 Jahre im Bildungs­
gang D. Die Vertreter der Kollegschule vermögen dieser Ein­
schätzung nur bedingt zu folgen, zumal gerade die zeitliche Aus­
weitung und Organisation des berufsbegleitenden Unterrichts 
auch im Regelsystem mit Abstimmungsproblemen verbunden ist 
und keinesfalls ein versuchsspezifisches Problem darstellt. 

Betriebe und Schule sprechen sich für eine engere Zusammen­
arbeit und frühzeitige Abstimmung der zeitlichen Organisation 
aus. Es wird anerkannt, daß die Konzeption des Kollegstufenver­
suchs einer noch intensiveren Abstimmung von Schule und Betrie­
ben .. vor Ort" bedarf, als dies schon im Regelsystem erforderlich 
ist . Die notwendige intensive Kooperation wird jedoch auch als 
Gewinn für die Ausbildung insgesamt eingeschätzt. 

ln dem oben angeführten internen 2. Zwischenbericht der Be-
. triebe wurden die inhaltlich/organisatorischen Veränderungen 
der betrieblichen Ausbildung, diegleichfalls im 1. Versuchsdurch­
gang erprobt wurden, nur ansatzweise in die Betrachtung und 
Bewertung der Versuchsbedingungen im Hinblick auf den Aus­
bildungserfolg einbezogen. Eine Einschätzung der Versuchskon­
zeption vorwiegend unter zeitlich/organisatorischen Aspekten 
wird dem Wirtschaftsmodellversuch wie dem Kollegstufenversuch 
als Ganzem jedoch nicht gerecht. Die Analyse der Lern- und Lei­
stungsentwicklung der Modellversuchsteilnehmer durch die wis­
senschaftliche Begleitung weist bereits auf ein ganzes Bündel von 
möglichen Einflußfaktoren für den Ausbildungserfolg hin. 

Auswirkungen sowohl auf den für die betriebliche Ausbildung 
zur Verfügung stehenden Zeitrahmen als auch für den inhaltlich/ 
methodischen Aspekt der Ausbildung hatte der Verzicht auf den in 
den am Versuch beteiligten Betrieben vor dem Versuch üblichen 
zusätzlichen Werkschulunterricht von vier bzw. acht Wochen­
stunden im Zuge der Ausweitung des berufsbegleitenden Unter­
richts auf 16 Wochenstunden in der Kollegschule. Die in der 
Werkschule genutzten Möglichkeiten zur Vertiefung speziell von 
Fachkunde, Fachrechnen und Fachzeichnen und die individuelle 
Förderung von schwächeren Auszubildenden im Kenntnisbereich 
sind damit entfallen . Der andere Auftrag und Anspruch der 
Kollegschule in den dort hinzugewonnenen Wochenstunden 
gestattet zumindest keine vollständige Übernahme dieser Funk­
tionen der Werkschule. Darüber, inwieweit diese zunächst ent­
standene Lücke dennoch geschlossen werden kann, etwa durch 
Absprachen zur Kenntnisvermittlung zwischen Schule und Betrie­
ben und durch eine verbesserte Unterweisungspraxis, und ob 
dies für alle Bildungsgänge in gleicher Weise möglich ist, liegen 
abschließende Bewertungen noch nicht vor . Die Betriebe berich-



BWP 3/82 Ch. Alt; Weiterentwicklung der Ausbildung 15 

ten jedoch über erkennbar bessere Leistungen im Bereich der 
berufsbezogenen Kenntnisse und führen dieses Ergebnis auf eine 
verbesserte Unterweisungspraxis zurück. 

4. Weiterentwicklung der betrieblichen Curricula und didaktisch-
methodische Veränderungen der Ausbildungspraxis 

Die inhaltliche Problematik der betrieblichen Ausbildung des 
Hüttenfacharbeiters im Modellversuch liegt eher in der Vielzahl 
der gleichzeitig eingeleiteten Veränderungen, die im wesentlichen 
die in den Produktionsabteilungen erfolgende Fachausbildung 
betreffen. Eine Ausnahme stellt hier nur die erforderliche Straf­
fung der Grundausbildung für die Teilnehmerdes Bildungsgangs D 
dar. Neben der Bewältigung von organisatorischen Schwierigkei­
ten ("Flaschenhälsen") tritt zwangsläufig das Problem der inner­
betrieblichen Umsetzung von übergreifenden curricularen Pla­
nungsvorgaben, auch dann, wenn diese wie im Versuch gesche_­
hen, von betrieblichen und schulischen Vertretern gemeinsam 
erarbeitet worden sind. Die Optimierung des Durchlaufs unter 
didaktischen und organisatorischen Gesichtspunkten war und 
bleibt daher eine zentrale Aufgabe des Wirtschaftsmodellversuchs. 
Die Einführung des Blockunterrichts im 2. Ausbildungsjahr hat 
diese Aufgabe erleichtert, sowohl in organisatorischer Hinsicht 
als auch durch die damit ermöglichte Intensivierung am Ausbil ­
d ungsplatz. 

Im Zuge der Weiterentwicklung der betrieblichen Curricula auf 
der Basis der in der Regionalen Fachgruppe/Überregionalen 
Fachgruppe gemeinsam erarbeiteten Pläne wurden bisher neue 
Ausbildungskonzepte bzw. -unterlagen mit definierten Lernzielen . 
für die Unterweisung am Ausbildungsplatz und neue Formen 
der Lernerfolgskontrolle für die nachstehenden Bereiche erarbei­
tet und im ersten Versuchsdurchgang erprobt : 

o Überarbeitung der Elementarausbildung Metall I unter Berück­
sichtigung des verkürzten Durchlaufs für die Auszubildenden 
des Bildungsgangs D 

o Lehrgänge für die Informationsausbildung bzw. Fachorien-
tierung 

Lehrgang Metallurgie: Hochofenwerk 

Lehrgang Metallurgie: Stahlwerk 

Lehrgang Umformung: Walzwerk 

o Materialien zur Fachkunde Hüttenwesen für die Hand des 
Auszubildenden und Ausbilders gegliedert nach den drei wich­
tigsten Produktionsbereichen 

o Lernzielkatalog bzw. Lehrgang Datenverarbeitung für Hütten­
facharbeiter zur Ergänzung der bisherigen fachlichen Ausbil­
dungsinhalte entsprechend der technischen Entwicklung. 

Die methodisch/didaktischen Veränderungen der Ausbildung 
haben sich nach bisherigem Erkenntnisstand derBetriebe bewährt. 
Die Auszubildenden selbst sehen in hohem Maße ihre Erwar­
tungen an die betriebliche Ausbildung erfüllt und betrachten die 
Anforderungen als ihrem Leistungsvermögen angemessen. 

Die verbesserte Unterweisungspraxis in den Betrieben hat zu er­
kennbar besseren Leistungen im Bereich der beruflichen Kennt­
nisse geführt. Im Bereich der Fertigkeiten wurden die Leistungs­
erwartungen von den Auszubildenden des Bildungsgangs D in der 
Facharbeiterprüfung nicht voll erfüllt. Die diesbezügliche Analyse 
der wissenschaftlichen Begleitung läßt erkennen, daß das 
schwache Abschneiden der Auszubildenden des Bildungs­
gangs D in der Fertigkeitsprüfung durch das schlechte Ergebnis 
im Bereich der Arbeitsprobe zustande gekommen ist. Die 
Gegenüberstellung der in der Zwischenprüfung im Bereich der 
Arbeitsprobe bzw. den Fertigkeiten erzielten Punktwerte läßt 
die Annahme zu, daß die Auszubildenden in der verkürzten Aus­
bildung die geforderten Qualifikationen erworben hatten und 
daß sie diese während der nachfolgenden Ausbildung bis zur 
Facharbeiterprüfung mangels Übung oder Erweiterung durch 
entsprechende Ausbildungselemente wieder verloren haben. 

5. Abstimmung der betrieblichen Ausbildung mit den 
Kurskonzepten für die Bildungsgänge der Kollegschule 

Die inhaltlich/methodischen Veränderungen in der betrieblichen 
Ausbildung sind im Zusammenhang mit den für die Schwerpunkt· 
fächer der Kollegschule neu entwickelten Kurskonzepten zu 
sehen. Eine weitgehende inhaltliche Kenntnisabstimmung und 
die Absprache zur Kenntnisvermittlung Betrieb/Kollegschule 
führten zu einer Verbesserung der theoretischen Leistungsdaten. 
Aus betrieblicher Sicht ist jedoch eine curriculare Überarbeitung 
für den Bildungsgang B erwünscht, um Überforderungen der 
schwächeren Schüler/Auszubildenden zu vermeiden. Diese Ein­
schätzung wird durch die Untersuchungsergebnisse der wissen­
schaftlichen Begleitung gestützt. Die Belastungen in der Schule, 
insbesondere in den Fächern des Schwerpunktes, wurden von 
38 Prozent aller Auszubildenden und von 50 Prozent des Bil­
dungsgangs B als Überforderung angesehen. Auch die am Ende 
des ersten Ausbildungsjahres vom Bildungsgang A in den Bil­
dungsgang B umgesetzten Schüler/Auszubildenden haben mehr­
heitlich angegeben, daß die Anforderungen des Schulunterrichts 
über ihrem Leistungsniveau lagen. Besondere Schwierigkeiten 
bereiteten offensichtlich die Fächer Physik und Chemie sowie 
Mathematik und Englisch. Von den Jugendlichen wurden als 
Gründe überwiegend ein Mangel an Vorkenntnissen und zu hohes 
Lerntempo genannt. Vor dem Hintergrund der besonderen Prob­
lematik des Anspruchsniveaus in doppeltqualifizierenden Bil­
dungsgängen sieht die wissenschaftliche Begleitungaufgrund der 
ermittelten Schwierigkeiten gerade in den Fächern des Schwer­
punktbereichsdie Notwendigkeit einer weiterreichenden Klärung 
des Zusammenwirkens zwischen der betrieblichen Berufsausbil­
dung und dem auf diese bezogenen Unterricht der Kollegschule 
sowie einer Präzisierung und Begründung des erforderlichen 
Anspruchsniveaus. · 

Die Dringlichkeit einer Abstimmung der Beurteilungskriterien 
zwischen den Betrieben und der Kollegschule wird am deutlich­
sten am Problem der Umsetzung von einem schulischen Bildungs­
gang in den anderen. 

Umsetzungen im 
Kollegstufenversuch 

vom Bildungsgang D nach A 

vom Bildungsgang A nach B 

vom Bildungsgang B nach A 

Umsetzungen im 
Kollegstufenversuch 

vom Bildungsgang D nach A 

vom Bildungsgang A nach B 

vom Bildungsgang B nach A 

Einstellungsjahrgang 1979/ 
Umsetzungstermin Herbst 1980 

2 von 31 

18 von 113 

2 von 31 

Einstellungsjahrgang 1980/ 
Umsetzungstermin Herbst 1981 

0 von 49 

10von111 

4 von 23 

Diese Durchlässigkeit der Bildungsgänge soll sowohl Schüler/Aus­
zubildende mit guten Leistungen besser fördern als auch durch 
die Möglichkeit der Umsetzung in einen weniger anspruchsvollen 
Bildungsgang (statt Wiederholung) schwächeren Schülern/Auszu­
bildenden gerecht werden. Im letzten Fall lagen die Schwierig­
keiten in der Praxis ausschließlich im schulischen Teil der dop­
peltqualifizierenden Bildungsgänge und konzentrierten sich in 
den Fächern des Schwerpunktsbereichs. Darüber, ob mit der bis­
herigen Umsetzungspraxis tatsächlich eine Förderung für die 
schwächeren Schüler/Auszubildenden erreicht wurde, gehen die 
Einschätzungen von Betrieben und Schule auseinander. Die 
Betriebe schreiben der mit der "Umsetzung" verbundenen Ent­
täuschung der Jugendlichen eine negative, die gleichgültige Ein­
stellung der Jugendlichen fördernde Wirkung zu, die sich auch 
auf die weitere betriebliche Ausbildung erschwerend ausgewirkt 
habe. Die Zwischenprüfungsergebnisse der in einen weniger 
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anspruchsvollen Bildungsgang umgesetztenJugendlichen scheinen 
dieses zu bestätigen. Die wissenschaftliche Begleitung versucht 
noch näher zu analysieren, ob die resignative Haltung der 
Jugendlichen über einen längeren Zeitraum besteht und ob der 
durch den theoretischen Teil der Ausbildung bedingte Bildungs­
gangwechsel zu einem derartigen Motivationsverlust geführt hat , 
daß auch die Entwicklung der Fertigkeiten so durchgreifend 
betroffen wird oder ob die festgestellten mangelhaften Leistun­
gen kennze ichnend für eine Lern- und Leistungsschwäche in 
bezugauf die gesamte Breite der geforderten Qualifizierung sind. 

Die Kollegschule sieht bei einem Sitzenbleiben die Parallelität 
der schulischen und betrieblichen Ausbildung nicht mehr gewähr· 
leistet. Im Rahmen des Kollegstufenversuchs wird daher nach 
den Grundsätzen verfahren, daß 

an die Stelle des Sitzenbleibens der Bildungsgangwechsel tritt 
und daß 

der Jugendliche, soweit das vertretbar ist , in seiner Lerngruppe 
verbleibt. 

Auch bei diesen vom Regelsystem abweichenden Bedingungen 
im Kollegstufenversuch wird das Beschwerderecht des Schüler/ 
Auszubildenden nicht eingeschränkt. 

Der Beirat für den Kollegstufenversuch für Hüttentechnik hat 
dazu in seiner 13. Sitzung am 27.01 .1982 empfohlen : 

.. Die jetzt am Ende des 1. Ausbildungsjahres angewendeten Ver­
fahren sollen in Zukunft auch für das 2. Ausbildungsjahr gelten; 
iri' problematischen Fällen soll die Klassenkonferenz vor ihrer 
Entscheidung den Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen 
selbst anhören." 

Die Beurteilungen der Kollegschule sind insgesamt zufriedenstel­
lender als die Ergebnisse der Zwischenprüfung, wenngleich in 
manchen Fächern ein besorgniserregender Teil der Auszubilden-

Günter Walden I Susanne Wiederhold-Fritz 

den/Schüler keine ausreichenden Leistungen erzielt hat. Erste 
Zwischenergebnisse einer Befragung der Jugendlichen deuten 
darauf hin , daß der Zusammenhang zwischen beruflichem und 
allgemeinem Lernen nicht in bezug auf alle Ausbildungs- bzw. 
Lerninhalte erkannt wird und daß das hieraus erklärbare man­
gelnde Interesse an solchen Inhalten - neben unzureichenden 
Eingangsqualifikationen - vermutlich eine Hauptursache für 
mangelhafte Leistungen ist. 

Deshalb sollte der curricularen und lernorganisatorischen Absti m­
mung zwischen den Ausbildungsbetrieben und der Kollegschule 
auch weiterhin besondere Sorgfalt zugewandt werden . Dabei 
können die vorliegenden - und die aus den laufenden Untersu­
chungen kontinuierlich zu gewinnenden - Ergebnisse auf 
Schwachstellen des erreichten Entwicklungsstandes aufmerksam 
machen . 

6. Resümee 

Der Erwerb einer Doppelqualifikation (Hüttenfacharbeiter und 
zusätzlicher schulischer Abschluß) ist im Rahmen des Kollegstu ­
fenversuchs möglich, ebenso die Weiterentwicklung der betrieb­
lichen Ausbildung. Bis zum Abschluß des Modellversuchs sind 
aber noch Verbesserungen notwendig und möglich. Die Arbeit der 
wissenschaftlichen Begleitung kann dazu auch weiterhin Hinweise 
geben . Kernpunkte für die Weiterentwicklung des Versuchs blei­
ben die curriculare und lernorganisatorische Abstimmung zwi ­
schen den Ausbildungsbetrieben und der Kollegschule, die klare 
Festlegung und Begründung der Anforderungsniveaus in den 
schulischen Bildungsgängen und der Facharbeiterprüfung bzw. 
Zwischenprüfung, die Formulierung von Bew'ertungskriterien für 
die Fächer des Schwerpunktes in Rückbindung zu den Lehr­
gängen der betrieblichen Ausbildung und der Versuch der Ver­
mittlung des Zusammenhangs von beruflichen und allgemeinen 
Ausbildungsinhalten bzw. Lernzielen an die Jugendlichen. 

Welchen Mehraufwand verursacht die betriebliche 
Erstausbildung behinderter Jugendlicher? 

Im Rahmen des ForSchungsvorhabens .,Kosten und Finanzierung 
der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher" werden vorrangig 
die Kosten der betrieblichen Erstausbildung Behinderter inaner­
kannten Ausbildungsberufen und dabei schwerpunktmäßig 

-· behinderungsbedingte Mehrkosten im Vergleich zur Ausbildung 
, nicht behinderter Jugendlicher untersucht. Darüber hinaus wird 
-der Umfang der Finanzierung dieser Ausbildung Behinderter aus 
Steuermitteln 'und Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit erhoben. 
Erste· Ergebnisse -einer empirischen Erhebung geben Aufschluß 
darüber, welche Kostenfaktoren nach Einschätzung der befragten 
Betriebe zu behinderungsbedingten Mehrkosten führen können 
und -welche Faktoren als besondere Belastung empfunden wer­
den; Die Betriebe äußern sich zu ihren Erfahrungen mit der Aus­
bildung behinderter Jugendlicher und zum Stellenwert der finan­
ziellen Förderung der Erstausbildung Behinderter, insbesondere 
im Vergleich zu anderen denkbaren Fördermöglichkeiten. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens .. Kosten und Finanzie­
rung der betrieblichen Berufsausbildung behinderter Jugend-

licher'' wurde Ende 1981 eine schriftliche Befragung bei etwa 
700 Betrieben durchgeführt, die behinderte Jugendliche [1] in 
anerkannten Ausbildungsberufen ausb i lden [2). Neben Struktur­
daten über die Ausbildungsbetriebe wurden einige Angaben zu 
den behinderten Auszubildenden erfaßt, z. B. Grad der Erwerbs­
minderung, schulische Vorbildung, Zustandekommen des Aus­
bi ldungsverhältn isses. 

Im Vordergrund der Untersuchung stand die Frage, ob und bei 
welchen Kostenfaktoren die Betriebe bei der Ausbildung Behin­
derter im Vergleich zu nicht behinderten Auszubildenden eine 
überdurchschnittliche Kostenbelastung sehen. 

Die Bruttokosten der betrieblichen Berufsausbildung je Auszu ­
bildenden setzen sich grob betrachtet aus folgenden Einzelfak ­
toren zusammen [3). 

Direkte Kosten des Auszubildenden ; sie reichen von der Aus­
bi ldungsvergütung über Kosten für Ausbi ldungshi lfsmittel, 
Berufs- und Schutzkleidung bis zu Kosten für externe Bil· 
dungsveransta ltungen . 
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Kosten des Ausbildungspersonals; diese werden im wesent­
lichen bestimmt durch Löhne und Gehälter der an der Aus­
bildung Beteiligten sowie dem für die Ausbildung (einschließ­
lich Vor- und Nachbereitung) erforderlichen Zeitaufwand. 
Die dem einzelnen Auszubildenden zurechenbaren Kosten 
hängen allerdings auch von den Zeitanteilen ab, während der 
er tatsächlich am Arbeitsplatz, in der betrieblichen Lehrwerk­
statt, im theoretischen Unterricht unterwiesen wird. Abwesen­
heitszeiten, z. B. wegen Berufsschulbesuchs, Urlaubs, Krank­
heit müssen entsprechend berücksichtigt werden . 

Anteilige Sachkosten für Zeiten der Ausbildung am Arbeits­
platz, in der betrieblichen Lehrwerkstatt, im theoretischen 
Unterricht; z. B. Abschreibungen, Mieten. 

Anteilige Kosten der Bildungsverwaltung. 

Von den Bruttokosten sind die Erträge abzusetzen, um als Ergeb­
nis die Nettokosten je Auszubildenden zu erhalten . ln die Ertrags­
ermittlung gehen die Zeiten ein, in denen der Auszubildende 
produktiv tätig ist - also für den Betrieb wirtschaftlich verwert­
bare Leistungen erbringt - sowie der Leistungsgrad des Auszu­
bildenden [ 4]. Als Bewertungsmaßstab wird das Gehalt einer 
jungen Fachkraft herangezogen, die mit den Arbeiten, die der 
Auszubildende erledigt, beschäftig worden wäre . 

Da es sich bei der vorliegenden Erhebung um eine Kurzbefragung 
handelte, beschränkte sich der Fragebogen auf die Erfassung sol­
cher Kostenfaktoren, bei denen eine Abweichung zwischen 
behinderten Auszubildenden einerseits und nicht behinderten 
Auszubildenden andererseits zu vermuten war. Ebenso konnten 
hier nur in geringem Umfang "harte" Kostenwerte, die sich in 
DM-Beträgen ausdrücken lassen, ermittelt werden, vielmehr 
wurde bei der Mehrzahl der Kostenfaktoren auf die subjektive 
Einschätzung der Befragten abgestellt [5]. 

Im einzelnen wurden die Betriebe um Angaben zu folgenden 
Punkten gebeten, die gegebenenfalls behinderungsbedingte Mehr­
kosten der betrieblichen Erstausbildung verursachen können: 

Durchführung besonderer baulicher Maßnahmen, wie z. B. 
Ein- oder Umbau von Rampen, Fahrstühlen, Sanitäreinrich­
tungen; 

Anschaffung von besonderen Maschinen, Geräten, Werkzeu­
gen, Einrichtungsgegenständen bzw. deren Umrüstung auf die 
Bedürfnisse des behinderten Auszubildenden; 

Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten an Maschinen und 
Geräten, die für die Ausbildung benutzt wurden; 

Kurse und Bildungsveranstaltungen außerhalb des Unter­
nehmens; 

Unterschiede bei Abwesenheitszeiten vom Betrieb, z. B. wegen 
Berufsschulbesuchs, Urlaubs, Krankheit; 

Abweichungen bei den Ausbildungszeiten, d. h. Zeiten, in 
denen am Arbeitsplatz, in der Lehrwerkstatt oder im theore­
tischen Unterricht unterwiesen wird; 

Besondere Maßnahmen für die Ausbildung bzw. die Begleitung 
der Ausbildung Behinderter, z. B. Beschaffung spezieller 
Unterrichtsmedien, psychologische Betreuung; 

Abweichungen bei den Zeiten, in denen die Auszubildenden 
produktiv eingesetzt werden ; 

Unterschiede im Leistungsgrad. 

Weitere Fragen betrafen die Erfahrungen der Betriebe mit der 
Ausbildung Behinderter, Angaben zur finanziellen Förderung 
der Behindertenausbildung sowie die Beurteilung des Stellen­
werts direkter Zuschüsse . im Vergleich zu anderen denkbaren 
Möglichkeiten zur Förderung der Ausbildung Behinderter . 

Die wichtigsten Befragungsergebnisse werden im folgenden wie­
dergegeben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß sich zwar 
eine Vielzahl von Betrieben an der Erhebung beteiligt hat, die 
Auswahl aber nicht unter dem Gesichtspunkt der Repräsentati-

. vität erfolgen konnte, und die getroffenen Aussagen somit nur 
Tendenzen aufzeigen können. 

Strukturangaben 

Ausgewertet wurden die Angaben von 360 Betrieben, die Rück­
laufquoteist somit höher als 51 Prozent . 

Da bei der Erhebung keine repräsentative Stichprobe gezogen 
werden konnte, ergeben sich bei der Verteilung der erfaßten 
behinderten Auszubildenden auf Behinderungsarten, Ausbil­
dungsberufe, Ausbildungsbereiche Abweichungen gegenüber den 
entsprechenden Anteilen für die behinderten Auszubildenden 
insgesamt [6]. 

In die vorliegende Untersuchung wurden Behinderte aus 128 ver­
schiedenen Ausbildungsberufen einbezogen, wobei auch hier die 
Berufe Maler und Lackierer, Maurer und Bürokaufmann die Spit­
zenpositionen einnehmen. Im Ausbildungsbere ich Industrie und 
Handel werden rund 33 Prozent, im Handwerk knapp 58 Prozent, 
im Öffentlichen Dienst etwa 4 Prozent dererfaßten Behinderten 
ausgebildet. Der verbleibende Anteil von 5 Prozent der behin­
derten Auszubildenden entfällt auf Freie Berufe, Landwirtschaft 
und Hauswirtschaft. 

Die Verteilung nach Behinderungsarten ergibt folgendes Bild: 

Körperbehinderte mit starker Einschränkung 
der Bewegungsfähigkeit 

17,6% 

Sonstige Körperbehinderte (z. B. Diabetiker, 10,9% 
Herzkranke) 

Sehbehinderte und Blinde 1,9 % 

Hör- und Sprachbehinderte 13,4% 

Lernbehinderte 52,6% 

Sonstige Behinderte (psychisch oder geistig Behinderte) 3,6 % 

Insgesamt 100,0% 

Rund 40 Prozent der Auszubildenden sind schwerbehindert mit 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 Prozent und mehr. 
Der Anteil der Auszubildenden mit Schwerbehindertenausweis 
ist mit rund 90 Prozent bei den Körperbehinderten mit starken 
Bewegungseinschränkungen am höchsten und bei den Lernbe­
hinderten mit etwa 5 Prozent am geringsten. Die Verteilung auf 
Berufe unterscheidet sich nach einzelnen Behinderungsarten 
deutlich . Während Lernbehinderte häufig zum Maler und Lackie­
rer, Maurer, Bäcker, Tischler und Friseur ausgebildet werden, 
dominieren bei den Körperbehinderten die kaufmännischen 
Berufe [7]. 

Bauliche Maßnahmen 

Nur rund 7 Prozent der befragten Betriebe gaben an , daß für die 
Ausbildung der behinderten Jugendlichen besondere bauliche 
Maßnahmen durchgeführt oder Maschinen, Geräte usw . ange­
schafft bzw. umgerüstet werden mußten. Diese Sonderausstattung 
ist vorwiegend in solchen Betrieben erforderlich, die Körperbe­
hinderte mit starken Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit 
ausbilden . ln über der Hälfte der Fälle liegen die entstandenen 
Kosten jedoch unter DM 3000,-. 

Unterweisungszeiten 

Die Ausbildung behinderter Jugendlicher am Arbeitsplatz ist 
nach Einschätzyng von rund 80 Prozent der Betriebe mit einem 
höheren Zeitaufwand verbunden als die Ausbildung Nichtbehin ­
derter [8]. Beim höheren Unterweisungsaufwand wurde unter­
schieden zwischen "erheblich höheren Unterweisungszeiten" und 
"geringfügig höheren Unterweisungszeiten", wobei die Zuord­
nung zu den (vorgegebenen) Antwortkategorien den Betrieben 
selbst überlassen blieb . 

Es überrascht, daß auch im Falle der Körperbehinderten mit 
starken Bewegungseinschränkungen und der sonstigen Körper­
behinderten über 50 Prozent der Befragten einen höheren Unter­
weisungsaufwand geltend machen. 
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Tabelle 1: Unterweisungszeiten am Arbeitsplatz im Vergleich zwischen behinderten und nicht behinderten Auszubildenden in% 

Körper· 
behinderung sonstige Seh· Hör·/ und 
mit starker Körper· beh inderung Sprach· Lern· sonstige Zusammen 

Einschränkung behinderung und behinderung behinderung Behinderung*) 
der Bewegungs· Blindheit *) 

fähigkeit 

erheblich 20,6 17,9 28,6 52,1 61,9 61,5 47,9 
höhere Unter· 
Weisungszeiten 

geringfügig 42,9 38,5 42,6 35,4 27,5 7,7 32,0 
höhere Unter· 
Weisungszeiten 

keine unterschied· 36,5 43,6 28,6 12,5 10,1 30,8 19,8 
Iichen Unter· 
weisungszeiten 

niedrigere Unter· - - - - 0,5 - 0,3 
weisungszeiten 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 

Fallzahlen 63 39 7 48 189 14 360 

*) Wegen der geringen Fallzahl bei den Sehbehinderten und sonstig Behinderten können die Angaben lediglich als Hinweise dienen . 

Den Ausführungen der Betriebe zur Frage nach ihren Erfahrun· 
gen mit der Ausbildung Behinderter ist zu entnehmen, daß die 
Ausbildung körperbehinderter Jugendlicher durch Integrations· 
Schwierigkeiten -sei es durch Anpassungschwierigkeiten der Be· 
hinderten selbst oder durch Ressentiments, die ihnen durch nicht· 
behinderte Mitarbeiter entgegengebracht werden - erschwert 
w ird. 

Erheblich höhere Unterweisungszeiten benötigen mit jeweils 
nahezu 62 Prozent die Lernbehinderten und sonstig Behinder· 
ten (z. B. psychisch oder geistig Behinderte). Aber auch hör· 
und sprachbehinderte Jugendliche benötigen überwiegend erheb· 
lieh längere als nicht behinderte Auszubil· 
dende. 

Die starken Unterschiede bei der Beurteilung des Unterweisungs· 
aufwands im Vergleich der einzelnen Behinderungsarten können 
natürlich auf die voneinander abweichenden Bewertungsmaßstäbe 
der Befragten zurückzuführen sein. Es ist jedoch zu vermuten, 
daß die erforderlichen Unterweisungszeiten in erheblichem Um· 
fang von der Art der Behinderung bestimmt werden . 

Theoretischer Unterricht in gesonderten Schulungsräumen wird 
nur in rund einem Drittel der befragten Betriebe durchgeführt. 
Etwa drei Viertel dieser Betriebe gaben für die Ausbildung der 
Behinderten einen höheren Unterweisungsaufwand an . Auch hier 
bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Behinde· 
rungsarten : So sind fürkörperbehinderteJugendliche nur relativ 
selten, für Lernbehinderte dagegen häufig längere Unterweisungs· 
zeiten erforderlich. 

Da in nur knapp 4 Prozent der Erhebungsfälle eine betriebliche 
Lehrwerkstatt vorhanden ist, sind hier zuverlässige Aussagen über 
den Unterweisungsaufwand nicht möglich. Der geringe Anteil 
von Betrieben mit eigener Lehrwerkstatt ist darauf zurückzu· 
führen, daß Behinderte vorwiegend in kleinen und mittleren 
Unternehmen ausgebildet werden , die über eine solche Einrich· 
tung in der Regel nicht verfügen (9]. 

Abwesenheitszeiten 

Bei den Abwesenheitszeiten vom Betrieb sieht die große Mehr· 
heit der Befragten keine Unterschiede zwischen behinderten und 
nicht behinderten Auszubildenden. 

Tabelle 2 : Prozentanteil der Betriebe, die keine unterschied· 
Iichen Abwesenheitszeiten vom Betrieb für behin· 
derte und nicht behinderte Auszubildende ergeben, 
im Hinblick auf 

Berufsschule 

Besuch externer Bildungseinrichtungen 

Krankheit 

Urlaub 

82,4 % 
91 ,0 % 
73,4 % 

*) 

* ) Behinderte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mehr als 
50 Prozent haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen jährlichen 
Mehrurlaub von 6 Arbeit stagen. 

Sonstige Kostenfaktoren 

Auch bei den übrigen Kostenfaktoren bestehen offensichtl ich 
keine gravierenden Unterschiede zwischen der Ausbildung behin· 
derter und nicht behinderter Jugendlicher, wie aus folgender 
Übersicht hervorgeht : 

Tabelle 3 : Prozentanteil der Betriebe, die im Falle sonstiger 
Kostenfaktoren keine Unterschiede zwischen behin· 
derten und nicht behinderten Auszubildenden 
angeben 

Kostenaufgrund besonderer Reparaturen und lnstand· 84,7 % 
setzungsarbeiten an Maschinen und Geräten, die für die 
Ausbildung benutzt werden 

Kosten für Kurse oder Bildungsveranstaltungen 86,4% 
außerhalb des Betriebes (z. B. Fahrtkosten, Gebühren) 

Sonstige Kosten, z. B. für spezielle Unterrichtsmedien, 78,3 % 
Berufs· und Schutzkleidung, ärztl iche oder 
psychologische Betreuung 

Hier scheint allenfalls die Kategorie " sonstige Kosten " eine 
gewisse Bedeutung zu haben: Rund 8 Prozent der Betriebe geben 
an , ihnen entstünden erhebliche Mehrkosten ; knapp 14 Prozent 
weisen auf geringfügige Mehrkosten hin . 
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Produktive Zeiten und Leistungsgrad 

Hinsichtlich der Einschätzung der produktiven Zeiten, also der 
Zeiten, in denen der Auszubildende für den Betrieb wirtschaft­
lich verwertbar tätig sein kann, zeigt sich eine deutliche Polari­
sierung des Antwortverhaltens der befragten Betriebe: 

Rund 51 Prozent der Betriebe sehen hier keine Unterschiede 
zwischen behinderten und nicht behinderten Auszubildenden, 
etwa 48 Prozent stufen die produktiven Zeiten der Behinderten 
dagegen geringer ein als bei Nichtbehinderten. Ins Gewicht 
fallende behinderungsartspezifische Unterschiede sind jedoch 
nicht festzustellen. 
ln diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß Unterweisungs­
zeiten der Auszubildenden einerseits und produktive Zeiten 
andererseits keineswegs komplementäre Größen sind. Die Zeiten, 
die ein Auszubildender im Betrieb verbringt, umfassen darüber 
hinaus Übungszeiten, Zeiten für Prüfungsvorbereitungen, Jugend­
vertretung usw. 

Die Beurteilung des Leistungsgrades während der produktiven 
Tätigkeiten der Behinderten durch die Befragten hängt entschei­
dend von der Behinderungsart der Auszubildenden ab : 

sprechen. Diese Aussage gilt in besonderem Maße für Betriebe, 
die Lernbehinderte ausbilden. 

Rund 13 Prozent aller in der Untersuchung berücksichtigten 
Betriebe erklären allerdings ausdrücklich, daß keinerlei Gründe 
einer Ausbildung Behinderter entgegenstehen . 

Bei den Gründen, die für die Einstellung eines behinderten Aus­
zubildenden sprechen, steht für die meisten Befragten das eigene 
gesellschaftspolitische Engagement im Vordergrund (71% aller 
antwortenden Betriebe), als weitere Gründe werden die beson­
dere Leistungsbereitschaft ( 14,7 %) sowie die Zuverlässigkeit 
und Arbeitsfreude (7,8%) der behinderten Jugendlichen ange­
führt. 

Finanzielle Förderung 

Fast alle erfaßten Betriebe (96, 1 %) erhalten zur Ausbildung von 
Behinderten finanzielle Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln und 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit. So besteht zur Förderung 
des Ausbildungsplatzangebotes für behinderte Jugendliche eine 
Dauerregelung nach § 60 des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) . 
Hiernach können Betrieben zur Ausbildung Behinderter Zu-

Tabelle 4 : Beurteilung des Leistungsgrades während der produktiven Zeiten des behinderten Auszubildenden im Vergleich zum nicht 
behinderten Auszubildenden in% 

Körper-
behinderung 

sonstige 
Seh· 

Hör·/ und 
mit starker Körper- behinderung 

Sprach-
Lern- sonstige 

Zusammen 
Einschränkung und behinderung Behinderung * ) 

der Bewegungs-
behinderung 

Blindheit * ) 
behinderung 

fähigkeit 

gleichhoher 50,0 50,0 57 ,1 47,9 25,9 38,5 36,7 
Leistungsgrad 

niedrigerer 48,4 47,4 42,9 50,0 73,0 61,5 61,9 
Leistungsgrad 

höherer 1,6 2,6 - 2,1 1 '1 - 1,4 
Leistungsgrad 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 

Fallzahlen 63 39 7 48 189 14 360 

*) Wegen der geringen Fallzahl bei den Sehbehinderten und sonstig Behinderten können die Angaben lediglich als Hinweise dienen. 

Während bei Körperbehinderten und Hör- undSprachbehinderten 
etwa die Hälfte der befragten Betriebe der Meinung ist, das Lei­
stungsniveau des Behinderten entspreche dem eines Nichtbehin­
derten, stufen fast drei Viertel der Betriebe (73%) den Leistungs­
grad der Lernbeh inderten als niedriger ein. 

Wegen des relativ hohen Anteils der Lernbehinderten an der 
Gesamtzahl der erfaßten Behinderten kommt es zu dem recht 
hohen Prozentsatz von knapp 62 Prozent der Befragten, die ins­
gesamt das Leistungsniveau Behinderter niedriger einschätzen als 
das nicht behinderter Auszubildender. 

Einschätzung der Behindertenausbildung durch die Befragten 

Im Rahmen einer offenen Frage (ohne Antwortvorgaben) sollten 
sich die Betriebe dazu äußern, bei welchen der genannten Kosten­
faktoren nach ihrer Einschätzung die stärksten Unterschiede 
zwischen der Ausbildung Behinderter einerseits und Nichtbehin­
derter andererseits auftreten. 

Eine beträchtliche Mehrbelastung bei der Ausbildung Behinderter 
sehen die Betriebe vor allem in dem höheren Aufwand an Unter­
weisung und Betreuung während der Ausbildungszeit . Diesen 
gravierenden Kostenfaktor setzten rund drei Viertel der Befragten 
(etwa 55 % der Betriebe haben diese Frage beantwortet) an die 
erste Stelle . 

Der höhere Zeitaufwand und die intensivere Betreuung der behin­
derten Auszubildenden werden auch als wesentliche Gründe 
genannt , die gegen eine Einstellung behinderter Auszubildender 

schüsse bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung im 3. Ausbil· 
dungsjahr gewährt werden, wenn die Ausbildung sonst nicht 
erreicht werden kann . 78 Prozent der in der Befragung erfaßten 
geförderten Betriebe erhalten Ausbildungszuschüsse nach § 60 
AFG . Im Durchschnitt wurde den Betrieben DM 3500 pro Aus­
zubildenden und Jahr an Fördermitteln ausgezahlt . Wird eine 
dreijährige Ausbildungsdauer zugrunde gelegt, so ergibt sich ein 
Gesamtförderungsbetrag von DM 10 500. 

Nach dem Sonderprogramm des Bundes und der Länder zur ver­
stärkten Bereitstellung von Arbeits· und Ausbildungsplätzen für 
Schwerbehinderte können zur betrieblichen Ausbildung einma­
lige Zuschüsse in Höhe von DM 15 000 bzw. DM 18 000 an die 
Betriebe geleistet werden . Knapp ein Viertel der geförderten 
Betriebe erhielten Mittel aus diesem Sonderprogramm. Länder­
programme und sonstige finanz ielle Fördermögl ichkeiten spielen 
mit zusammen rund 11 Prozent der empfangenen Zuschüsse eine 
eher untergeordnete Rolle [10]. 

Etwa drei Vierte l der befragten Betriebe sind mit dem Umfang 
der bisher erhaltenen finanziellen Zuschüsse zum Ausgleich von 
Mehrb.elastungen durch die Ausbildung Behinderter zufrieden. 

Stellenwert der finanziellen Förderung 
im Vergleich zu anderen Fördermaßnahmen 

Zusätzlich sollten die Betriebe auch zu der Frage Stellung neh­
men, welche Fördermaßnahmen ihrer Meinung nach grundsätz· 
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lieh zur Ausweitung des betrieblichen Ausbildungsplatzangebots 
für Behinderte von Bedeutung sind. Die vorgegebenen Antwort­
möglichkeiten waren von den Befragten hinsichtlich ihrer Bedeu­
tung mit .,sehr wichtig", .,wichtig" oder .,weniger wichtig" zu 
beurteilen; die Tabelle 5 gibt in Prozent die Einstufung durch 
die Betriebe wieder, die sich zu dieser Frage geäußert haben : 

Tabelle 5: Bedeutung von Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl 
der betrieblichen Ausbildungsplätze für Behinderte 
aus der Sicht der Betriebe 

Zusätzliche finanzielle Förderung 
des Ausbildungsbetriebes aus 
öffentlichen Mitteln 

Berufsvorbereitende Maßnahmen 
vor Beginn der Ausbildung . 

Besonders intensive Beratung der 
Ausbildungsbetriebe durch das 
Arbeitsamt, Kammern oder sonstige 
Stellen 

Maßnahmen zur besonderen 
Qualifizierung der betrieblichen 
Ausbilder 

Besondere Maßnahmen zur 
psychologischen oder ärztlichen 
Betreuung der Behinderten 

Entlastung des einzelnen Betriebes 
durch ein verstärktes Angebot über­
betrieblicher Stütz- und Förderungs­
maßnahmen für Behinderte 

Sehr Weniger 
Wichtig 

wichtig wichtig 

37% 48% 15% 

51% 33% 16% 

40% 37% 23% 

21% 52% 27% 

23% 47% 30% 

28% 41% 31% 

Werden die Prozentwerte für die Antwortmöglichkeiten .,sehr 
wichtig" und .,wichtig" addiert, stehen zusätzliche finanzielle 
Fördermaßnahmen und berufsvorbereitende Maßnahmen in der 
Rangliste an erster Stelle . Für eine besonders intensive Beratung 
der Ausbildungsbetriebe durch Arbeitsamt, Kammern oder son­
stige Stellen spricht sich ebenfalls ein hoher Anteil der Betriebe 
aus. Eine differenzierende Analyse nach Behinderungsarten zeigt, 
daß berufsvorbereitende Maßnahmen besonders für die Gruppe 
der Lernbehinderten als sinnvoll angesehen werden, während 
eine eingehende Beratung der Ausbildungsbetriebe durch das 
Arbeitsamt, Kammern und sonstige Stellen vor allem für körper­
behinderte Auszubildende als hilfreich angesehen wird. 

Hans-Günther Ritz 

Die Befragungsergebnisse lassen erkennen, daß die finanzielle 
Förderung von Betrieben, die Behinderte ausbilden, einen .nicht 
zu unterschätzenden Einfluß auf das Ausbildungsverhalten aus­
übt. Dies ist verstandlieh vor dem Hintergrund der von den 
Betrieben genannten Belastungsfaktoren. Der bei allen Maßnah­
men sehr hohe Anteil von .,sehr wichtig" und .,wichtig" Nen­
nungen macht deutlich, daß ein weiterer Ausbau von Maßnahmen 
zur Förderung der betrieblichen Erstausbildung Behinderter 
dringend erforderlich ist. 

Anmerkungen 

[1) Mit Behinderten waren dabei alle Personen gemeint, die von anderen 
Stellen (z. B. Arbeitsamt) als solche eingestuft waren , oder nach 
Kenntnis der Befragtenaufgrund gesundheitlicher oder anderer Ursa· 
chen schwerwiegend und andauernd beeinträchtig sind; also nicht 
nur Behinderte nach dem Schwerbehindertengesetz, sondern auch 
Behinderte, die nicht als Schwerbehinderte anerkannt oder ihnen 
gleichgestellt sind. Zur Beurteilung wurden jedoch auch Art der 
besuchten Schule, Schulabschluß und gegebenenfalls Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit herangezogen. 

[2) Die Befragung wurde in anonymisierter Form durchgeführt. 

[3) Eine ausführliche Darstellung der Methode zur Erfassung der Kosten 
der betrieblichen Erstausbildung findet sich in: Beicht, U.; Böll, G.; 
Malcher, W.; No II, 1.: Nettokosten der betrieblichen Berufsausbildung 
- Erste Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung bei Ausbildungs­
betrieben in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1982, Veröf­
fentlichung des BIBB in Vorbereitung. 

[4) ln der vorliegenden Untersuchung sollten die befragten Betriebe das 
Leistungsniveau des behinderten Auszubildenden während der pro­
duktiven Zeiten mit dem Leistungsniveau eines nicht behinderten 
Auszubildenden im gleichen Ausbildungsjahr des gleichen Ausbil­
dungsberufes vergleichen. Als vorgegebene Kategorien dienten: 
ungefähr gleich hoch . um etwa_ % niedriger, um etwa_% höher. 

[5) Die Ergebnisse einer detaillierten Erhebung der Kosten der betrieb· 
Iichen Erstausbildung Behinderter in 19 stark besetzten Ausbildungs­
berufen und eine ausführliche Beschreibung des zugrunde gelegten 
Kostenmodells werden im Laufe des Jahres 1982 veröffentlicht. 

[6] Vgl. die Angaben zu einer repräsentativen Erhebung in: Böll, G.; 
Kloas, P.·W.; Wiederhold·Fritz, S. : Betriebliche Berufsausbildung 
behinderter Jugendlicher - Erste Daten einer Untersuchung des Bun· 
desinstituts für Berufsbildungsforschung. ln: Berufsbildung in Wis­
senschaft und Praxis, Jg. 10 (1981 ), Heft 4, S. 1·5. 

[7) Vgl. Böll, Kloas, Wiederhold·Fritz, a.a.O., S. 5. 

[8) Es handelt sich hier um die subjektive Einschätzung der befragten 
Betriebe. Vorgegeben waren die Kategorien : erheblich höhere Unter­
weisungszeiten, geringfügig höhere Unterweisungszeiten, keine unter­
schiedlichen Unterweisungszeiten, niedrigere Unterweisungszeiten. 

[9) A.a.O. (s . Anmerkung [5)). 

[10] Die Betriebe wurden nach Art und Höhe der finanziellen Zuschüsse 
für die Ausbildung eines behinderten Jugendlichen gefragt. Da auch 
Mehrfachförderungen vorkommen, ist die Summe der Prozentwerte 
größer als 100 Prozent. 

Schwerbehindertenvertrauensleute und 
Berufsausbildung jugendlicher Schwerbehinderter 

Fragestellung: 
Durch die 1981 vom BIBB durchgeführte empirische Studie zur 
beruflichen Bildung Behinderter (1] wird ein deutliches Defizit 
an betrieblichen Erstausbildungsplätzen für behinderte Jugendli­
che belegt. Dabei zeigt diese Studie, daß größere Betriebe sich 
nur unterdurchschnittlich an der betrieblichen Ausbildung Behin­
derter beteiligen. Da eine Ausweitung des betrieblichen Ausbil­
dungsangebotes für Behinderte als wünschenswert angesehen 

wird, soll hier diskutiert werden, wie weit der Schwerbehinder­
tenvertrauensmann (SchwbVM) die Bereitstellung von betrieb­
lichen Ausbildungsplätzen fördern kann. 

Der Schwerbehindertenvertrauensmann ist nach dem Schwerbe­
hindertengesetz (SchwbG) ( 1974) mit der besonderen Interessen­
vertretung der Schwerbehinderten im Betrieb betraut (2]. Er 
wird von allen SchwerbehindertendesBetriebesüberall da gewählt, 
wo mindestens fünf Schwerbehinderte beschäftigt werden. In 
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aller Regel gibt es somit nur in Betrieben ab etwa 100 Beschäftig· 
ten einen Schwerbehindertenvertrauensmann [3]. ln diesen 
Betrieben kann der Schwerbehindertenvertrauensmann durch 
seine besondere Kenntnis der betrieblichen Verhältnisse eigene 
Initiativen, evtl. zusammen mit anderen Betriebsorganen, zur 
Eingliederung behinderter Jugendlicher ergreifen oder in spezifi­
scher Weise staatliche Fördermaßnahmen flankieren. 

Als empirische Grundlage für die hier angestellten Überlegungen 
dient Erhebungsmaterial aus einer Befragung von über 600 
Schwerbehindertenvertrauensmännern im Jahr 1980 zu ihrer 
Tätigkeit und deren betrieblichen Bedingungen, die vom Autor 
im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Reproduktions­
risiken, soziale Bewegungen und Sozialpolitik der Universität 
Bremen durchgeführt wurde [ 4] . 

Welche Betriebe bilden schwerbehinderte Jugendliche aus? 

Im Zeitpunkt der Befragung ( 1980) gaben die Schwerbehinder­
tenvertrauensmänner an, daß in 114 der 609 einbezogenen 
Betriebe insgesamt 306 schwerbehinderte [5] Auszubildende 
beschäftigt waren [6]. Damit beteiligt sich etwa ein Fünftel der 
Betriebe an der Berufsausbildung schwerbehinderter Jugendlicher. 
Im Durchschnitt aller Betriebe mit mindestens einem schwerbe­
hinderten Jugendlichen sind pro 1000 Arbeitsplätze etwa zwei 
Ausbildungsplätze von Schwerbehinderten besetzt. Mit steigen­
der Betriebsgröße steigt zwar der Anteil der Betriebe mit schwer­
behinderten Auszubildenden deutlich an (vgl. Tab . 1). aber der 
relative Anteil dieser Ausbildungsplätze an allen Arbeitsplätzen 
sinkt. So fallen in Betrieben unter 500 Beschäftigte sieben 
Ausbildungsplätze Behinderter auf 1000 Arbeitsplätze, in Be­
trieben über 1000 Beschäftigte nur noch ein Ausbildungsplatz 
auf 1000 Arbeitsplätze . 

Tabelle 1: Verteilung schwerbehinderter Auszubildender nach 
Betriebsgrößen 

Anzahl der schwer- Zahl der Betriebe mit 

behinderten Auszu- . .. Beschäftigten 

bildenden bis 501 bis über 
500 1000 1000 insgesamt 

1 2 3 4 

keine 1 209 136 111 456 
93 % 85 % 63% 81 % 

eins bis drei 2 15 23 53 91 
7 % 15 % 30 % 16% 

vier und mehr 3 - - 13 13 
7% 2 % 

insgesamt 4 224 159 177 N = 560 
(100 %) 

Erläuterung: Die erste Zahl in jedem Feld benennt die absolute Fallzahl 
(Betriebe) in der Stichprobe, die untere Zahl gibt die Spalten­
prozentuierung an. Alle Zahlen nach AngabendesSchwbVM 
des Betriebes. 

Lesebeispiel: ln 93 Prozent aller Betriebe mit bis zu 500 Beschäftigten 
wird zum Zeitpunkt der Befragung kein schwerbehinderter 
Auszubildender beschäftigt. 

Quelle: Befragung von Schwb-Vertrauensleuten (SchwVL) 1980, Uni· 
versität Bremen, Projekt Funktion und Selbstverständnis der 
SchwbVL des Forschungsschwerpunktes Reproduktionsrisiken, 
soziale Bewegungen und Sozialpolitik 

Die behinderten Jugendlichen sinddementsprechend überwiegend 
einzeln, kaum als Gruppen anzutreffen, durchschnittlich sind 
2,7 Auszubildende pro Betrieb beschäftigt. 
Auffällig ist, daß gerade jene Betriebe, die die gesetzliche Mindest­
quote von 6 Prozent Schwerbehinderter bei ihren Beschäftigten 

nicht erreichen, besonders wenig schwerbehinderte Jugendliche 
ausbilden. Wie Tabelle 2 zeigt bilden 92 Prozent der Betriebe 
mit 5 Prozent Schwerbehinderten und weniger keine Behinderten 
aus. Am höchsten ist der Anteil Betriebe mit schwerbehinderten 
Auszubildenden dort, wo 6 Prozent und mehr Schwerbehinderte 
beschäftigt werden. 

Tabelle 2 : Verteilung schwerbeh inderter Auszubildender nach 
%-Anteil Schwerbehinderter an allen Beschäftigten 
des Betriebes 

behinderte Zahl der Betriebe 
Auszu- %Anteil Schwerbehinderter 
bildende bis 5% bis 6% bis 8% und 

5% 6% 8% mehr insgesamt 

1 2 3 4 5 

keine 1 172 68 106 107 453 
92 % 79 % 74 % 77% 82% 

mindestens 2 15 18 38 32 103 
einen 8% 21% 26% 23% 18% 

insgesamt 3 187 86 144 139 N = 556 
100% 

Erläuterung : Alle Zahlen nach Angaben der befragten SchwbVM des 
Betriebes. Die obere Zahl jeder Zeile gibt die Faltzahl (Be· 
triebe) in der Stichprobe an, die untere Zahl die Spalten­
prozentuierung. 

Lesebeispiel: 92 Prozent der Betriebe mit bis zu 5 % Schwerbehinderten­
Anteil bilden keinen behinderten Jugendlichen aus. 

Quelle: Befragung von SchwbVM 1980, Universität Bremen, Projekt 
Funktion und Selbstverständnis der Schwb VL des Forschungs­
schwerpunktes Reproduktionsrisiken, soziale Bewegungen und 
Sozialpolitik 

Dem entspricht auch, daß gerade in den Betrieben mit einer akti­
veren Personalpolitik gegenüber Behinderten am häufigsten 
schwerbehinderte Auszubildende anzutreffen sind. Sowohl die 
Häufigkeiten behindertengerechter Arbeitsplatzgestaltungen, der 
Neueinstellung von Schwerbehinderten und innerbetrieblicher 
Fort- und Weiterbildungen für Schwerbehinderte sind dort am 
höchsten, wo auch behinderte Auszubildende anzutreffen sind. 

Auffällig ist auch, daß die Bereitschaft Behinderte auszubilden, 
nicht mit Erweiterung der Beschäftigtenzahl korreliert. Von den 
Betrieben mit sinkender Beschäftigtenzahl im Zeitraum 1975 bis 
1980 bilden 21 Prozent Behinderte aus, von Betrieben mitgestie­
gener Beschäftigtenzahl nur 19 Prozent. 

Dies erklärt sich vermutlich aus zwei Umständen: Auch in den 
ausbildungsaktiven größeren Betrieben ist der Anteil von 
schwerbehinderten Auszubildenden so klein, daß nicht aus zwin­
genden ökonomischen Gründen. bei Belegschaftsverminderung 
die Ausbildung von Schwerbehinderten eingestellt werden muß. 
Ob sie reduziert wird, ist mit den vorliegenden Daten nicht über­
prüfbar. In anderer Hinsicht hat die Untersuchung zudem gezeigt, 
daß eine aufgeschlossene betriebliche Politik gegenüber Schwer­
behinderten sich auch in Krisenzeiten bei einer Gruppe von 
Betrieben als recht stabil erweist. Zum anderen zeigt sich, daß 
es eine Gruppe von Betrieben gibt, die offensichtlich am ehesten 
das Etikett ,.behindertenfeindlich" verdient : Trotz nicht erfüllter 
Pflichtquote gemäß Schwerbehindertengesetz und trotz steigen­
der Beschäftigungszahlen werden keine Schwerbehinderten aus­
gebildet . 

Welche Möglichkeiten hat der 
Schwerbehindertenvertrauensmann zur Föderung von 
Ausbildungsplätzen für Schwerbehinderte? 

Um d ie Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertrau­
ensmänner im Bereich berufliche Erstausbildung richtig ein­
schätzen zu können, muß man sich verdeutlichen, daß etwa 
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75 Prozent aller erwerbstätigen Schwerbehinderten über 45 Jahre 
aber nur 3 Prozent unter 25 Jahre alt sind [7]. Dies 
die Gesamtaufgabenstruktur ganz maßgeblich. Die Probleme 
jüngerer Behinderter sind rein zahlenmäßig relativ selten. Zudem 
ist- nicht zuletzt aufgrundder relativ kleinen absoluten Zahlen­
die Zusammenführung eines geeigneten Bewerbers mit einem 
entsprechenden Ausbildungsplatz schwierig. Für einen betrieb­
lichen, in aller Regel ehrenamtlichen Helfer muß also eine 
relativ seltene Aufgabe von einiger Schwierigkeit mitbearbei­
tet werden. So wundert die häufige Erfolglosigkeit des Engage­
ments für die Einstellung von Schwerbehinderten auf Ausbil­
dungsplätze schon aus diesen eher technischen Gründen nicht. 
Etwa ein Fünftel der Schwerbehindertenvertrauensmänner gab 
an, sich in diesem Sinne engagiert zu haben. Das entspricht zwar 
etwa dem Anteil der Betriebe mit schwerbehinderten Auszubilden­
den, es fallen aber häufig Schwerbehindertenvertrauensmann­
engagement und tatsächliche Ausbildung nicht in einem Betrieb 
zusammen. So sind in mehr als der Hälfte aller Betriebe die Aus­
zubildenden ohne ausdrückliches Engagement des Schwerbehin­
dertenvertrauensmannes eingestellt worden. Andererseits gibt es 
ebenfalls nur in einer Hälfte der Betriebe, in dem sich der 
Schwerbehindertenvertrauensmann dafür einsetzte, tatsächlich 
auch behinderte Auszubildende. Diese statistische Bestandsauf­
nahme ist also eher dazu angetan, die derzeitigen Handlungs­
möglichkeiten kritisch einzuschätzen. Wenn man jedoch auf 
Ebene der Fallschilderungen der Schwerbehindertenvertrauens­
männer die Verläufe von Ausbildungseinstellungen untersucht, 
so zeigt sich deutlicher, welche Möglichkeiten der Schwerbehin­
dertenvertrauensmann hat bzw. derzeit wahrnimmt. 

Es sind dabei zwei Grundtypen des Engagements zu unterschei­
den: entweder der Schwerbehindertenvertrauensmann wirbt bei 
Betriebsleitung, Betriebsrat und Ausbildungsmeistern generell 
für die Bereitschaft, einen .,Behindertenausbildungsplatz" bereit­
zustellen. Solche abstrakten Bemühungen - ohne einen schon 
bekannten konkreten Bewerber - scheinen hohe Mißerfolgs­
chancen zu haben. Derartige Mißerfolge entmutigen in vielen 
Fällen zudem alle Beteiligten für zukünftige Bemühungen. Beim 
anderen Verlaufsmuster beginnen alle Bemühungen erst bei 
Vorhandensein eines konkreten Bewerbers. Anlaß kann z. B. 
sein, daß ein Verwandter des behinderten Jugendlichen im 
Betrieb tätig ist. Die Tätigkeit des Schwerbehindertenvertrauens­
mannes ist hier das Verhandeln mit Ausbildungspersonal, Personal­
abteilung, Betriebsleitung und Betriebsrat über die Ausgestaltung 
eines Arbeitsplatzes und des Ausbildungsvertrages. Die Fallbei­
spiele der Interviews zeigen, daß selbst dort, wo die Betriebs­
leitung positiv eingestellt ist, noch mannigfaltige innerbetrieb­
liche Hindernisse auftreten können . Ein spezialisierter betrieb­
licher Funktionsträger wie der Schwerbehindertenvertrauens­
mann, dessen ausschließliche Aufgabe es ist, sich für die Belange 
der Behinderten einzusetzen, ist in solchen Fällen durchaus 
besser geeignet als jede multifunktionale betriebliche Instanz. 

Teilweise kann der Schwerbehindertenvertrauensmann durch 
Ansprechen von Arbeitsämtern und Hauptfürsorgestellen staatliche 
Förderleistungen aktivieren. Betriebe mit schwerbehinderten 
Auszubildenden nehmen sowohl die nachgehende Hilfe der 
Hauptfürsorgestellen [8] als auch die des 
Bundes und der Länder zur Eingliederung arbeitsloser Schwer­
behinderter stärker als andere Betriebe in Anspruch. Was die 
Schwerbehindertenvertrauensmänner dazu beitragen, läßt sich 
zwar nicht exakt aus der Umfrage beurteilen, die Fallbeispiele 
belegen aber, daß viele Schwerbehindertenvertrauensleute zumin­
dest die innerbetriebliche Beschäftigung mit solchen staatlichen 
Angeboten fördern . Aufschlußreich ist auch der Zusammenhang 
von betriebsbezogenen Merkmalen und dem Engagement der 
Schwerbehindertenvertrauensmänner. Bezüglich Betriebsgrößen­
klasse und Schwerbehindertenanteil zeigt sich genau auch dort 
das größte Engagement, wo die höchsten Anteile von Betrieben 
mit schwerbehinderten Auszubildenden vorliegen (vgl. Tab . 1 
und 2). Ein gleichgerichteter Zusammenhang besteht auch bei 
der wirtschaftszweigbezogenen Verteilung. Ein besonders hoher 

Anteil von Schwerbehindertenvertrauensleuten im öffentlichen 
Dienst, im Bereich der Banken und Versicherungen, sowie der 
Gewerbebereiche Bau, Steine, Erden, Chemische Industrie und 
Elektrotechnik/Feinmechanik waren für schwerbehinderte Aus­
zubildende engagiert. 

Bezüglich der persönlichen Merkmale der Schwerbehinderten­
vertrauensleute bestehen deutliche Unterschiede zwischen der 
Gruppe, die sich engagiert, und den anderen . 

Die Schwerbehindertenvertrauensleute, die vor 1974 schon erst­
mals gewählt wurden [9], engagieren sich am häufigsten, ent­
sprechendes gilt für die Altersgruppe über 50 Jahre. Dies wider­
legt einerseits liebgewonnene Vorurteile gegen die ältere Genera­
tion von Schwerbehindertenvertrauensleuten, die oft noch der 
.. Kriegsopfergeneration" entstammt. Andererseits ergibt sich aus 
dieser Tatsache auch ein Hinweis, daß jüngere Schwerbehinder­
tenvertrauensleute, d. h. die unter 50jährigen bzw. nach 1978 
gewählten, in den Schulungen der Hauptfürsorgestellen, Verbände 
und Gewerkschaften stärker als bisher über die Probleme der 
betrieblichen Erstausbildung Behinderter zu informieren sind, 
um betriebliche Aktivität anzuregen . 

Welche Perspektiven für die 
Förderung der betrieblichen Ausbildung 
behinderter Jugendlicher erscheinen möglich? 

Da der Schwerbehindertenvertrauensmann als Institution in dieser 
Form erst seit 1974 besteht, ist zu erwarten, daß sich mit zuneh­
mender betrieblicher Akzeptierung des Schwerbeh indertenver­
trauensmannes und bei entsprechender Schulung sich seine 
Handlungsmöglichkeiten im Bereich berufliche Bildung Behin­
derter verbessern. Wichtig wird dabei aber auch sein, wieweit 
der Schwerbehindertenvertrauensmann von Bewerbungen behin­
derter Jugendlicher rechtzeitig erfährt, da eindeutig das Engagie­
ren für einen Bewerber günstiger ist als für die .. abstrakte" 
Einrichtung eines .. Behindertenarbeitsplatzes". Derzeit erfährt 
der Schwerbehindertenvertrauensmann häufig nichts von Bewer­
bungen Behinderter . ln etwa 60 Prozent der Betriebe verstoßen 
die Arbeitgeber nach Angabe des Schwerbehindertenvertrauens· 
mannesgegen ihre Verpflichtung gemäß§ 11 Abs. 1 SchwbG [10], 
den Schwerbehindertenvertrauensmann voneiner Bewerbungeines 
Behinderten zu informieren und diese mit ihm zu erörtern. Es 
wäre deshalb wichtig, daß die Arbeitsämter direkt den Schwer­
behindertenvertrauensmann über alle Vermittlungsversuche von 
Schwerbehinderten informieren. Sinnvoll erscheint es auch, die 
Eitern, Lehrer und behinderten Jugendlichen darauf zu verweisen, 
daß sie parallel zu Bewerbungen an die Betriebsleitung auch den 
Schwerbehindertenvertrauensmann, der in der Regel über den 
Betriebsrat telefonisch erreichbar ist, ansprechen können. 
Ein Vorteil solcher Maßnahmen zur Stärkung der Schwer­
behindertenvertrauensmanntätigkeit in diesem Bere ich liegt 
nicht zuletzt darin, daß sozialstaatliche Ziele ohne Ausweitung 
von bürokratischer Intervention in die Betriebe gefördert wer­
den können. 

Eine solche Durchsetzung sozialstaatlicher Ziele hat allerdings 
eine begrenzte Reichweite, da derzeit eine Polarisierung der 
betrieblichen Personalpolitiken zu beobachten ist, d. h. daß ein 
Teil der Betriebe sich durchaus an der beruflichen Integration 
Behinderter beteiligt, andererseits aber eine andere Gruppe von 
Betrieben sich ausgesprochen behindertenfeindlich - nicht nur 
gegenüber behinderten Auszubildenden -verhält. Dieser letztere 
Betriebstyp ist einerseits mit staatlichen Anreizen sehr viel 
weniger ansprechbar als die anderen Betriebe. Andererseits hat 
in diesem negativen Betriebstyp auch der Schwerbehinderten­
vertrauensmann in aller Regel schlechtere Handlungsmöglichkei­
ten. 
Welche politischen Möglichkeiten zur Bekämpfung dieser Polari­
sierung bestehen, bedarf sicher noch einiger Überlegungen. Als 
gesichert kann aber angesehen werden, daß für die Entstehung 
dieser Polarisierung unter anderem auch die inflationsbedingte 
Abnahme der Wirksamkeit der Ausgleichsabgabe ursächlich ist. 
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Anmerkungen 

[1) Vgl. Böll, G .; Kloas, P .-W; Wiederhold-Fritz, S.: Betriebliche Berufs­
ausbildung behinderter Jugendlicher. ln : Berufsbildung in Wissen­
schaft und Praxis, Jg. 10 (1981 ), Heft 4, S. 1-5. 

[2) Vgl. dazu ausführlich Ritz, H.-G.: Funktion und Selbstverständnis 
der Schwerbehindertenvertrauensleute. In: Literatur Rundschau 
4/1980 und . Ritz, H.-G .: Betriebliche Integration Schwerbehinderter 
und Beteiligung der Schwerbehindertenvertrauensleute. ln: Heinze/ 
Runde (Hrsg.) : Lebensbedingungen Behinderter im Sozialstaat, 
Opladen 1982. 

[3] Die Pflichtquotenerfüllung gemäß dem Schwerbehindertengesetz 
liegt bei Betrieben dieser Größenordnung meist unter 6 Prozent . 
Vgl. ANBA 1982. 

[4) Die Befragung wurde im Rahmen des Projektes Nr. 6 .. Funktion und 
Selbstverständnis der Schwerbehindertenvertrauensleute" durchge­
führt . Projektleiter ist Professor Dr. Stephan Leibfried . 

[5] Es wurde nach .. schwerbehinderten Auszubildenden" gefragt. Es 
werden nur in Ausnahmefällen in den Antworten auch andere, nicht 
als Schwerbehinderte anerkannte Behinderte mitgenannt worden 
sein. Wenn im nachfolgenden Text von .,Behinderten" gesprochen 
wird, so sind ,,SChwerbehinderte" gemeint. 

Dieter Gärtner I Arthur Goldgräbe 

Darstellung von 

[6) Die Stichprobe umfaßte überrepräsentativ viele gewerbliche Betriebe 
(über 1000 Beschäftigte) und Betriebe mit überdurchschnittlichem 
Schwerbehindertenanteil . 

[7] Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Zur Situation Behinderter in 
der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart und Mainz. 1981. 

[8) Vgl . zu den Hauptfürsorgestellen: Ritz , H.·G.: Die Hauptfürsorgestel­
len in der Rehabilitationspolitik . ln: Heinze/Runde (Hg) Chancen­
gleichheit für Behinderte. Darmstadt und Neuwied, 1979. 

[9) Damals noch nach dem Schwerbeschädigtenrecht mit sehr viel gerin­
geren Rechten und Pflichten als heute. 

[1 0] Der Text des§ 11 Abs. 1 des SchwbG lautet : 
.. § 11 : Pflichten der Arbeitgeber gegenüber Schwerbehinderten 
(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, bei der Besetzung freier 
Arbeitsplätze zu prüfen, ob Schwerbehinderte beschäftigt werden 
können. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind mit dem Ver­
trauensmann der Schwerbehinderten zu erörtern und mit seiner 
Stellungnahme dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen; Bewer­
bungen von schwerbehinderten Richtern sind mit dem Vertrauens­
mann zu erörtern und mit seiner Stellungnahme dem Präsidialrat 
mitzuteilen, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Satz 2 
gilt nicht, wenn der Schwerbehinderte die Beteiligung des Ver­
trauensmannes ausdrücklich ablehnt." 

Verfahren zur Auswertung von Berufsanalysen 

Durch Erhebungen im Rahmen von Berufsanalysen fallen oftmals 
eine erhebliche Anzahl von Daten an, die nur noch mit Hilfe elek­
tronischer Rechenanlagen wirtschaftlich verarbeitet werden 
können. 
Zur Beantwortung verschiedener Fragestellungen und zur über­
sichtlichen Ergebnisdarstellung sowie zur Überprüfung der Ergeb­
nisse auf Plausibilität und Aussagekraft im Hinblick auf die Frage­
stellungen ist eine Verdichtung der Informationen aus Erhebun­
gung erforderlich. Hierzu sind aus dem vorhandenen Methoden­
arsenal anderer Wissenschaftsbereiche und eigens auf die Pro­
blemstellung zugeschnittene Auswertungsverfahren auszuwählen 
oder zu entwickeln. 
An Darstellungsbeispielen werden verschiedene Verfahren mit 
dem Ziel kurz vorgestellt, deren Anwendung auf berufsanaly­
tische Problemlösungen anzuregen. 

Einleitung 

Im Zusammenhang mit der Neuordnung von Ausbildungsberufen 
werden ohmals umfangreiche Berufsuntersuchungen mit Befra­
gungsbögen durchgeführt . Ein Beispiel dafür ist die Iststandsana­
lyse im Vorfeld zur Neuordnung der metallindustriellen Ausbil ­
dungsberufe . Ziel dieses Beitrages ist die kurze Darstellung der 
hierbei angewandten Ausvvertungsverfahren. Dabei wird auf die 
Darstellung und Diskussion von Ergebnissen aus der Iststands­
analyse verzichtet, da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen 
sind . Aus diesem Grunde werden auch in den verwendeten Bei­
spielen anstelle von Berufsbezeichnungen Ziffern verwendet. Das 
Vorgehen bei der Datenerhebung (Expertenbefragung) und die 
Struktur des verwendeten Beurteilungskataloges (Befragungs­
bogen) wurden bereits in einer früheren Veröffentlichung darge­
stellt [1]. 

Unter dem Aspekt der Neuordnung eines ganzen Berufsbereiches 
hat sich die Auswertung von Berufsanalysen an zwei Zielsetzun­
gen zu orientieren: 

1. Feststellung inhaltlicher Ähnlichkeiten/Verwandtschaften 
zwischen den Ausbildungsberufen, 

2. Entwicklung und inhaltliche Ausgestaltung von Ausbildungs-
gängen . 

Das im folgenden vorgestellte Auswertungskonzept setzt sich 
aus statistischen Verfahren zusammen, die auf berufsanalytische 
Problemstellungen umgesetzt wurden . Es ist nicht auf ein 
bestimmtes Anwendungsbeispiel beschränkt, sondern eignet sich 
grundsätzlich zur Auswertung von Berufsanalysen. 

Darstellung der Auswertungskonzeption 
Mit den erhobenen Daten aus einer Befragung liegt eine breite 
Information über den untersuchten Berufsbereich vor. Aufgabe 
einer Auswertung ist nunmehr die Vielzahl der Daten so aufzu­
bereiten, daß Aussagen zu einzelnen Fragestellungen möglich 
werden und die Ergebnisse entsprechend den Auswertungszielen 
übersichtlich dargestellt und interpretiert werden können . 
Die Auswahl der Verfahren erfolgt unter dem Gesichtspunkt 

der spezifischen Fragestellung, abgeleitet aus den Zielen der 
Berufsanalyse, 
der Notwendigkeit, die Auswertungsergebnisse durch mehrere 
Verfahren abzusichern (Piausibilitätskontrollen). 

So müssen einerseits für die Ermittlung von Ähnlichkeitsstruk­
turen der _Berufe eines ganzen Berufsbereiches Verfahren gefun­
den werden, bei denen die Gesamtmenge der Daten aus der Befra­
gung zugrunde gelegt werden kann. Andererseits kommen für 
die konkrete inhaltliche Analyse von Ausbildungsgängen -also 
für die Untersuchung curriculum-relevanter .Details - vorwie­
gend nur solche Auswertungsverfahren in Frage, mit denen Ein­
zelinformationen aus dem Datenmaterial · analysiert werden 
können. ln dem vorgestellten Auswertungskonzept gehören zum 
ersten Verfahrenstyp die Cluster-, Hauptkomponenten-, Diskri­
minanz- und Häufigkeitsanalyse*) und zum zweiten Typus die 
sogenannte Ranganalyse *) und lnhaltsanalyse*). Die Ranganalyse 
kann darüber hinaus sowohl Aussagen über die Ähnlichkeit zwi-

•) Begriffsverwendungen der Autoren. 
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sehen Berufen als auch zu inhaltlichen Details liefern. Im folgen­
den werden die einzelnen Verfahren am Beispiel kurz dargestellt, 
wobei weitgehend auf mathematische Darstellungen verzichtet 
und statt dessen auf die Literatur verwiesen wird [2 bis 13] . 

1. Clusteranalyse 

Mit der Clusteranalyse sollen Ausbildungsberufe, deren Ausbil­
dungsinhalte ähnlich bewertet werden, in Gruppen (Cluster) 
zusammengefaßt werden, Berufe verschiedener Cluster sollen 
dabei möglichst unähnlich sein. 

Die Ähnlichkeit zwischen den Berufen wird durch ein Distanz­
maß (Summe der Differenzen zwischen den Bewertungen gleicher 
Ausbildungsinhalte im Berufsvergleich) festgestellt. Für jedes 
Paar von Berufen (p, q) wird als Maß die Euklidische Distanz 
berechnet: 

n 

dp,q= n (Xi.P-xi, q)2, 

hierin bedeuten: 

n Anzahl der betrachteten Ausbildungsinhalte 

Xi. P (Xi. q) = Bewertung des j-ten Ausbildungsinhaltes des 
Berufes p (bzw. des Berufes q) 

p,q 

m 

zu vergleichende Berufe 

p = 1, 2, . .. , m; q = 1, 2, . . . , m 

Anzahl der zu vergleichenden Berufe. 

Um so größer der Wert von d (d 0) ist, desto unähnlicher sind 
die Berufe p und q einzuschätzen . 

Aus dem jeweils paarweisen Vergleich aller Berufe unterein­
ander und der Berechnung entsprechender Distanzmaße dp, q 
wird eine symmetrische Distanzmatrix aufgestellt (s. Bild 1) . 

Bild 1: Distanzmatrix ( Diagonalelemente = 0) 

Beruf 

Nr . 2 3 q m 

d1.1 d1 ,2 d1,3 rj1 ,q d1 ,m 

2 d 2,2 d2,3 d2,q d2,m 

3 d3,3 

p 

m 

Bei jedem Berechnungsschritt wird die Distanzmatrix durch die 
Bildung eines Clusters um ein Element (Distanzmaß) reduziert. 
Dabei müssen die Distanzmaße zwischen den gebildeten Clustern 
und den übrigen Berufen neu berechnet werden . Für die Ent­
scheidung über die Gruppierung von Berufen existieren 
mehrere Berechnungsmethoden, die sich im Auswahlkriterium 
des für die Fusion geeigneten Distanzmaßes unterscheiden. Für 
den jeweiligen Anwendungsfall muß die geeignete Methode nach 
Berechnungstests ausgewählt werden [3, S. 76 ff]. Die einzelnen 
Berechnungsschritte und Berufsgruppierungen lassen sich über­
sichtlich in einem Dendrogramm darstellen. 

Bild 2 zeigt das Ergebnis eines Testlaufs mit 25 Ausbildungs­
berufen. Darin wird die Ähnlichkeit der betrachteten Berufe 
hinsichtlich ihrer inhaltlichen Bewertung durch Distanzmaße 
dargestellt. in dem Dendrogramm ist zu sehen, daß die Berufe 
Nr. 9, 10 und 12 in der Bewertung dicht beieinander liegen. Mit 
zunehmendem Distanzmaß kommen zu dieser Berufsgruppierung 
weitere Berufe [11 und 13] hinzu. Allerdings nimmt die Ähnlich­
keit zwischen den Berufen mit zunehmendem Distanzmaß ab. 

Bild 2: Gruppierung von 25 Ausbildungsberufen entsprechend 
ihren gemeinsamen Ausbildungsinhalten in einem Den­
drogramm 

Beruf 
illr. 

Distanz 
maß 

0.242 
0.276 
0.330 
0.358 
0.362 
0.374 
0.385 
0.388 
0.409 
0.411 
0.415 
0.419 
0.422 
0.422 
0.425 
0.445 
0.451 
0.498 
0.510 
0.530 
0.565 
0.727 
0.848 
1.924 

19 
I 2 

I 

16 

I 21 
I 22 

I 9 
I 

2. Hauptkomponentenanalyse 

25 

I 

Wie mit der Clusteranalyse können auch mit der Hauptkomponen­
tenanalyse Berufsverwandtschaften dargestellt werden [5, S. 93ff]. 
Im Gegensatz zur Clusteranalyse, die lediglich ähnliche Berufe 
zu Gruppen ordnet, ist es möglich, mit der Hauptkomponenten­
analyse die Verwandtschaftsstruktur von Berufen durch einfache 
(lineare) mathematische Beziehungen näherungsweise zu beschrei­
ben. Die Ähnlichkeit/Verwandtschaft zwischen zwei Berufen 
läßt sich durch den Korrelationskoeffizienten zahlenmäßig aus­
drücken [5, S. 10 ff]. Er kann Werte von -1 bis +1 annehmen. 
Je mehr sich der Wert von Eins unterscheidet, um so geringer ist 
auch die Ähnlichkeit zwischen zwei Berufen einzuschätzen. Bei 
einem inhaltlichen Vergleich einer großen Zahl von Berufen 
besteht nun das Problem, daß sich die Verwandtschaftsstruktur 
durch die Vielzahl der unterschiedlichen Korrelationskoeffizien­
ten zusammengefaßt in einer Korrelationsmatrix nicht mehr über­
schaubar darstellen läßt. Geometrisch vereinfacht ausgedrückt 
bedeutet dies, daß für die Darstellung der inhaltlichen Verwandt­
schaft von m Berufen ein rn-dimensionaler Raum erforderlich 
wäre. Mit der Hauptkomponentenanalyse kann das rn-dimensio­
nale Problem mit Hilfe einer linearen Transformation, d . h. durch 
eine optimierte Näherungsbeziehung, z. B. auf einen dreidimen­
sionalen, noch vorstellbaren Raum reduziert werden, in welchem 
die Berufe als Punkte anschaulich dargestellt werden können. 
Die Hauptkomponentenanalyse ermittelt also die normierten 
Koordinatenachsen (Hauptkomponenten) des .,Berufsraumes" 
und bestimmt welchen Wert jeder Beruf auf jeder dieser drei 
Koordinatenachsen aufweist. in diesem .,Berufsraum" wird die 
Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit zwischen den Berufen durch 
ihren Abstand zueinander dargestellt . Die Ergebnisse aus der 
Hauptkomponentenanalyse können u. a. zur Plausibilitätsprü­
fung der Ergebnisse aus der Clusteranalyse herangezogen werden. 
Bild 3 zeigt ein Darstellungsbeispiel der Hauptkomponenten­
analyse. Aus den relativen Abständen der räumlichen Darstellung 
wird die Ähnlichkeit der Berufe Nr. 4 und 16, 9 und 10 sowie 
17 und 18 angedeutet. 
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Bild 3: Darstellung von Berufen im dreidimensionalen Koordi­
natensystem der Hauptkomponenten I, II und 111 

m 

17 

II 

3. Diskriminanzanalyse 

Bei der Untersuchung eines ganzen Berufsbereichs wird oftmals 
nach denjenigen Berufen gefragt, die sich aufgrund ihrer inhalt­
lichen Bewertungen zu zwei oder mehreren vorher definierten Be­
rufsgruppen zuordnen lassen . Diese Zuordnung erfolgt bei derDis­
kriminanzanalyse durch die Erfassung von Merkmalen (Kriterien) 

Bild 4 : Zuordnung von Ausbildungsberufen zu Berufsgruppen 
mit der Diskriminanzanalyse 
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mit denen die einzelnen Berufe inhaltlich beurteilt wurden (vgl. 
z. B. [1 ]) und durch Aufstellen einer oder mehrerer Trennfunk­
tionen, die über die Gruppenzugehörigkeit der Berufe entschei­
den [6, 7). Zur Aufteilung der Gesamtheit der Berufe zu n-Berufs­
gruppen müssen n-1 Trennfunktion berechnet werden. Die Tren­
nung oder Zuordnung von Berufen läßt sich am ehesten vollzie­
hen, wenn sich die zuvor definierten Berufsgruppen in den Merk­
malsausprägungen scharf voneinander unterscheiden. Der Unter­
schied der Diskriminanzanalyse zur Cluster- und Hauptkompo­
nentenanalyse liegt im wesentlichen darin, daß bei der Diskrimi­
nanzanalyse die Berufsgruppen vorgegeben werden und nicht 
Resultat der Berechnung sind. 

Ein mögliches Anwendungsbeispiel der Diskriminanzanalyse wäre 
die Überprüfung der hypothetischen Zuordnung der metallindu­
striellen Ausbildungsberufe zu den drei angenommenen Berufs­
gruppen der feinschlosserischen, grobschlosserischen und werk­
zeugmaschinentechnischen Berufe mit den Bewertungsergeb­
nissen aus der Iststandsanalyse [1). 

in Bild 4 ist beispielsweise ein Ergebnis der Diskriminanzanalyse 
für drei Berufsgruppen dargestellt. Die Koordinatenachsen sind 
normierte Trennfunktionen, welche auf der Grundlage von 
Berufsbewertungen errechnet. wurden. Die einzelnen Berufe 
gruppieren sich - entsprechend ihrer inhaltlichen Bewertung -
um die jeweiligen Berufsgruppenmittelwerte. in diesem Beispiel 
sind die Berufsgruppen scharf voneinander getrennt, lediglich 
die Berufe 3 und 5 sind nicht eindeutig einer Berufsgruppe zuzu­
ordnen. 

Grundsätzlich können mit der Diskriminanzanalyse die Ergeb­
nisse aus der Cluster- und Hauptkomponentenanalyse überprüft 
werden, indem die Berufsgruppierungen (Resultate) aus der Clu­
steranalyse für die Diskriminanzanalyse vorgegeben werden. 

4. Ranganalyse 

Mit der Ranganalyse lassen sich inhaltlich Übereinstimmungen 
und Überdeckungen zwischen Berufen ermitteln und darstellen. 
Ausgangspunkt dieser Analyse ist für den qualitativen Berufsver­
gleich die Ordnung der Berufsinhalte entsprechend einer Rang­
bewertung auf der Grundlage inhaltlicher Beurteilungen. Für 
den quantitativen Berufsvergleich wird nach der Überdeckung 
der Inhalte gefragt, d. h. nach der Anzahl verbal gleicher Inhalte 
von Berufen. Als Kennzahlen für den Verwandtschaftsgrad wer­
den der Rangkorrelationskoeffizient/Konkordanzkoeffizient 
(qualitativer) und der Deckungsgrad (quantitativer Berufsver­
gleich) verwendet [1 0 bis 13) . 

Die Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten/Konkordanz­
koeffizienten erfolgt in zwei Schritten: 

1. Sortierung der Inhalte entsprechend ihrer Bewertungen im 
jeweiligen Beruf (Zuordnung der Inhalte zu Rangplätzen), 

2. Berechnung der Rangplatzdifferenzen je Inhalt der miteinan-
der zu vergleichenden Berufe. 

Der Rangkorrelationskoeffizient (nach Spearman) läßt .sich 
dann für den Vergleich von zwei Berufen wie folgt berechnen 
[ 11 ' s. 1 37 ff]: 

n 

6 d2 
j = 1 1 

rP. q = 1 - , - 1 S r s 1, 
n(n2 -1) 

worin di = Differenz zwischen zwei Rangplätzen zweier 
Berufe des Inhaltes i und 

n = Anzahl der zu vergleichenden Inhalte zwischen 
zwei Berufen p und q ist . 

Der Rangkorrelationskoeffizient erlaubt nur einen paarweisen 
Vergleich von Be"rufen. Aus diesem Grund kann ein weiterer 
Koeffizient, der Konkordanzkoeffizient (nach Kendall) berech-
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net werden, der einen Vergleich mehrerer Berufe ermöglicht 
[11' s. 140 ff). 

Der Deckungsgrad wird berechnet aus : 

DG = 

Anzahl der gemeinsamen Inhalte 
der zu vergleichenden Berufe 

Gesamtanzahl der Inhalte eines Bezugsberufes 
(oder der Summe der Inhalte beider Berufe) 

ln Bild 5 sind beispielsweise die Rangkorrelationskoeffizienten 
und die Deckungsgrade zum Vergleich von drei Ausbildungs­
berufen in einem Koordinatensystem dargestellt. Hieraus wird 
die nahe Verwandtschaft der Berufe Nr. 4 und 16 sowohl durch 
den hohen Rangkorrelationskoeffizienten (r = 0,76) als auch 
durch die hohe relative Überdeckung (DG = 89%) deutlich. Die 
inhaltliche Verwandtschaft zwischen den Berufen Nr. 4 und 17 
sowie 4 und 9 sind dagegen wesentlich geringer. 

Da die Ranganalyse den einzelnen Inhalten Ränge zuordnet, sind 
die Ergebnisse auch für Entscheidungen zur inhaltlichen Ausge­
staltung von Ausbildungsgängen zu verwenden. 

Bild 5: Rangkorrelationskoeffizient r und Deckungsgrad DG 
für drei Berufsvergleiche 
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5. Häufigkeitsanalyse 
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Die Häufigkeitsanalyse verwendet statistische Kennwerte, wie 
beispielsweise den arithmetischen Mittelwert, die Varianz oder 
Standardabweichung [11). Mit ihr können die Erhebungsdaten 
unmittelbar quantitativ beschrieben und summarisch in Häufig­
keitsverteilungendargestellt werden. 

Bei der Untersuchung von Ausbildungsberufen ist beispielsweise 
die Bewertung von Ausbildungsinhalten nach ihrer .. Bedeutung 
für die Ausübung des erlernten Berufes" und ihren .. Anforderun­
gen an die Ausbildung" von Interesse. Anforderungen an die 
Ausbildung können durch Merkmale, wie Beherrschungsgrad, 
Genauigkeitsgrad und Schwierigkeitsgrad definiert werden. ln 
Bild 6 sind die vermittelten, nach den zuvor genannten Merk­
malen überdurchschnittlich hoch bewerteten Inhalte für vier 
Berufe summarisch in einen Häufigkeitsdiagramm zusammen­
gefaßt. 

Mit der Häufigkeitsanalyse lassen sich auf einfache Weise Niveau­
vergleiche zwischen den Ausbildungsberufen veranschaulichen . 

Bild 6: Relative Häufigkeitsverteilung überdurchschnittlich 
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Nr.: 
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6. Inhaltsanalyse 
Die Konzeption des Erhebungsinstruments ist grundsätzlich von 
den geplanten Zielsetzungen der Untersuchung abhängig. Berufs­
inhalte sind bei Befragungen im allgemeinen durch entsprechend 
definierte Merkmale (Fragen, Kriterien) qualitativ zu beschreiben 
(vgl. z. B. [1], Beurteilungskatalog) . 

Bei der Inhaltsanalyse werden aus den Aussagen der Merkmale 
oder von Merkmalsverknüpfungen Auswertungsschritte entspre­
chend der ursprünglichen Zielsetzung abgeleitet. Damit zielt die 
Inhaltsanalyse mehr als die anderen hier vorgestellten Verfahren 
darauf ab, die beurteilten Inhalte einzeln nach unterschiedlichen 
Auswertungsgesichtspunkten zu charakterisieren (z. B. nach dem 
Transfergehalt von Inhalten). Formal läßt sich die Analyse u. a. 
durch die Bildung einer Meßziffer auf der Grundlage der Merk­
male beschreiben: 

l 

MZ =. 2; a; M,. , i = 1, 2, 3, .. . , l 
I= 1 

worin : a; - Gewichtungskoeffizient 

M;- Merkmalsausprägung des i-ten Merlmals (Be­
wertung eines Inhalts bezüglich des Merkmals M;) 

Anzahl der betrachteten Merkmale. 

Bei gleichgewichtiger und linearer Verknüpfung von Merkmals­
ausprägungen haben die Koeffizienten a; den Wert 1. 

Durch die Kombination von Merkmalen sind im Prinzip eine Viel­
zahl von Auswertungen nach unterschiedlichsten Fragestellungen 
möglich. Allerdings sollten Merkmalsverknüpfungen in ihrer 
Interpretation stets fachlich begründbar sein! 

Die Fragestellungen bei der Untersuchung von Ausbildungs­
berufen zielen darauf ab, Ausbildungsinhalte zu unterscheiden, 
beispielsweise nach: 
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o berufsspezifischen, berufsgruppenspezifischen und berufsüber· 
greifenden Inhalten, 

o Inhalten mit Risiken oder Chancen für die Berufsausübung 
(Erwerbstätigkeit), 

o fachlich vergleichbaren Inhalten der Ausbildungsberufe, 

o Inhalten mit unterschiedlichen Anforderungen an die Aus­
bildung, 

o Inhalten mit unterschiedlicher Bedeutung für die Ausübung 
des erlernten Berufes. 

Bild 7 zeigteine Verknüpfung der beiden zuletzt genannten Frage­
stellungen. Im Koordinatensystem sind entsprechend den Bewer· 
tungen einige einzelne Inhalte nach den Bewertungen in den 
Merkmalen "Beherrschungsgrad" und "Bedeutung für die Aus· 
übungdes erlernten Berufes" dargestellt. Ausbildungsinhalte, die 
hohe Anforderungen an die Ausbildung stellen, aber für die Aus­
übung des Berufes eine nur geringe Bedeutung haben, sind dahin· 

Bild 7: Darstellung von Inhalten nach ihrer "Bedeutung für die 
Ausübung des erlernten Berufes" und ihrem geforderten 
"Beherrschungsgrad" 
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MODELLVERSUCHE 

Zwischenbilanz der quantitativen 
Auswirkungen des Modellversuchs­
programms zur Erschließung gewerblich/ 
technischer Ausbildungsberufe für Mädchen 

Was will das Modellversuchsprogramm erreichen? 

Das Modellversuchsprogramm geht von der Annahme aus, daß 
das Spektrum der für Frauen geeigneten qualifizierten Berufe er· 
heblieh größer ist, als es sich auf dem gegenwärtigen Arbeits· 
markt darstellt. Ziel des Modellversuchsprogramms ist es deshalb, 
an praktischen Beispielen aufzuzeigen, daß eine wesentlich 
größere Zahl von bisher fast ausschließlich mit Männern besetzten 
Berufen auch für Frauen geeignet ist. 

Die Erschließung gewerblicher/technischer Ausbildungsberufe für 
Frauen wird angestrebt, weil nur ein Teil der in den letzten 
Jahren immer größer gewordenen Zahl ausbildungswilliger 
Mädchen in den traditionellen Berufen unterkommen kann 
und weil außerdem die von den Mädchen überwiegend bevor-

gehend zu prüfen, ob sie dennoch, z. B. aus pädagogischen Grün· 
den vermittelt werden sollten. Beispielsweise ist das "Lehren mit 
Schablonen" für den Ausb,ildungsberuf unter diesem Aspekt zu 
prüfen, während der hohe Stellenwert des "Passens" nach der 
Bewertung unbestritten erscheint. 

Für einen Teil der hier skizzierten Verfahren kann auf fertige 
EDV-Programme zurückgegriffen werden [ 4, 7, 9]. 

Auswertungsverfahren für Berufsanalysen sind entsprechend ihrer 
Zielsetzung, ihrem Umfang und dem anzuwendenden Erhebungs­
instrument einzusetzen. Es ist daher von grundlegender Bedeu· 
tung, bereits bei der Entwicklung oder Auswahl eines geeigneten 
Erhebungsinstrumentes die Auswertungsverfahren zu berück· 
sichtigen. 

Die vorgestellten Verfahren werden gegenwärtig bei der Auswer· 
tung der Iststandserhebung zur Neuordnung der metallindustriel· 
len Ausbildungsberufe angewendet. Über Erfahrungen und Ergeb· 
nissewird zu gegebener Zeit zu berichten sein. 
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zugten Ausbildungsberufe in naher Zukunft in besonderem Maße 
von bevorstehenden Rationalisierungsmaßnahmen bedroht sind. 
Es geht demnach primär nicht darum, Frauen vom Erlernen 
anderer Ausbildungsberufe abzuhalten und z. B. zu Schlosse· 
rinnen usw. auszubilden, sondern um ihnen Alternativausbil· 
dungen zu erschließen und offen zu halten. 

Nach Meinung von Berufsbildungsexperten ist die Verbesserung 
der Ausbildungs· und Beschäftigungsmöglichkeiten von Mädchen 
und Frauen vor allem über eine Öffnung attraktiver, qualifizierter 
gewerblicher/technischer Ausbildungsberufe zu erreichen. Das 
Programm zielt daher im Kern langfristig darauf ab, die Not· 
wendigkeit der starken Konzentration von Mädchen auf relativ 
wenige kaufmännisch-verwaltende, sozialpflegerische und Dienst· 
leistungsberufe abzubauen, um damit einen Beitrag zur Verbesse· 
rung der Berufschancen von Frauen zu leisten. 

Die bildungspolitischen Intentionen des Modellversuchspro· 
grammswerden häufig mißverstanden. So kann kein Zweifel daran 
bestehen, daß das Streben nach Verbesserung der Berufschancen 
von Frauen primär der Grundrechtsnorm des Art. 3 (2) GG 
("Männer und Frauen sind gleichberechtigt") verpflichtet ist. 
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Im konkreten Fall der hier in Frage stehenden Modellversuche 
wird die Einlösung dieses verfassungsmäßig anerkannten Prin­
zips im Einklang mit den Interessen der ausbildenden Betriebe 
und deren Belegschaften versucht. Bei der Durchsetzung der 
Ausbildung und Beschäftigung von Frauen im gewerblich/ 
technischen Bereich handelt es sich fast immer, wie die Modell­
versuche zeigen, um einen intensiven Auseinandersetzungsprozeß, 
insbesondere wenn die Betriebe keine Probleme haben, genügend 
Männer zu finden . Sobald Mädchen und Frauen als Konkurren­
ten empfunden werden, die Jungen und Männern Ausbildungs­
und Arbeitsplätze wegnehmen, wird deutiich, daß eine Innova­
tion, wie die Ausbildung von Mädchen in bisher von Männern 
dominierten Berufen, nicht mit vordergründigen Argumenten ein­
zuführen ist. Hinweise auf die für die Mitte der BOer Jahre progno­
stizierte Facharbeiterlücke oder die brachliegenden Begabungs­
potentiale nützen hierbei nur wenig. Die Modellversuche belegen 
unübersehbar, Mädchen und Frauen haben insbesondere dort eine 
reale Chance, einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz in einem bisher 
von Männern dominierten Beruf zu erhalten, wo sich Personal­
chefs und Ausbildungsleiter dem Gleichheitsprinzip verpflichtet 
fühlen und der Realisierung dieser Verpflichtung keine kosten­
mäßig bedeutsamen betriebswirtschaftliehen Hindernisse im 
Wege stehen. 
Das Gleichheitsprinzip als Triebfeder des Modellversuchspro­
gramms muß daher in der berufsbildungspolitischen Diskussion 
stärker in den Vordergrund treten und Beachtung finden, damit 
die Ausbildung und Beschäftigung von Frauen im gewerblich/ 
technischen Bereich nicht lediglich eine konjunkturelle Er­
scheinung wird . Dabei gilt es auf der einen Seite, insbesondere 
in arbeitsmarktpolitisch schwierigen Zeiten Eitern und Jugend­
lichen klar zu machen, daß die dem Ausbildungspersonal gegen­
über häufig vorgetragene Forderung, gewerblich/technische 
Ausbildungsplätze in erster Linie an Jungen zu vergeben, einen 
nicht hinzunehmenden Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
darstellt. Auf der anderen Seite sind die Ausbildungsbetriebe 
immer wieder an die Verpflichtung zur Gleichbehandlung zu 
erinnern. Diese Gleichbehandlungsapelle können aber auf breiter 
Linie nur dann Erfolg haben, wenn die aus betrieblicher Sicht 
der Gleichbehandlung entgegenstehenden zusätzlichen Kosten­
faktoren beseitigt werden. Es ist unbillig und unrealistisch von 
einem Einzelbetrieb, insbesondere einem Kleinbetrieb, zu er-

warten, daß er aus Gleichheitsgründen statt eines Jungen ein 
Mädchen ausbildet, wenn ihm dadurch zusätzliche Kosten u. a. 
wegen fehlender Sozialräume, eventueller Unterbrechung der 
Ausbi ldung und Beschäftigung wegen Schwangerschaft sowie 
der Beachtung frauenspezifischer Schutzvorschriften entstehen. 
Die Forderung nach Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen 
durch die Betriebe erscheint daher nur gerechtfertigt, wenn gleich­
zeitig die staatlichen Instanzen dafür Sorge tragen, die wirtschaft­
lichen Voraussetzungen für eine Gleichbehandlung zu schaffen. 

Was hat das Modellversuchsprogramm bisher bewirkt? 

Um die Wirkung des Modellversuchsprogramms abschätzen zu 
können, erscheint es zweckmäßig, die quantitative Veränderung 
der Ausbildungs- und Berufswahl von Mädchen zugunsten gewerb­
lich/technischer Ausbildungsberufe seit 1977 (Beginn der Dis­
kussion des Modellversuchsprogramms) als Beurteilungskriterium 
heranzuziehen . Dabei ist jedoch zu bedenken, daß die Modell­
versuche nicht als alleinige Ursache für die Zunahme der weib­
lichen Auszubildenden im gewerblich/technischen Bereich anzu­
sehen . sind . Hinzu kommt, daß der technologische Wandel in 
einigen Wirtschaftsbereichen (z. B. Drück- und Textilindustrie) 
selbstwirkend Ausbildungsbetriebe bewogen hat, Frauen eine 
bisher für sie unübliche Ausbildung anzubieten. Außerdem haben 
die durch das Modellversuchsprogramm mittelbar induzierten 
Förderprogramme der meisten Bundesländer dazu beigetragen, 
die Bereitschaft einer größeren Zahl von Betrieben zur Ausbil­
dung von Mädchen in gewerblich/technischen Berufen zu erhöhen. 

Generell kann festgestellt werden, daß das Interesse von Schulab­
gängerinnen und Ausbildungsbetrieben an einer entsprechenden 
Ausbildung in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen hat. 

Das von Seiten der Mädchen und Betriebe zunehmend bekundete 
Interesse an einer gewerblich/technischen Ausbildung hat sich 
bisher allerdings noch nicht in gleichem Maße in Bewerbungen 
und Einstellungen niedergeschlagen. Gleichwohl läßt sich an 
den Einstellungszahlen von 1977 bis 1980 eindeutig ein Trend 
bei Mädchen hin zu gewerblich/technischen Ausbildungsberufen 
erkennen. Die folgende Tabelle zeigt für alle gewerblich/tech­
nischen Ausbildungsberufe, die im Rahmen des Modellversuchs­
programms erprobt werden , wie sich die Anzahl der Auszubil­
denden zwischen 1977 und 1980 entwickelt hat. 

Auszubildende in Ausbildungsberufen des Modellversuchsprogramms in den Jahren 1977 und 1980 sowie Anteil der weiblichen Auszubildenden und 

Steigerungsrate 

Anzahl Auszubildende weiblich 4) weiblich in % Zunahme-

Aus- Aus-
der insgesamt 4) faktor 3) 

Ausbildungsberuf bildungs- bildungs-
Berufs Mädchen der weibl. 

bareich dauer 
feld im 1977 1980 1977 1980 1977 1980 Auszu -

Modell- bildenden 
versuch 

Betriebsschlosserio I 3 II 52 17420 21678 13 116 0,07 0,53 8,92 

Bohrwerkdreher in I 2 II 1 481 569 - 1 0 0,17 -

Bauschlosserio I 3 II 3 1 722 2159 1 12 0,05 0,55 12,00 

Dreherio I 3 II 89 9965 10960 11 266 0,11 2,42 24,18 

Feinblechnerin I 3 II 12 1362 1 766 - 54 0 3,05 -

Feinoptikerin I 31/2 II 7 209 241 14 29 6,69 12,03 2,07 

Feinmechanikerin I 31/2 II 52 4180 2 531 44 249 1,05 5,49 5,65 

Feinmechanikerin HW 31f2 II 19 1964 2115 22 76 1,14 3,59 3,45 

Flugzeugmechanikerin I 31f2 II 10 908 1025 - 11 0 1,07 -

Gas- und Wasserinstallateurin HW 31/2 II 1 25923 34611 25 143 0,09 0,41 5,72 

Kraftfahrzeugmechanikerin HW 3 II 62 80373 94055 114 529 0,14 0,56 4,64 

Kraftfahrzeugelektrikerin HW 3 II 4 3648 4471 5 24 0,13 0,53 4,80 
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Fortsetzung 
Auszubildende in Ausbildungsberufen des Modellversuchsprogramms in den Jahreh 1977 und 1980 sowie Anteil der weiblichen Auszubildenden und 
s . t te1gerungsra e 

Anzahl Auszubildende weiblich 4) weiblich in% Zunahme· 
Aus- Aus-

der insgesamt 4) faktor 3) 

Ausbildungsberuf bildungs- bildungs- Berufs Mädchen der weibl. 
bareich dauer 

feld im 1977 1980 1977 1980 1977 1980 Auszu-
Modell- bildenden 
versuch 

Kraftfah rzeugsch Iossari n I 31/2 n 19 4419 5103 2 75 0,04 1,46 37,50 

Masch inenbaueri n HW 31f2 n 1 6636 7941 3 24 0,04 0,30 8,00 

Maschinenschlosserio I 31/2 n 101 41 811 45735 21 303 0,05 0,66 14,42 

Mechanikerin I 31/2 n 67 11 322 13767 34 425 0,30 3,09 12,50 

Mechanikerin HW 31f2 n 1 4037 4 795 14 92 0,34 1,91 6,57 

Metallflugzeugbauerin I 31f2 n 4 540 768 - 6 0 0,78 -

Schlosserio HW 3 n 2 16679 22379 15 82 0,08 0,36 5,46 

Blechschlosserio I 3 n 4 2056 2499 3 16 0,14 0,64 5,33 

Stahlbauschlosserio I 3 n 3 4115 4966 - - 0,00 0,10 -

Schmied in HW 3 n 3 2 969 3081 7 12 0,23 0,38 1,71 

Schmelzschwei ßeri n I 3 n 1 1316 1672 - 3 0 0,17 -

Schleifarin I 2 n 1 71 145 - 6 0 4,13 -

Stahlformenbauerin I 31/2 n 9 1703 2013 1 24 0,05 1,19 24,00 

Landmaschinenmechanikerin HW 31f2 n 2 12115 13787 11 11 0,09 0,08 0 

Rohrinstallateurin I 3 n 2 1873 2345 1 8 0,05 0,34 8,00 

Universalfräserio I 3 n 13 1190 1228 1 39 0,08 3,17 39,00 

Universalhoblerio I 3 n 1 27 14 - 1 0 7,14 -

Werkzeugmacherio I 31/2 n 60 21 511 23105 27 326 0,12 1,41 12,07 

Werkzeugmacherio HW 31f2 n 2 3167 3790 4 26 0,12 0,68 6,50 

Technische Zeichnerio I 31/2 II 3 13875 15046 (5430) (7342) 39,13 48,79 1,35 

Büromaschinenmechanikerin HW 31/2 m 1 1940 2357 19 32 0,97 1,35 1,68 

Elektroanlageninstallateurin 1) I 2 m 40 14522 15011 20 133 0,13 0,88 6,65 

Elektrogerätemechanikerin 1) I 2 m 48 2812 3269 27 125 0,96 3,82 4,62 

Elektroinstallateur in HW 31/2 m 5 46533 57623 63 260 0,13 0,45 4,12 

Elektromaschinenwicklerin 1) I 2 m 5 335 387 3 16 0,89 4,13 5,33 

Energieanlagenelektronikerin 2) I 11/2 m 17 11146 13089 8 54 0,07 0,41 6,75 

Energiegeräteelektronikerin 2) I 11f2 m 8 2197 2627 10 45 0,45 1,71 4,50 

Feingeräteelektronikerin 2) I 11/2 m 9 576 917 5 27 0,86 2,94 5,40 

Fernmeldeelektronikerin 1) I 11/2 m 1 1594 1846 7 25 0,43 1,35 3,57 

Fernmeldeinstallateurin 2) I 2 m 14 2471 2248 17 52 0,68 2,31 3,05 

lnformationselektronikerin 2) I 11f2 m 10 1322 2345 14 72 1,05 3,07 5,14 

Radio- und Fernsehtechnikario HW 31/2 m 4 11287 11494 64 129 0,56 1,12 2,01 

Nachrichtengerätemechanikerin 1) I 2 m 119 4098 5209 83 365 2,02 7,00 4,39 

Meß- und Regelmechanikerin I 31/2 m 24 1778 1721 2 43 0,11 2,49 21,50 

Funkelektronikerin 2) I 11/2 m 2 1069 1 578 14 58 1,30 3,67 4,14 

Fernmeldehandwerkerin ÖD 3 m 77 10305 11648 187 389 1,81 3,33 2,08 

Elektromaschinenmonteurin 2) I 1 Ill 1 238 244 - 11 0 4,50 -
Holzmechanikerin I 3 V 9 3127 4679 40 182 1,27 3,88 4,55 
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F o 'r t s e t z u n g 

Auszubildende in Ausbildungsberufen des Modellversuchsprogramms in den Jahren 1977 und 1980 sowie Anteil der weiblichen Auszubildenden und 
Steigerungsrate 

Ausbildungsberuf 

Tischlerin 

Modelltischlerin 

Chemiefacharbeiterin 

Galvaniseurin 

Werkstoffprüferin (Physik) 

Schriftsetzerin 

Schriftsetzerin 

Druckerin 

Druckformherstellerin 

Druckvorlagenherstellerin 

Buchbinderin 

Malerin und l.ackiererin 

l..ackiererin (Holz und Metall) 

Polsterin 

Fahrzeugpolsterin 

Kartograph in 

Pharmakantin 

Molkereifachfrau 

Brillenoptikschleiferin 

Steinmetzarin 

Textilveredlerin/Appretur 2) 

Textilmaschinenführerin/Sinnerin 1 I 

Textilmaschinenführerin/Weberei 1 I 

Textilmechanikerin/Spinnerei 2) 

Textilmechanikerin/Weberei 2) 

Insgesamt: 

1 I Stufenausbildung - 1, Stufe 

2) Stufenausbildung- 2. Stufe 

Aus-
bildungs-
bereich 

HW 

I 

I 

I , 

I 

I 

HW 

HW 

I 

I 

HW 

HW 

I 

I 

I 

I 

I 

LW 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

-

Anzahl 

Aus-
der 

bildungs- Berufs- Mädchen 

dauer feld im 
Modell-
versuch 

3 V 11 

31/2 V 2 

3 VII 14 

3 VII 3 

3lf2 VII 4 

3 VIII 5 

3 VIII 5 

3 VIII 2 

3 VIII 1 

3 VIII 5 

3 VIII 2 

3 IX 38 

3 IX 2 

3 IX 2 

3 IX 8 

3 - 1 

3 - 8 

3 - 2 

3 - 2 

3 - 1 

3 - 1 

2 - 14 

2 - 11 

1 - 2 

1 - 2 

- - 1153 

Auszubildende weiblich 4) weiblich in % Zunahme-
insgesamt 4) faktor 3) 

der weibl. 
1977 1980 1977 1980 1977 1980 Auszu-

bildenden 

30079 44006 382 1608 1,26 3,65 4,20 

1143 1 221 2 28 0,17 2,29 14,00 

2311 2894 7 43 0,30 1,10 6,14 

214 278 6 18 2,80 6,47 3,00 

416 561 86 156 20,67 27,80 1,81 

1963 2661 240 1099 12,22 41 ,30 4,57 

334 346 41 124 12,27 35,83 3,02 

421 679 17 86 4,03 12,66 5,05 

269 859 39 304 14,49 35,38 7,79 

1181 2319 422 1115 35,73 48,08 2,64 

616 890 221 401' 35,87 45,05 1 1,81 

30048 40321 343 2191 1,14 5,43 6,38 

264 564 - 13 0 2,30 -

617 991 18 79 2,91 7,97 4,38 

92 175 - 31 0 17,71 -

104 108 55 57 52,88 52,77 1,03 

- 91 - 41 0 45,05 -

567 654 5 28 0,88 4,28 5,60 

72 64 17 22 23,61 34,37 1,29 

236 361 2 18 0,84 4,98 9,00 

42 56 2 2 4,76 3,57 1,00 

414 623 94 240 22,70 38,52 2,55 

733 1 020 56 234 7,36 22,94 4,17 

57 79 3 11 5,26 13,92 3,66 

147 178 3 12 2,04 6,74 4,00 

489277 590651 3037 13059 1,73 3,43 4,27 

31 Dieser Faktor gibt an, um welches Vielfache sich die Zahl der weiblichen Auszubildenden von 1977 auf 1980 erhöht hat. 

4) Quelle : Vgl. Anmerkung [1) im Text . 

Während sich die Gesamtzahl der Auszubildenden .von 1 397 429 
(1977) auf 1712716(1980) um 22 Prozenterhöht hat, stieg die 
Gesamtzahl aller weiblichen Auszubildenden im gleichen Zeit­
raum von 510247 auf 652244 [1] um 27 Prozent. Der Anteil 
der Mädchen in den am Modellversuchsprogramm beteiligten 
gewerblich/technischen Ausbildungsl;>erufen hat sich dagegen 
unter Ausklammerung der Zahlen des Ausbildungsberufs, 
Technischer Zeichner/TechnischeZeichnerinder nur als Sonder­
fall in einen Modellversuch einbezogen ist, von 3037 (1977) auf 
13059 (1980) mehr als vervierfacht. Gleichzeitig hat sich der 
Konzentrationsgrad leicht entschärft. Entfielen 1977 86 Prozent 
aller weiblichen Auszubildenden auf die 25 am stärksten besetz­
ten Ausbildungsberufe, so waren es 1980 nur noch 83,6 Prozent. 
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auch, daß die Ge-

samtzahl der Mädchen in den 25 am stärksten besetzten Ausbil­
dungsberufen von 438 786 ( 1977) nur um 24 Prozent auf 
545 567 ( 1980) [2] gestiegen ist, also in einem geringeren Maße 
als die Gesamtzahl der Mädchen in allen Ausbildungsberufen 
und wesentlich geringer als in den ,.Modellversuchsberufen". 

Die positive Wirkung der Modellversuche zeigt sich auch an der 
Entwicklung der Anzahl der Mädchen in den traditionell von 
Jungen beherrschten Ausbildungsberufen (Frauenanteil 1977 
weniger als 20 Prozent). Von 1977 bis 1980 stieg hier die An­
zahl der jungen Frauen von 11 500 auf 35 000; ihr Anteil an 
diesen Ausbildungsberufen ist im gleichen Zeitraum von 2 Pro­
zent auf 5.4 Prozent gestiegen [3] . Dadurch sind inzwischen 30 
Ausbildungsberufe aus der Gruppe der .. Männerberufe" heraus­
gewachsen. 
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Wenngleich diese statistischen Zahlen noch keinen überwälti­
genden Durchbruch anzeigen, so lassen sie doch erkennen, daß 
von den bundesweit angelegten Modellversuchen bisher direkt 
oder indirekt wesentliche Impulse zur Verbreiterung des Aus­
bildungsspektrums für Mädchen ausgegangen sind. Aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen in den Modellversuchen kann dieser 
Trend fortgeführt und beschleunigt werden, wenn es in den 
nächsten drei Jahren, während die einzelnen Modellversuche 
nach und nach auslaufen, gelingt, sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch in den Betrieben und unter den heranwachsenden Schulab­
gängerinnen zu verdeutlichen, daß eine qualifizierte gewerblich/ 
technische Ausbildung für Mädchen eine lohnende Alternative 
zur traditionellen Ausbildung darstellt. 

Angesichts dieser Entwicklung in den letzten fünf Jahren und 
der insgesamt gesehen positiven Ausbildungserfahrung sowie 
den bisherigen Berufseinmündungen im Rahmen der Modell­
versuche kann davon ausgegangen werden, daß die Erschließung 
gewerblich/technischer Ausbildung zur Linderung der Berufs­
not von Frauen einen wesentlichen Beitrag leisten kann. 

Anmerkungen 

R ichard von Bardeleben 
BIBB, Berlin 

[ 1] Vgl. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Fachserie 11, 
Reihe 3, Berufliche Bildung 1977. Stuttgart und Mainz: Verlag 
w. Kohlhammer GmbH 1978, S. 40ff. sowie Statistisches Bundes­
amt, Wiesbaden (Hrsg.) : Fachserie 11, Reihe 3, Berufliche Bildung 
1980. Stuttgart und Mainz: Verlag W. Kohlhammer GmbH 1981, 
s. 49 ff. 

[2] Vgl. ebenda, S. 16 f . 
[3] Vgl. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): 

Entwicklungen und Ziele der beruflichen Bildung. Aufgaben der 
beruflichen Bildung in den 80er Jahren. Bonn: Der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft 1981 , S. 28. 

Modellversuch 
Förderung gestalterischer Elemente 
in der handwerklichen Berufsausbildung 

Die Handwerkskammer Münster hat bereits im Jahre 1979 ein 
· Pilotprojekt .,Künstler im Handwerk", das vom Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft gefördert wurde, durchgeführt. 

Hierbei wurde die Erkenntnis gewonnen, daß durch die Zusam­
menarbeit von Künstlern und Jugendlichen beachtenswerte Ver­
änderungen der Jugendlichen im Hinblick auf ihre Motivation, 
Berufsausbildung und spätere Berufsausübung zu erzielen sind. 

Diese Ergebnisse führten dazu, daß die Handwerkskammer Mün­
ster gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung Berlin 
Konzeption und Durchführung eines Modellversuchs planten und 
im Herbst 1981 starteten. 

Ausgangslage 

Zunehmende Technisierung und auf Rationalität ausgerichtete 
Maschineneinsätze sowie weitreichende Spezialisierung haben in 
den vergangenen Jahrzehnten zu einer gravierenden Wandlung 
handwerklicher Arbeit geführt. 

Vor allem der Gestaltungsspielraum handwerklicher Produktion 
ist vielfach eingeengt worden oder völlig abhanden gekommen. 

Der ehemals so eng mit dem Handwerk verbundene Begriff der 
Gestaltung wird in zunehmendem Maße stärker an- bzw. ausgesie­
delt in die Bereiche der Werkkunst, Architektur und der Kunst 
schlechthin. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus und nicht zuletzt auch durch 
die Konsumenten aufgerüttelt, die sich zunehmend wieder auf alte 
handwerkliche Traditionen und Techniken besinnen, erwächst 
dem Handwerk die Aufgabe, das Bewußtsein für Gestaltung und 
Formgebung in der Berufsausbildung zu stärken und der Vermitt­
lung kreativer Techniken mehr Raum zu geben. 

Konzeption 

Für die Durchführung dieses Modellversuchs konnte die Hand­
werkskammer Münster den Metallbildhauer Carlo Dürselen aus 
Münster gewinnen, der bereits das eingangs erwähnte Pilotprojekt 
.,Künstler im Handwerk" begleitet hat. Die Werkstatt des Künst­
lers ist ebenso wie eine der Bildungsstätten der Handwerkskammer 
Münster Lehr- und Lernort für den Modellversuch. 

Der Zeit- und Arbeitsplan des Versuches umfaßt 2 x 2 Phasen, 
wobei am Anfang die Arbeit des Künstlers mit 10 Ausbildern der 
Handwerkskammer Münster steht und dann abgelöst wird von 
der Phase der Arbeit des Künstlers mit Jugendlichen aus den 
berufsvorbereitenden Lehrgängen der Handwerkskammer Mün­
ster. Nach diesen beiden Phasen wird erneut die Ausbildung der 
Ausbilder durchgeführt und daran schließt sich wiederum die 
Arbeit mit Jugendlichen der Förderlehrgänge an, um eine Ver­
gleichbarkeit zu erzielen. Bei den Jugendlichen handelt es sich um 
Jungen und Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die 
bisher einen Ausbildungsplatz nicht erhalten konnten. Durch die 
Arbeit des Künstlers mit den Jugendlichen soll erprobt werden, 
ob durch die Einbeziehung von Formgebung und Gestaltung in 
die Ausbildung eine bessere Motivation und Förderung der Lern­
bereitschaft Jugendlicher erreicht werden kann. 

Die Gruppe der Ausbilder der übe-rbetrieblichen Ausbildungs­
stätten setzen sich aus den verschiedensten Handwerken zusam­
men, so z. B. sind die Bereiche Metall, Holz und Farbe vertreten. 
Die Vermittlung kreativer Techniken soll die Ausbilder in die 
Lage versetzen, verstärkt Elemente der Formgebung und Gestal­
tung in ihre handwerkliche Praxis, nämlich in die Ausbildung 
Jugendlicher, einfließen zu lassen. 

Ziele 

Ziel des Versuches ist es, zu überprüfen: 

1. wie eine bessere Motivation und Förderung der Lernbereit­
schaft Jugendlicher in einer handwerklichen Berufsausbildung 
erreicht werden kann. 

a) Wie kann richtiges Gefühl für zu bearbeitendes Material 
entwickelt werden? 

b) Inwieweit ist das Erlebnis der persönlichen Formgebung 
motivierend auf den Jugendlichen? 

c) Welche Rolle spielt der Umgang mit Form und Material auf 
die Berufstindung des Jugendlichen? 

d) Kann die Fähigkeit zur Formgebung und künstlerischen 
Gestaltung das Selbstwertgefühl des Jugendlichen steigern? 

e) Kann bei der Arbeit an gemeinsamen Projekten die Fähig­
keit zu kooperativer Arbeit entwickelt werden? 

2. wie durch die Vermittlung kreativer Techniken an Ausbilder 
das für handwerkliche Arbeiten wichtige Element der Gestal­
tung verstärkt werden kann . 

a) ln welchen Berufen des Handwerks ist die Verstärkung 
gestalterischer Elemente notwendig? 

b) Welche Möglichkeiten bestehen, eine solche Verstärkung 
durch Ausbildung der Ausbilder in überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten zu erreichen? 

c) Kann dieses Ziel über Ausbilder in überbetrieblichen Aus­
bildungsstätten erreicht werden? 

d) Wie können Ausbilder motiviert und in die Lage versetzt 
werden, die Technik der Gestaltung zu erlernen und zu 
vermitteln? 

e) Welche Curriculumelemente können für Ausbilderlehrgänge 
entwickelt werden? 

Hauptanliegen dieses Modellversuchs ist es also, zu überprüfen, 
inwieweit, in welcher Form und in welchen Berufen die Vermitt­
lung gestalterischer Fähigkeiten und Kenntnisse möglich ist und 
verstärkt werden muß und wie durch die Ausbildung der Ausbil­
der das Element der Formgebung verstärkt in die Berufsausbil­
dung Eingang finden kann. 
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Durchführung 

Die Inhalte der Ausbildung der Ausbilder, wie experimentelles 
Erarbeiten der gestalterischen Möglichkeiten von Form, Farbe, 
Material und Technik, sowie Kennenlernen und Erproben neuer 
und nicht bekannter handwerklicher und technischer Möglich­
keiten werden durch die Einführung in die Kunstgeschichte und 
die Stilkunde sowie durch Malen, Zeichnen , plastisches Arbeiten, 
Auswertung von Fotodokumentation und Arbeiten in den Werk­
stätten verwirklicht. 

Der Studienverlauf der ersten Phase ist also in erster Linie durch 
eine offene Aufgabenstellung gekennzeichnet - nämlich daß die 
Ausbilder sich ausprobieren in verschiedenen Materialien und 
Techniken. Darüber hinaus werden durch Vergleiche von drei in 
Münster vorhandenen Kunststilen der Architektur Grundlagen­
wissen über Kunststile erworben und die Möglichkeit der Anwen­
dung und Verwendung althergebrachter Formen in der heutigen 
Zeit überprüft. Weiterhin enthält dieser erste Abschnitt Anfänge 
der Formen-, Farben- und Komposit ionslehre. 

Als erster Versuch einer planvollen Gestaltung des Zusaminen­
wirkens von Ausbildern und Künstlern ist nachfolgender Zeit­
und Arbeitsplan zu werten. Die weitere Arbeit wird zeigen, 
inwieweit ·hiermit den angestrebten Zielen Rechnung getragen 
werden kann. 

Festgehalten wurden die Eindrücke der Teilnehmer und die 
Ergebnisse der Arbeiten durch Gesprächsnotizen, Fragebögen 
und Fotodokumentationen. 

Hieraus wurde deutlich, daß sich nur wenige der Ausbilder bisher 
für Kunst und Gestaltung interessiert haben und sie sich auch zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht konkretvorstellen können, wiedurch 
die Arbeit des Künstlers mit ihnen das gestalterische Element in 
ihrer Ausbilderpraxis verstärkt einfließen kann . Der überwiegende 
Teil von ihnen hält die Gestaltung jedoch für ein wesentliches 
Element der handwerklichen Berufsausbildung und bedauert, daß 
dieser Bereich nur in wenigen Rahmenlehrplänen ausdrücklicher 
Bestandteil der Ausbildung ist und auch nur selten in der Gesel­
lenprüfung berücksichtigt wird. 

Zeit- und Arbeitsplan für die Arbeit des Künstlers mit den Aus­
bildern 

Thema Gegenstand der Arbeit 
bzw . des Unterrichts 

des Projekts Beschreibung des Modellver-
und allgemeine Ein- suchs; Vorstellung der Teil -
führung nehmer 

Dauer 

1 Std . 

Darstellende 
Techniken 

Sachstudium 

Grundlagen und Zielvergleich 12 Std . 

Zusammenfassung Fotoauswertung; Anlegen einer 9 Std. 
Arbeitsmappe von jedem Teil-
nehmer 

Einerstes Resümmee zu ziehen oder gar Ergebnisse zu formulieren, 
ist zu diesem Zeitpunkt sicherlich verfrüht. 

Kunst- und Kultur­
geschichte 

Ansprechen einiger wichtiger 8 Std. Nach Ablauf der ersten Phase wird jedoch bereits deutlich, daß 
durch die Arbeit mit dem Künstler die Ausbilder motiviert wer- · 
den, kreative Techniken zu erlernen und ihre Umsetzung in die 
eigene Ausbildungspraxis zu reflektieren . Im weiteren gilt es nun 
zu überprüfen, inwieweit tatsächlich das Erlernte in die Ausbil­
dung der Jugendlichen mit einfließt. 

Kunststile; Vertiefung der 
Kenntnisse auf dem Gebiet 
der drei ausgewählten Stil-
richtungen 

Projektaufgabe Planung und Realisierung der 30 Std . 
gestellten Aufgabe in einer 
Stilrichtung 

REZENSIONEN 

Franz-Heinz Fredebeul : Berufliche Bil­
dung il') der Bundesrepublik Deutschland, 
Grundinformationen, Sielefeld 1981 (W. 
Bertelsmann-Verlag, Bielefeld) 

Gleichermaßen an Fachleute , w ie aber 
auch an interessierte Laien, die sich mit 
Fragen der beruflichen Bildung beschäfti ­
gen, richtet sich eine neue Veröffentli­
chung, die das schwer durchschaubare 
Berufsbildungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland transparenter machen will. 
ln kurzer und knapper Form wird auf 
46 Seiten ein Überblick über die histo­
rische Entwicklung, den Stellenwert der 
beruf I ichen Bildung im Gesamtbildungs­
system, über Rechtsgrundlagen und Orga­
nisationsfragen sowie über Zugangsvoraus­
setzungen und Abschlüsse , die Ausbildung 
der Ausbilder und die Situation der Leh ­
rer an beruflichen Schulen gegeben . Ferner 
wird der Rahmen für Planung, Forschung 
und Beratung abgesteckt und schließlich 
die Aspekte der Finanzierung der beruf­
lichen Bildung abgehandelt . Am Schluß 
stehen zwei Kapitel zur Problematik des 
Übergangs von Schule in das Beschäfti­
gungssystem und schließlich ein berufsbil ­
dungspolitischer Ausblick . 

Der Autor zieht es vor - und hierin liegt 
sicherlich die Schwäche seiner Arbeit -
im deskreptiven Bereich der Analyse zu 
verharren . Dem Leser werden dadurch zwar 
e1mge Grundinformationen vermittelt, 
wenn er jedoch zu aktuellen Problemen , 
Schwierigkeiten der beruflichen Bildung 
Antwort sucht bzw. eine problemorien­
tierte Darstellung vorzieht , wird er nicht 
fündig . So wird beispielsweise das beson­
dere politische Spannungsverhältnis, in 
dem das duale System sich befindet, nicht 
dargestellt (so etwa die Unterschiedlich­
keit von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber­
interessen in Fragen der beruflichen Quali ­
fizierung), obwohl auf dem Hintergrund 
dieser Kenntnisse viele Strukturen und 
Entscheidungen in der beruflichen Bildung 
verständlicher werden. 
Zusammenhänge zwischen dem ersten Teil 
und den fast 30 Seiten umfassenden Sta­
tistikinformationen werden nur sporadisch 
aufgezeigt. Der Leser wird allein gelassen 
und erhält keine Hilfestellung bei der 
Interpretation der Tabellen und Zahlen­
angaben . 

Der Vorteil der Veröffentlichung liegt 
zweifelsfrei in der kurzen und knappen 

Marlies Kampschulte 
Bildungszentrum 

der Handwerkskammer Münster 

Art, in seiner überblickhaften Darstel ­
lung . Es liegt vermutlich an dieser gewähl­
ten Form, daß manche Dinge dann im 
Detail ungenau oder unpräzise werden, 
wie z. B. die Kennzeichnung der Berufs­
schule als eine .,ausbildungsbegleitende" 
Einrichtung. Oder wenn für den Bereich 
der Berufsbildungsstatistik beschrieben 
wird , daß diese bislang nur ein Schatten­
dasein geführt habe, daß viele wichtige 
Tatbestände nicht ausreichend festgestellt, 
aufbereitet und veröffentlicht würden 
(Seite 33) . Hier fragt man sich natürlich, 
welche Tatbestände der Autor meint und 
warum es denn wohl bislang nicht gelin ­
gen konnte , die Informationslücken zu 
schließen . Beispiele dieser Art vordergrün­
diger Informationen ließen sich viele be­
nennen. Dennoch: Für den einen oder ande­
ren jungen Ausbilder oder Lehramtsstu­
denten im berufsbildenden Bereich geben 
die Grundinformationen von F. H. Frede­
beul sicherlich einen ersten Überblick . 
Bleibt zu hoffen, daß das Interesse an der 
beruflichen Bildung durch die Lektüre 
verstärkt und der Wunsch nach einem 
Mehr an Informationen anwächst . 

Klaus Heimann, Bann 
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Fernunterricht 
Informationen des Bundesinstituts für Berufsbildung zur beruflichen Bildung durch 
Fernunterricht 

1982. 59 Seiten. Kostenlose Abgabe ISBN 3-88555-159-4 
Fernunterricht ist eine Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung. Hierüber will die Broschüre 
"Fernunterricht" des Bundesinstituts für Berufsbildung informieren. 
Die siebente überarbeitete Auflage berücksichtigt die neuen gesetzlichen Grundlagen für Fern­
unterricht und das aktuelle Angebot der Fernlehrinstitute. 
Im einzelnen werden u. a. folgende Themen behandelt: die Zulassung von Fernlehrgängen, die 
Vorbildung von Fernlehrgangsteilnehmern, die finanzielle Förderung, Prüfungen im Fernunter­
richt, Vor- und Nachteile des Fernunterrichts. Der Interessent erhält darüber hinaus Hinweise, 
wohin er sich bei speziellen Fragen wenden kann. 

Sie erhalten diese Veröffentlichung beim Bundesinstitut für Berufsbildung -
Pressereferat- Fehrbelliner Platz 3- 1000 Berlin 31- Tel.: (030) 86 83-280 oder 86 83-1 
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Problemanalyse zur Vorbereitung der 
Entwicklung und Erprobung des 
Ausbildungsberufes , ,Verfahrensmechaniker '' 
Von Fred Steuerwald 
1981., 24 Seiten. DM 7,- ISBN 3-88555-149-7 
Die vorliegende Problemanalyse beschreibt den technisch-wirtschaftlichen Wandel in der Eisen­
und Stahlindustrie und untersucht den Einfluß auf die Qualifikationsstruktur der hüttentechni­
schen Berufsausbildung. Das anschließend erläuterte neue Ausbildungskonzept "Verfahrens­
mechaniker" soll den bisherigen Ausbildungsberuf "Hüttenfacharbeiter" mit den drei Fachrich­
tungen- "Hochofen"- "Stahlwerk"- "Walzwerk"- zu den zwei Fachrichtungen "Eisen- und 
Stahlmetallurgie" sowie "Eisen- und Stahlumformung" zusammenfassen und darüber hinaus 
dieses Konzept auf die Nichteisenmetallindustrie übertragen. · 
Wegen dieser umfangreichen und einschneidenden Änderungen wird das neue Ausbildungs­
konzept zunächst für die Dauer von voraussichtlich fünf Jahren nach§ 28 Abs. 3 Berufsbildungs­
gesetz in der betrieblichen Praxis erprobt werden, um dann nach Berücksichtigung der Erpro­
bungsergebnisse nach§ 25 Berufsbildungsgesetz als unbefristete Verordnung erlassen zu wer­
den. Die Problemanalyse soll als Diskussionsgrundlage die Überprüfung und Überarbeitung des 
neuen Ausbildungskonzeptes unterstützen. 

Sie erhalten diese Veröffentlichung beim Bundesinstitut für Berufsbildung­
Pressereferat- Fehrbelliner Platz 3- 1000 Berlin 31 -Tel. : (030) 86 83-280 oder 86 83-1 


